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Landtag von Sachsen-Anhalt



Drucksache 6/4100 28.05.2015



Unterrichtung



Chef der Staatskanzlei



Magdeburg, 18. Mail 2015



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Sachsen-Anhalt Sehr geehrter Herr Präsident, als Anlage übersende ich gemäß § 16 Abs. 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KJHG-LSA) vom 5. Mai 2000 (GVBl. LSA S. 236), mehrfach geändert, zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. August 2014 (GVBl. LSA S. 396, 398) den 6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Sachsen-Anhalt einschließlich der Stellungnahme des Landesjugendhilfeausschusses vom 29. September 2014 sowie der Gegenäußerung der Landesregierung mit der Bitte um Kenntnisnahme. Mit freundlichen Grüßen In Vertretung



Olmes Verfügung des Präsidenten des Landtages von Sachsen-Anhalt: Die Unterrichtung des Landtages erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtages (GO.LT). Gemäß § 40 Abs. 2 GO.LT überweise ich den o. g. Bericht zur Beratung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales.



Hinweis:



Die Drucksache steht vollständig digital im Internet/Intranet zur Verfügung. Die Anlage ist in Word als Objekt beigefügt und öffnet durch Doppelklick den Acrobat Reader. Bei Bedarf kann Einsichtnahme in der Bibliothek des Landtages von Sachsen-Anhalt erfolgen oder die gedruckte Form abgefordert werden.



(Ausgegeben am 28.05.2015)



Stand 30.04.2015
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung



Teil 1



Einführung



Der Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung für die 6. Legislaturperiode enthält einen umfassenden Überblick über die Maßnahmen und Leistungen des Landes, die darauf abzielen, die Rahmenbedingungen für das Aufwachsen junger Menschen in Sachsen-Anhalt weiter zu verbessern. Im Vordergrund stehen dabei Initiativen und Aktivitäten, die das Land in seiner Eigenschaft als überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe ergreift oder unterstützt, um die Angebote der örtlichen öffentlichen und der freien Jugendhilfe quantitativ und qualitativ weiter zu entwickeln oder um einen Beitrag zu deren Finanzierung zu leisten. Einen Schwerpunkt bildet hier das Engagement des Landes im Bereich der Tagesbetreuung für Kinder. Damit setzte und setzt die Landesregierung zahlreiche Impulse zur Qualitätsentwicklung über die Fortschreibung des Bildungsprogramms „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“, die Fortbildung des Personals, die Begleitung von Modellprojekten oder die Umsetzung von Investitionsförderprogramm. Zudem wurde ganz wesentlich dazu beigetragen, dass mit dem seit 1. August 2013 geltenden neuen Kinderförderungsgesetz Verbesserungen für Kinder, Eltern sowie Erzieherinnen und Erzieher wirksam werden konnten. Ein weiterer Fokus der Darstellung liegt auf Maßnahmen zur Intensivierung des Schutzes vor Kindeswohlgefährdung, Misshandlung und Missbrauch. Hier geht es insbesondere um die Schaffung und Unterstützung der „Lokalen Netzwerke Kinderschutz“ sowie des Zentrums „Frühe Hilfen für Familien“ im für Gesundheit zuständigen Ministerium oder die Begleitung des Landesmodellprojektes „Familienhebammen und Familienpatinnen und –paten“. Neben dem der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe i.e.S. zuzurechnenden Engagement des Landes beschreibt der Bericht zudem die zahlreichen und vielfältigen Initiativen zur Verbesserung der Lebensbedingungen junger Menschen, die in der Verantwortung des Kultus-, Innen- oder Justizressorts und weiteren Ministerien des Landes umgesetzt werden. Bestand und Entwicklungen der örtlichen öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe stellt der Bericht dagegen nur vereinzelt dar, so in Bezug auf die vor Ort bestehenden Partizipationsmöglichkeiten oder die Ausgaben insgesamt und speziell im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Detailliertes Datenmaterial jeweils nach regionaler Gliederung ist auf den Internetseiten des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt einsehbar, welches beispielsweise Auskunft gibt über vorläufige Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen), Ausgaben und Einnahmen für Einzelund Gruppenhilfen, Einrichtungen und Personal der Jugendhilfeverwaltung, über die Zahl der Einrichtungen und das Personal der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt und speziell der Hilfen zur Erziehung sowie der Jugendarbeit oder für den Bereich der Tagesbetreuung Daten über die Zahl der betreuten Kinder, das in den Einrichtungen tätige Personal, den Betreuungsumfang, die Betreuungsquote u. v. m.. Auf Nachfrage stellt das Statistische Landesamt jedem Interessierten weitere Daten zur Verfügung. Von einer Integration dieses Datenbestandes in den vorliegenden Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung wurde abgesehen, weil eine solche Wiedergabe nicht ohne die frühzeitige Beteiligung der örtlichen öffentlichen Träger erfolgen sollte, die für die Bewertung dieses Datenmaterials im Rahmen ihrer Jugendhilfeplanung die vorrangige Verantwortung tragen. Für die Berichterstattung in der kommenden Legislaturperiode ist zu prüfen, inwieweit diese Schwerpunktsetzung vorgenommen werden kann, was einen frühzeitigen Abstimmungsprozess auch gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden voraussetzt. Eingeleitet und ergänzt wird der Bericht durch eine Beschreibung der Lebenslagen junger Menschen, die erstmals in externer Verantwortung durch Herrn Prof. Dr. Thomas Olk erstellt 7



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung wurde. Dieser Berichtsteil enthält eine quantitative Beschreibung der Lage junger Menschen in Bezug auf die Veränderung der Sozialstrukturen des Aufwachsens sowie deren Bildungsund Teilhabechancen. Dabei greift der Berichtsteil nicht auf die üblichen entwicklungspsychologischen bzw. soziologischen Alterseinteilungen zurück, sondern nimmt eine Alterssequenzierung vor, die sich an der Grundfrage orientiert, welche Institutionen auf die jeweilige Lebensphase einen prägenden Einfluss ausüben. Zudem bezieht er junge Erwachsene in die Darstellung mit ein. Der ursprünglich vorgesehene Vergleich mit den Ergebnissen des Bundesberichtes konnte aufgrund fehlender landesspezifischer Daten allerdings nicht erfolgen. Das gilt insbesondere für die Beschreibung der Lebenslagenaspekte Wohlbefinden, Qualität der Beziehungen sowie Partizipation und Selbstbestimmung. Insoweit wird für folgende Berichterstattungen eine ergänzende Datenerhebung zu erwägen sein. Eine Übertragung der Gliederung des Berichtsteils „Lebenslagen“ auf die folgendem Berichtsteile konnte aus operativen Gründen nicht erfolgen. Für künftige Berichterstattungen wird ein Modus zu entwickeln sein, wie die verschiedenen Berichtsteile auch inhaltlich stärker mit einander verbunden werden können. Wie bereits frühere Kinder- und Jugendberichte enthält auch der Bericht 2015 Ausführungen zu den jugendpolitischen Schwerpunktsetzungen der Landesregierung sowie eine Stellungnahme des Landesjugendhilfeausschusses, welche unverändert in den Bericht aufgenommen und soweit erforderlich kommentiert wurde. Bedingt auch durch die zahlreichen Beteiligungserfordernisse und die sich hieraus ergebende lange Erarbeitungsdauer sind Einbußen hinsichtlich der Aktualität des Berichtes (Berichtszeitraum 2008 bis 2012/2013) zu verzeichnen. Grundsätzlich ist das nun vorliegende umfängliche Werk geeignet, ein umfassendes und ressortübergreifendes Bild der Kinderund Jugendpolitik der Landesregierung zu zeichnen und Aufschluss über wesentliche Entwicklungen in der Kinder und Jugendhilfe zu geben. Auch wenn ein gewisser Handlungsbedarf hinsichtlich der Aktualität der Daten und einer konzeptionellen Neuausrichtung des Berichts besteht, eignet er sich in der vorliegenden Form sowohl als umfassendes Kompendium, Datensammlung und „Nachschlagewerk“ für grundsätzliche Fragen der Kinder- und Jugendpolitik als auch als Basis für eine Debatte über die Jugendpolitik der Zukunft.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung



Teil 2 I.



Zur Lage junger Menschen in Sachsen-Anhalt



Darstellung der Lebenslage junger Menschen nach Prof. Dr. Olk Vorwort



Die Bundesregierung sowie die Landesregierungen sind per Gesetz verpflichtet, in jeder Legislaturperiode einen Kinder- und Jugendbericht vorzulegen. Gegenstand dieses Berichts ist die Darstellung der Lebenslagen junger Menschen der Gebietseinheit und die darauf bezogenen aktuellen sowie zukünftigen Bestrebungen der Kinder- und Jugendhilfe. Dies gilt auch für das Land Sachsen–Anhalt. Der auf die Lebenslagen junger Menschen bezogene Teil des vorliegenden Kinder- und Jugendberichts des Landes Sachsen-Anhalt orientiert sich konzeptionell an dem 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. In Kapitel 1 und 2 werden zunächst die konzeptionellen, methodischen und empirischen Grundlagen der Darstellung der Lebenslagen junger Menschen im Land Sachsen-Anhalt vorgestellt. In das Konzept fließen die Erfahrungen und Kenntnisse ein, die der Autor als Mitglied der Unabhängigen Sachverständigen-Kommission zur Erstellung des 14. Kinder- und Jugendberichts der Bundesregierung sammeln konnte. Kapitel 3 widmet sich anschließend ausführlich der Darstellung der Lebenslagen junger Menschen auf der Grundlage einer sekundärstatistischen Datenerhebung.



1.



Konzeptionelle Grundlegung



Der im Jahr 2013 veröffentlichte 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung dient in zweierlei Hinsicht als Referenzgröße für den die Lebenslagen junger Menschen betreffenden Teil des vorliegenden Kinder- und Jugendbericht des Landes Sachsen-Anhalt. Zum einen wird bei der Konzipierung der Darstellung der Lebenslagen junger Menschen in SachenAnhalt auf die theoretischen und methodischen Überlegungen des 14. Kinder- und Jugendberichts zurückgegriffen. Zum anderen dienen die Ergebnisse der Analyse des quantitativen Datenmaterials auf Bundesebene, die im Rahmen des 14. Kinder- und Jugendberichtes (14. KJB) vorgelegt worden sind, als Vergleichsfolie für die Trends und Entwicklungen, die für das Land Sachsen-Anhalt mit Blick auf die Lebenssituationen heraus gearbeitet werden sollen. a) Zur theoretischen Grundlegung: Der 14. Kinder- und Jugendbericht (vgl. Deutscher Bundestag 2013) weist gegenüber den vorherigen Kinder- und Jugendberichten der Bundesregierung mindestens zwei konzeptionelle Besonderheiten auf: Zum einen wird erstmalig bei der Analyse der Lebenslagen junger Menschen nicht nur die Situation von Kindern- und Jugendlichen im engeren Sinne untersucht, sondern auch die Lebenslagen der jungen Erwachsenen in die Darstellung einbezogen. Zum anderen wird bei der Einteilung der Lebensphasen (Kindheit, Jugend, junges Erwachsenenalter) nicht auf die üblichen entwicklungspsychologischen bzw. soziologischen Alterseinteilungen zurückgegriffen, sondern eine Alterssequenzierung vorgenommen, die sich an der Grundfrage orientiert, welche Institutionen auf die jeweilige Lebensphase einen prägenden Einfluss ausüben. Aus dieser Perspektive stellt sich die Lebensphase Kindheit als diejenige Phase im Leben dar, in der die bislang dominierende „Familienkindheit“ sich angesichts der Ausweitung der 9



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung immer mehr zu einer „betreuten Kindheit“ wandelt. Dabei bleibt die Familie das soziale Gefüge mit dem größten Einfluss auf das Aufwachsen von Kindern (und Jugendlichen). Als Abgrenzungskriterium für eine so verstandene betreute Kindheit bietet es sich an, das erste Lebensjahrzehnt zu wählen. Demgegenüber erweist sich die Jugendphase als ein Lebensabschnitt, der vornehmlich durch die Schule bestimmt wird. Aus diesem Grunde wird die schulisch bestimmte Lebensform „Jugend“ mit dem zweiten Lebensjahrzehnt in eins gesetzt. Da nun aber mit dem Abschluss des Besuchs des allgemein bildenden Schulsystems die (mehr oder weniger prekären) Übergänge in das Erwachsenenalter keineswegs abgeschlossen sind, ist es sinnvoll, das frühe Erwachsenenalter als eine eigenständige Lebensform mit spezifischen Chancen und Übergangsrisiken in einen solchen Bericht einzubeziehen. Da sich die Relevanz unterschiedlicher Institutionen (Hochschulwesen, duales und schulisches Ausbildungswesen, Übergangssystem, Arbeitsagenturen, private Bildungsträger etc.) für unterschiedliche Gruppen junger Erwachsener sehr verschieden gestalten kann und die Zuordnung zu diesen Institutionen z.T. von Wahlhandlungen der jungen Menschen abhängen, spricht der 14. Kinder- und Jugendbericht im Hinblick auf diese Lebensphase von einem Trend „von der Pflicht zur Option“. Das junge Erwachsenenalter wird – obwohl für unterschiedliche Gruppen junger Menschen unterschiedlich lang – insgesamt auf das dritte Lebensjahrzehnt bezogen. Die Verlängerung des Beobachtungsfensters der Lebenslagen junger Menschen auf das dritte Lebensjahrzehnt ist dabei der Erfahrung geschuldet, dass sich die Übergänge sowohl in Arbeit und Beruf als auch in die eigene Familiengründung in den letzten Jahrzehnten deutlich nach hinten verschoben haben. b) Zur Nutzung des Datenmaterials des 14. Kinder- und Jugendberichts als quantitative Referenzgröße: Über die Adaption der konzeptionellen Grundüberlegungen des 14. Kinder- und Jugendberichts hinaus dienen die Ergebnisse der Darstellungen des 14. Kinder- und Jugendberichts der Bundesregierung zugleich als Vergleichsfolie für die Trends und Entwicklungen, die für das Land Sachsen-Anhalt mit Blick auf die Lebenssituationen unterschiedlicher Gruppen junger Menschen herausgearbeitet werden sollen. Da eine Prüfung vorliegender Repräsentativ-Untersuchungen zur Lebenslage von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ergeben hat, dass ein Vergleich auf Bundesländerebene in der Regel wegen der geringen Fallzahlen nicht möglich ist, muss sich dieser Vergleich allerdings auf die üblichen amtlichen statistischen Datenquellen konzentrieren. Die leitende Fragestellung der Darstellung lautet dementsprechend: 



Wie gestaltet sich die Lebenssituation junger Menschen in Sachsen-Anhalt heute und in welcher Beziehung steht diese zur Lebenssituation junger Menschen in Deutschland insgesamt?



Im Folgenden werden das methodische Vorgehen sowie die empirischen Grundlagen für die Darstellung der Lebenslagen junger Menschen in Sachen-Anhalt dargestellt. 2.



Methodisches Vorgehen



Bei der Berichterstattung zu den Lebenslagen junger Menschen wird auf die Aufteilung des Aufwachsens junger Menschen in drei Phasen zurückgegriffen, die im 14. KJB vorgenommen wurde:
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung (1) Die Phase der ‚Kindheit’ umfasst die ersten zehn Lebensjahre und endet etwa beim Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe (14. KJB 2013: 99), (2) die Phase der ‚Jugend’ umfasst das zweite Lebensjahrzehnt und endet etwa beim Übergang von der schulischen in die berufliche Ausbildung/Studium etc., und (3) die Phase des ‚jungen Erwachsenenalters’ umfasst das dritte Lebensjahrzehnt und ist durch Übergangsprozesse, wie die Einmündung in Ausbildung und Beruf sowie die Gründung einer eigenen Familie gekennzeichnet (ebd.: 186). Mit dieser Aufteilung der Stadien des Aufwachsens junger Menschen wird zentralen Erkenntnissen aus Wissenschaft und Forschung etwa bezüglich der verlängerten Dauer der beruflichen und privaten Übergänge im Anschluss an die Schulzeit Rechnung getragen. Diese Gliederung der Altersgruppen wird, soweit es die verfügbaren Daten zulassen, für den Bericht über die Lebenslagen junger Menschen in Sachsen-Anhalt übernommen. Um einen differenzierten Blick auf die Lebenslagen junger Menschen zu erlangen, sollte ursprünglich analog zum 14. KJB auf amtliche Statistiken zu Demografie, Bildung, sozioökonomischer Lage etc. in Beziehung zu Bewertungen und Sichtweisen von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern zurückgegriffen werden. Im 14. KJB konnte hierzu unter anderem die Survey-Forschung des Deutschen Jugendinstituts, „AID:A – Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten“, genutzt werden, in der per telefonischer Befragung umfangreiches Datenmaterial generiert wurde. Diese Daten können für die Berichterstattung für Sachsen-Anhalt nicht herangezogen werden, da lediglich etwa 500 sachsen-anhaltinische Kinder und Jugendliche befragt wurden. Rückschlüsse von einer solchen Zahl der Befragten auf etwas mehr als 730.000 Kinder und Jugendliche unter 30 Jahren in Sachsen-Anhalt zu ziehen (Stand: 2011), ist lediglich unter großem Vorbehalt möglich. Die jährlich generierten Daten der Haushaltsbefragung im Rahmen des Mikrozensus liefern dagegen zwar ausreichend hohe Fallzahlen, allerdings werden in diesem Survey die für eine Darstellung von Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen relevanten Thematiken (Freizeitverhalten, Mediennutzung, Beziehung zu Eltern) nicht berücksichtigt. Für die Darstellung der sozioökonomischen Lage in SachsenAnhalt, die mithilfe dieser Daten detailliert dargestellt werden kann, steht wiederum umfangreiches und ausreichendes Datenmaterial zur Verfügung, etwa vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt (StaLa) sowie den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder vor allem im Rahmen der amtlichen Sozialberichterstattung. Ein zentraler Vorteil des Rückgriffs auf diese Daten ist die Möglichkeit einer Darstellung von Entwicklungen mit Blick auf einzelne Indikatoren (Längsschnittanalyse), da die Ämter in der Regel Zeitreihen bereitstellen. Darüber hinaus konnte im Rahmen der vorliegenden Berichterstattung auf die Daten des Zensus 2011 zurückgegriffen werden, die online kostenfrei zur Verfügung stehen (vgl. https://ergebnisse.zensus2011.de/). Bei der quantitativen Darstellung wird - dem Auftrag entsprechend - keine Differenzierung nach den einzelnen Regionen Sachsen-Anhalts vorgenommen. 3. 3.1



Quantitative Darstellung der Lebenslagen junger Menschen in Sachsen-Anhalt Veränderungen der Sozialstrukturen des Aufwachsens



In Anlehnung an den 14. Kinder- und Jugendbericht wird die Darstellung der Lebenslagen junger Menschen mit einer Analyse der soziostrukturellen Rahmenbedingungen, innerhalb derer Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aufwachsen, begonnen. Im Fokus stehen dabei die Entwicklungen seit 2005. Anhand der zur Verfügung stehenden Daten wird unter11



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung sucht, wie sich die sozialen, ökonomischen und demografischen Rahmenbedingungen in Sachsen-Anhalt heute darstellen und welche einschneidenden Veränderungen in den letzten Jahren auf die drei Lebensphasen des Aufwachsens gewirkt haben. Es stehen folgende Fragestellungen im Mittelpunkt: - "Wie entwickelt sich die Zahl der Geburten und verändert sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen in den kommenden Jahren? - Wie stellen sich der Anteil und die soziale Platzierung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund dar? - Welche Tendenzen zeigen sich hinsichtlich der Betroffenheit von Armut und prekären Lebenslagen?" (s. BMFSFJ 2013: 79). Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus diesem Abschnitt werden in den Folgeabschnitten bezogen auf die verschiedenen Phasen des Aufwachsens (Kindheit, Jugend, junges Erwachsenenalter) bildungsspezifische Fragestellungen vertieft. 3.1.1 Demografische Entwicklungen Der Darstellung der demografischen Entwicklung werden die drei Indikatoren Geburtenziffer, Wanderungsbewegungen sowie Entwicklungen der Altersverteilung zugrunde gelegt (vgl. ebenda: 79f). Mit Blick auf die interessierenden Bevölkerungsgruppen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden darüber hinaus Bevölkerungsprognosen dargestellt. Der Berichtszeitraum beginnt mit dem Jahr 2005 und endet entsprechend der Verfügbarkeit der Daten 2011 bzw. 2012. 3.1.1.1 Geburtenentwicklung, Wanderungen und Entwicklung der Altersverteilung in Sachsen-Anhalt Seit 2005 hat sich die Anzahl der Lebendgeborenen in Sachsen-Anhalt nur geringfügig verändert, wobei trotz einiger geburtenreicher Jahre (v.a. 2008) eine eher sinkende Tendenz zu verzeichnen ist (s. Abbildung 1). Abbildung 1 Entwicklung der Anzahl der Lebendgeborenen in Sachsen-Anhalt, 2005 bis 2012 (Quelle: StaLa 2013) 19000 18000



17697 17166



16888



17000



insgesamt



16000 2005



2006



2007



2008



2009



2010



2011



2012



Gleichzeitig fällt die Geburtenziffer im Verlauf der Jahre 2005 bis 2011 zunehmend höher aus (s. Abbildung 2). Das bedeutet, dass weniger Frauen mehr Kinder bekommen.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 2



Entwicklung der Geburtenziffer (Geburten je 1000 Frauen im Alter von 15 bis unter 50 Jahren) in Sachsen-Anhalt, 2005 bis 2011 (Quelle: StaLa)
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Ein Blick auf die Entwicklung der Geschlechterverteilung im gleichen Zeitraum zeigt einen Bevölkerungsrückgang sowohl in der männlichen als auch in der weiblichen Bevölkerung (s. Abbildung 3). Im Vergleich zum Jahr 2005 ist die Bevölkerungszahl im Jahr 2011 bei den Männern um 6, bei den Frauen um 7 % zurückgegangen. Damit setzt sich im Berichtszeitraum ein Trend fort, der bereits unmittelbar nach der Wende eingesetzt hat. Seit 1991 ist der Bevölkerungsanteil der Frauen um etwa ein Fünftel zurückgegangen, der der Männer um etwa 16 % (StaLa, eigene Berechnungen). Abbildung 3
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Entwicklung der Geschlechterverteilung in Sachsen-Anhalt in 10.000, 2005 bis 2011 (Quelle: StaLa)
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Die Entwicklung der Altersverteilung in den Jahren 2005 bis 2011 (Abbildung 4) gibt Aufschluss darüber, in welchen Altersgruppen sich der Rückgang der Bevölkerung besonders bemerkbar macht. Es lässt sich feststellen, dass die Anzahl der 45- bis unter 65-Jährigen sowie der über 65-Jährigen im Berichtszeitraum um jeweils 5 % zunimmt, während sich die Gruppe der 30 bis unter 45-Jährigen um etwas über ein Fünftel verkleinert. Bei der im vorliegenden Bericht im Fokus stehenden Altersgruppe der unter 30-Jährigen ist ein Rückgang von 15,3 % im Vergleich zum Jahr 2005 zu verzeichnen. Abbildung 4



Entwicklung der Altersverteilung in Sachsen-Anhalt in 1000, 2005 bis 2011 (Quelle: StaLa)
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung In der Abwanderung vor allem von jungen Frauen ist eine Ursache für den Rückgang der Geburtenzahlen und der veränderten Altersstruktur in Sachsen-Anhalt und anderen ostdeutschen Bundesländern zu sehen. Eine Besonderheit ist in diesem Zusammenhang die geringe Anzahl junger Frauen, die im Anschluss an ihre (Berufs-)Ausbildung wieder in ihre Heimatregion zurückkehren (vgl. IfL 2012). Diese Entwicklung zeigt sich in dem Ausmaß nicht in Gesamtdeutschland, wohl aber in den übrigen neuen Bundesländern (vgl. 14. KJB: 80f). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass aufgrund des Rückgangs der Geburtenzahlen, des Rückgangs vor allem der weiblichen Bevölkerung unter 45 Jahren, der nicht zuletzt auf Wanderungsbewegungen zurückzuführen ist, sowie des Anstiegs der Anzahl der über 65Jährigen das Bundesland Sachsen-Anhalt sowohl von einer Bevölkerungsabnahme als auch von einer beschleunigten Alterung "von oben und unten" betroffen ist. Unter der Überschrift "Unterschiedliche regionale Dynamiken" ordnen die Autorinnen und Autoren des 14. Kinderund Jugendberichts diese Faktorenkonstellation dem Typ 3 zu, der "die Besonderheiten der neuen Länder" (ebenda: 80) widerspiegele. 3.1.1.2 Bevölkerungsentwicklung bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Sachsen-Anhalt Im Beobachtungszeitraum geht die Anzahl der unter 30-Jährigen in Sachsen-Anhalt um 15 % zurück. Dabei ist die Zahl der unter 10-jährigen Kinder seit 2005 im Wesentlichen unverändert (s. Abbildung 5, blaue Fläche). Dasselbe trifft auf die Zahl der 25- bis unter 30-Jährigen zu (lilafarbene Fläche). Die Anzahl der Jugendlichen und die der jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis unter 25 Jahren geht dagegen recht deutlich zurück, bei den 10- bis unter 20-Jährigen um über ein Drittel bis zum Jahr 2012 (rote Fläche). Die Anzahl der 20- bis 25-Jährigen verringerte sich um knapp ein Viertel (grüne Fläche). Abbildung 5



Entwicklung der Altersverteilung der unter 30-Jährigen in Sachsen-Anhalt, 2005 bis 2012 (Quelle: StaLa)
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Für die Entwicklung bei den unter 30-Jährigen bis zum Jahr 2025 wird ein weiterer Rückgang prognostiziert, der ab 2022 bei etwa 440.000 stagniert. Ein Blick auf die Prognosen für die Altersgruppen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Abbildung 6) zeigt, dass sich der Rückgang der Anzahl der 10- bis unter 20-jährigen Jugendlichen im Berichtszeitraum (Abbildung 5) zunächst in der Gruppe der 20 bis unter 25 Jahre alten (grüne Linie) und ab 2015 bei den 25 bis 30 Jahre alten jungen Erwachsenen (lilafarbene Linie) bemerkbar machen wird. Hier spiegelt sich der Geburteneinbruch der ersten Jahre nach der Wende wider (1989-1994), aber auch Abwanderungsbewegungen junger Erwachsener spielen weiterhin eine Rolle. Gleichzeitig führen die konstant auf einem Niveau verbleibenden Zahlen von Kindern unter 10 Jahren in den Jahren zwischen 2005 und 2012 dazu, dass der starke Rückgang der Anzahl der Jugendlichen (rote Linie) in den kommenden Jahren stagniert und 14



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung ein leichter Anstieg prognostiziert wird. Dieser Anstieg stagniert ab 2015 wegen der Erwartung zurückgehender Geburtenzahlen, die sich im Rückgang der Anzahl von Kindern unter 10 Jahren (blaue Linie) zeigt. Abbildung 6



Bevölkerungsprognose der unter 30-Jährigen nach Altersgruppen in Sachsen-Anhalt, 2008 bis 2025 (Quelle: StaLa)
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3.1.2 Migration Angaben zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund stehen in Sachsen-Anhalt lediglich im Rahmen des Zensus 2011 zur Verfügung (vgl. Zensus 2011). Auf die Daten des Mikrozensus kann zur Darstellung von Zeitverläufen zum Thema für das Land Sachsen-Anhalt nicht zurückgegriffen werden, da die Fallzahlen in der Stichprobe des Mikrozensus zu gering sind. In statistischen Berichten zum Thema Migration bzw. Integration, die auf Daten des Mikrozensus beruhen, werden die neuen Bundesländer in der Regel zusammengefasst (bspw. Integrationsmonitoring der Länder 2011). Die amtlichen Statistiken des Landes orientieren sich nach wie vor am Ausländerkonzept, das im Mikrozensus durch das Konzept des Migrationshintergrundes ersetzt wurde (vgl. 14. KJB: 83). Die folgenden Darstellungen können dementsprechend nur eingeschränkt in Bezug zu den Entwicklungen und Tendenzen gesetzt werden, die im 14. Kinder- und Jugendbericht beschrieben werden. Entwicklung der ausländischen Bevölkerung in Sachsen-Anhalt Der Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung im Land SachsenAnhalt schwankt seit 1995 zwischen 1,5 und 2 %. In absoluten Werten ausgedrückt heißt das, dass pro Jahr zwischen 40.000 und 50.000 Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Sachsen-Anhalt leben. Zum Vergleich: Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer auf dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik beträgt knapp 9 %. Abbildung 7
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Während die Anzahl der Deutschen in Sachsen-Anhalt bedingt durch den demografischen Wandel (s. Kapitel 0) kontinuierlich zurückgeht, zeigt sich bei der Gruppe der Ausländerinnen und Ausländer über die Jahre hinweg keine solche Entwicklung (vgl. Abbildung 7). 15



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 8



Entwicklung der Altersverteilung der ausländischen Bevölkerung in Sachsen-Anhalt in 1000, 2005 bis 2011 (Quelle: StaLa)
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Ein Blick auf die Verteilung der Altersgruppen im Berichtszeitraum (2005 bis 2011) in dieser Bevölkerungsgruppe (s. Abbildung 8) zeigt, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene eine größere zahlenmäßige Bedeutung haben als in der Gesamtbevölkerung. Fast die Hälfte aller Ausländerinnen und Ausländer sind seit 2005 unter 30 Jahre alt (blaue Fläche). Die Gruppe der 30- bis unter 45-Jährigen ist mit etwas über 30 % am zweit stärksten vertreten. Lediglich ein Zehntel der Ausländerinnen und Ausländer in Sachsen-Anhalt ist über 65 Jahre alt, während diese Altersgruppe im Jahr 2011 bereits ein Viertel der Gesamtbevölkerung des Landes stellt. Dabei sind die Zahlen in der Altersgruppe der unter 30-Jährigen seit 2005 rückläufig (-12,1 %). Vor allem die Zahl der ausländischen Kinder unter 10 Jahren verringert sich seit 2005 beträchtlich um etwa ein Fünftel (s. Abbildung 9), aber auch die Anzahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne deutsche Staatsangehörigkeit ist rückläufig. Dies kann neben Wanderungsbewegungen und zunehmend niedrigeren Geburtenzahlen in der ausländischen Bevölkerung darauf zurückzuführen sein, dass vermehrt Einbürgerungen stattfinden. Die Zahl der Einbürgerungen schwankt im Berichtszeitraum zwischen 412 und 651 pro Jahr, wobei bis 2009 ein Rückgang und in den beiden darauffolgenden Jahren ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist (vgl. StaLa 2013). Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern automatisch1 die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Abbildung 9



Entwicklung der Altersverteilung der unter 30-Jährigen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Sachsen-Anhalt, 2005 bis 2011 (Quelle: StaLa)
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"Voraussetzung ist, dass ein Elternteil seit acht Jahren in Deutschland gelebt hat und zum Zeitpunkt der Geburt ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt." (BMI 2013)
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 3.1.3 Armuts- und Risikolagen Zur Darstellung der Armuts- und Risikolagen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird im 14. Kinder- und Jugendbericht auf verschiedene Messkonzepte zurückgegriffen. Im Vordergrund steht dabei das einkommensbasierte Konzept der relativen Einkommensarmut. Den Ausführungen liegt eine Analyse von Daten des sozioökonomischen Panels (Krause et al. 2013) zugrunde, die nicht auf Bundesländer herunter gebrochen werden kann. Eine ähnlich ausführliche Beschreibung der Armuts- und Risikolagen für das Land SachsenAnhalt ist dementsprechend nicht möglich. Zur Darstellung der sozioökonomischen Rahmenbedingungen in Sachsen-Anhalt wird auf drei Indikatoren zurückgegriffen: (1) Entwicklung des verfügbaren Einkommens je Einwohner in Sachsen-Anhalt und Deutschland im Vergleich. Diese Kennzahl stellt einen Indikator für (monetären) Wohlstand dar. Unterschiede in der Ausstattung mit finanziellen Ressourcen sind insofern aussagekräftig, als sie einen unterschiedlichen Zugang zu relevanten Gütern und Aktivitäten ermöglichen. (2) Entwicklung der Einkommensreichtumsquote in Sachsen-Anhalt und Deutschland im Vergleich. Hiermit wird angezeigt, wie groß der Anteil der Personen ist, die mehr als 200 % des Äquivalenzeinkommens2 der Bevölkerung des Landes zur Verfügung haben. Im Grunde stellt die Kennzahl "Einkommensreichtumsquote" einen Indikator für die Gleich- bzw. Ungleichverteilung von Einkommen dar. (3) Entwicklung der Armutsgefährdungsquote. Hiermit wird der Anteil der Personen, die weniger als 60 % des Äquivalenzeinkommens des Landes zur Verfügung haben, an der Gesamtbevölkerung beschrieben. Eine Differenzierung dieser Indikatoren nach den dieser Analyse zugrundeliegenden Altersgruppen bzw. Lebensphasen des Aufwachsens ist nicht möglich. Darüber hinaus werden Armuts- und Risikolagen im 14. KJB durch die Beobachtung des Bezugs von Sozialgeld nach § 28 des SGB II beschrieben. Zur Frage des SGB II-Bezugs stellt die Arbeitsagentur umfangreiches Datenmaterial zur Verfügung. Im Folgenden wird das Thema Armut bzw. Armutsrisiko für Sachsen-Anhalt zunächst auf Basis der einkommensbasierten Indikatoren und anschließend mithilfe des Armutsindikators "SGB II-Bezug bei unter 15-Jährigen" vor dem Hintergrund der bundesweiten Entwicklungen präsentiert. 3.1.3.1 Einkommenslagen und Armutsrisiken in Sachsen-Anhalt In Sachsen-Anhalt stehen zwischen 2005 und 2009 einem Durchschnittshaushalt durchweg etwa 3.000 Euro weniger zur Verfügung als in Deutschland insgesamt (vgl. Abbildung 10). Landesbezogene Unterschiede in den Lebenshaltungskosten werden bei dieser Kennzahl nicht berücksichtigt. Nach Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen fällt im Jahr 2009 der Wohlstand in Sachsen-Anhalt im bundesweiten Vergleich am geringsten aus. Damit ist hier auch weniger Kaufkraft vorhanden als beispielsweise beim Spitzenreiter, dem Stadtstaat Hamburg, in dem je Einwohnerin bzw. Einwohner über 24.000 Euro an privatem Haushaltseinkommen verfügbar sind. Im Jahr 2009 ist im Bundesdurchschnitt im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Einkommensrückgang zu verzeichnen, während sich der Aufwärtstrend in Sachsen-Anhalt fortsetzt. Inwiefern es sich dabei um eine Trendwende im Bundesgebiet 2



Das Äquivalenzeinkommen ist ein bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Einkommen je Haushaltsmitglied, bei dem die Zusammensetzung eines Haushaltes berücksichtigt wird, weil angenommen wird, dass sich in größeren Haushalten durch gemeinsames Wirtschaften Einsparungen erreichen lassen.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung handelt oder um eine vorübergehende Schwankung, lässt sich auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten nicht ermessen. Da ökonomische Ressourcen Einfluss auf die Zugangsmöglichkeiten zu anderen relevanten Ressourcen (bspw. Bildungsangebote, kulturelle Veranstaltungen) haben, kann geschlussfolgert werden, dass den Einwohnerinnen und Einwohnern in Sachsen-Anhalt weniger Ressourcen zur Verfügung stehen als dem Durchschnitt der Bevölkerung in Gesamtdeutschland. Hiervon sind nicht zuletzt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene betroffen.3 Abbildung 10



Entwicklung des verfügbaren Einkommens privater Haushalte je Einwohner in EUR in SachsenAnhalt und Deutschland, 2005 bis 2009 (Quelle: StaLa 2013c)
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Darüber hinaus liegt auch der Anteil der Personen, die mehr als 200 % des angepassten Durchschnittseinkommens der Bevölkerung des Landes (Einkommensreichtumsquote) zur Verfügung haben, im Zeitverlauf (2005 bis 2012) unter dem in Gesamtdeutschland (s. Abbildung 11). Strukturell bedingte Differenzen zwischen den Bundesländern bezüglich des verfügbaren Einkommens werden hier im Unterschied zur vorhergehenden Kennzahl insofern ausgeblendet, als die Quote auf der Grundlage des mittleren Einkommens der Landesbevölkerung berechnet wird. Abbildung 11 Entwicklung der Einkommensreichtumsquote4 in Sachsen-Anhalt und Deutschland in %, 2005 bis 2012 (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder; Daten des Mikrozensus) 10 8
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Die Einkommensreichtumsquote nimmt in beiden Gebietseinheiten in den letzten Jahren eher zu. Während im Berichtszeitraum etwa 5 % der sachsen-anhaltinischen Bevölkerung mehr als 200 % des durchschnittlichen Äquivalenzeinkommens der Landesbevölkerung zur Verfügung haben, sind es bundesweit 3 % mehr.



3



Vgl. hierzu auch den Sozialbericht Sachsen-Anhalt 2010-2013, Teil III (3. Armuts- und Reichtumsbericht), Nr. 11,Nr. 12 und 13 sowie Nr. 15; http://www.ms.sachsen-anhalt.de/themen/soziale-sicherung/sozialpolitik/sozialplanung/sozialbericht-20102013/



4



Die Einkommensreichtumsquote ist definiert als Anteil der Personen, deren Äquivalenzeinkommen mehr als 200 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung (in Privathaushalten) beträgt.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 12



Entwicklung der Armutsgefährdungsquote in Sachsen-Anhalt und Deutschland, 2005 bis 2012 (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2013) 
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Die Armutsgefährdungsquote5 liegt in Sachsen-Anhalt dagegen über der in Deutschland. Mehr als 20 % der Bevölkerung haben demnach zwischen 2005 und 2012 ein Einkommen von unter 60 % des Äquivalenzeinkommens zur Verfügung (s. Abbildung 12). Bundesweit liegt der Anteil im Zeitverlauf in etwa gleichbleibend bei 15 %. Von 2009 auf 2010 ist in Sachsen-Anhalt ein Rückgang der Armutsgefährdungsquote zu verzeichnen, auf den ein leichter Anstieg in den Jahren 2011 und 2012 folgt. Eine Darstellung der Entwicklung von dauerhaften Armutsrisiken ist auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten nicht möglich. Hierzu wäre eine landesbezogene Auswertung der Daten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) entsprechend der Berechnungen nach Krause u.a. (2012) notwendig (s. BMFSFJ 2013: 96). Ein Blick auf die Altersverteilung der Bevölkerungsgruppe in Sachsen-Anhalt (s. Abbildung 13), die von Armut bedroht ist6, zeigt, dass vorrangig Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom Armutsrisiko betroffen sind (rote bzw. grüne Linie im Jahr 2012 29,2 % bzw. 35,7 %). Je ein Drittel der unter 18- bzw. zwischen 18- und 25-Jährigen ist von Armut bedroht. Auffällig ist, dass der Anteil bei den Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren eher zurückgeht, während er bei den jungen Erwachsenen (18 bis 25 Jahre) eher zunimmt. In diese Altersgruppe fallen junge Menschen, die eine akademische oder berufliche Ausbildung durchlaufen, die in der Regel nicht bzw. nur geringfügig entlohnt wird. Am geringsten fällt der Anteil bei den über 64-Jährigen (orangefarbene Linie im Jahr 2012 12,4 %) aus, wobei er im Zeitverlauf (2005 bis 2012) zunimmt. Der Rückgang der Armutsgefährdung im Jahr 2010 in Sachsen-Anhalt bezog sich vor allem auf die Altersgruppen der unter 18-Jährigen sowie der 25- bis unter 50-Jährigen. Dass diese beiden Gruppen - Elterngeneration sowie Kinder und Jugendliche - zusammenfallen, kann als Indiz für einen Rückgang der Armutsgefährdung in Familien mit Kindern betrachtet werden.



5 6



Anmerkung MS: Es handelt sich um die am Bundesmedian gemessene Armutsquote Siehe Fn. 5
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 13



Entwicklung der Armutsgefährdungsquote nach Altersgruppen in Sachsen-Anhalt, 2005 bis 2012 >Anmerkung MS: gemessen am Bundesmedian> (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2013)
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Auch im Bundesgebiet sind die unter 25-Jährigen am stärksten armutsgefährdet, wobei das Ausmaß geringer ausfällt als in Sachsen-Anhalt. Im Jahr 2012 verfügten knapp ein Viertel der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren über ein Äquivalenzeinkommen von unter 60 % des Medians des Äquivalenzeinkommens der Bundesbevölkerung. Bei den unter 18-Jährigen betrug der Anteil 18,9 %. 3.1.3.2 Bezug von Sozialgeld durch Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene Während etwa 15 % aller Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren in Deutschland soziale Transferleistungen nach SGB II beziehen, fällt ihr Anteil in Sachsen-Anhalt zwischen 2006 und 2012 deutlich höher aus (s. Abbildung 14). Auffällig ist für das Bundesland ein vergleichsweise starker, kontinuierlicher Rückgang im Beobachtungszeitraum um etwa ein Fünftel von 32,9 % im Jahr 2006 auf 26 % im Jahr 2012. Ein Rückgang der SGB II-Quote bei den unter 15-Jährigen ist auch bundesweit zu verzeichnen, sodass Sachsen-Anhalt im Jahr 2012 trotz der deutlich reduzierten Quote im Vergleich zum Jahr 2006 die dritthöchste Quote in Deutschland bzw. die höchste Quote unter den Flächenländern aufweist. Lediglich in Bremen und Berlin fällt der Anteil der unter 15-jährigen Hilfebezieherinnen und -bezieher nach SGB II höher aus. Die Differenz zwischen der bundesweiten SGB II-Quote und der in Sachsen-Anhalt hat sich im Zeitverlauf verringert. Abbildung 14
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Entwicklung der SGB II-Quote der nicht-erwerbsfähigen Hilfebezieherinnen und -bezieher unter 15 Jahren in Sachsen-Anhalt und Deutschland, 2006 bis 2012 (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2013)
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Auch Jugendarmut, gemessen am Anteil der Bezieherinnen und Bezieher von Transferleistungen nach dem SGB II in der Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen ist in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Bundesdurchschnitt ein größeres Problem. Dabei sind seit 2008 in beiden Gebietseinheiten rückläufige Tendenzen beobachtbar. Waren in Sachsen-Anhalt 2008 noch 19,1 % der Jugendlichen in Sachsen-Anhalt und 10,3 % bundesweit im SGB-II-Bezug, betrug ihr Anteil im Jahr 2012 17,1 bzw. 8,6 % (vgl. Monitor Jugendarmut 2010 und 2012). Die Darstellung dieses Indikators im Zeitverlauf ist aufgrund der vergleichsweise schlechten Datenlage nicht möglich7. Die Armuts- bzw. Risikolagen im jungen Erwachsenenalter ergeben sich in der Regel durch den Übergang von der Schule in das Berufsleben. Die Phase der Ausbildung ist häufig - etwa im Falle eines Studiums oder einer niedrigentlohnten beruflichen Ausbildung - von einer prekären materiellen Situation geprägt. Diese Armutslage wird insofern als Übergangsphänomen bewertet, als zu erwarten ist, dass sie mit dem Ausbildungsende und dem Einstieg ins Berufsleben endet. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass sich in dieser Lebensphase Armutslagen verfestigen. Hiervon sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien betroffen, die bereits längerfristig in Armut leben und dadurch über einen schlechteren Zugang zu Ressourcen verfügen, in beengten räumlichen Verhältnissen leben etc. (sog. "erschöpfte Familien") und deren Entwicklungschancen dadurch potenziell blockiert sind. In dieser Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen finden sich häufig auch relativ niedrige Schul- und Bildungsabschlüsse. Die Verbindung von Deprivationserfahrungen und vergleichsweise schlechteren Qualifikationen für das Berufsleben trägt dazu bei, Armuts- und Risikolagen im jungen Erwachsenenalter zu verstetigen (vgl. BMFSFJ 2013: 218f). 3.1.3.3 Fazit Im bundesweiten Vergleich ist der Wohlstand im Land Sachsen-Anhalt und damit der über ökonomische Ressourcen vermittelte Zugang zu anderen Gütern und Aktivitäten (materielle, soziale Ressourcen) deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt. Darüber hinaus ist die Bevölkerung des Landes in höherem Ausmaß von Armut bedroht als die gesamtdeutsche Bevölkerung. In beiden Gebietseinheiten sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt als die übrigen, älteren Bevölkerungsgruppen, wobei die Gruppe der jungen Erwachsenen am stärksten betroffen ist. Auch bezüglich dieser Altersgruppen sticht Sachsen-Anhalt mit einer überdurchschnittlichen Armutsgefährdungsquote hervor. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt ferner, dass die Armutsgefährdung, gemessen an der Hilfebedürftigkeit nach SGB II bei Kindern unter 15 Jahren, sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Deutschland insgesamt zurückgeht. Dagegen ist fast die Hälfte der jungen Erwachsenen in Sachsen-Anhalt vom Armutsrisiko betroffen, Tendenz leicht steigend. In Gesamtdeutschland ist auch bei dieser Altersgruppe ein Rückgang zu verzeichnen.



7



In den Statistiken der Arbeitsagentur zur Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ist bspw. lediglich die Gruppe der unter 25-Jährigen insgesamt verzeichnet, nicht jedoch eine Aufgliederung der Jugendlichen im Alter von 15 bis 25 Jahren.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 3.2



Bildungs- und Teilhabechancen



3.2.1 Kindheit: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern Die Lebensphase Kindheit ist in Sachsen-Anhalt in stärkerem Ausmaß als in Deutschland insgesamt von Armutslagen geprägt. Etwa ein Viertel der Kinder unter 15 Jahren ist im Jahr 2012 in Sachsen-Anhalt auf Sozialgeld nach SGB II angewiesen. Auffällig ist dabei ein vergleichsweise starker Rückgang seit 2006. Damals bezog ein Drittel dieser Altersgruppe Sozialgeld (vgl. Kapitel 3.1.3.2). Dabei bedeutet das Angewiesen sein auf Sozialgeld in dieser Lebensphase, dass die Kinder und Jugendlichen in Familien aufwachsen, in denen die Eltern aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind, selbst für das materielle Wohl ihrer Kinder zu sorgen. Der Zugang zu kulturellen und sozialen Ressourcen (Bildungsangebote, Vereine etc.) ist hier häufig nur eingeschränkt möglich. Die Entwicklungschancen dieser Kinder sind potenziell blockiert. Im Folgenden wird ausgehend von dieser Einordnung der Armuts- und Risikolagen von Kindern in Sachsen-Anhalt die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in öffentlicher Verantwortung dargestellt. Die Phänomene Wohlbefinden, Qualität von Beziehungen sowie Partizipation und Selbstbestimmung können für Sachsen-Anhalt nicht beschrieben werden, da die entsprechenden Daten bzw. Berichte8 aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht auf Sachsen-Anhalt herunter gebrochen werden können. Die Daten werden im Rahmen der Studien in der Regel mithilfe von umfangreichen quantitativen und qualitativen Befragungen erhoben. Es wäre denkbar, an die Erhebungen bspw. der AID:A-Studie anzuknüpfen, indem die Repräsentativstudie um Fallzahlen für Sachsen-Anhalt aufgestockt oder aber eine gesonderte, hieran angelehnte Studie in Auftrag gegeben wird (vgl. hierzu ausführlich Kapitel 4.2). Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen „Kindheit ist heute im hohen Maße durch neue Mixturen von Familienkindheit und öffentlich verantworteter Kindheit geprägt“ (BMFSFJ 2013: 134). So lautet ein zentraler Befund des 14. Kinder- und Jugendberichts. Der Rechtsanspruch auf außerfamiliale Betreuung ab Vollendung des ersten Lebensjahres seit August 2013 (vgl. Kinderförderungsgesetz), das durch das IZBB initiierte Reformprojekt „Ganztagsschule“ und ähnliche Reformvorhaben führen zu einem Zuwachs an außerfamilialen Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten, der die Koordinaten des Aufwachsens von Kindern erheblich verändert hat. Der bedarfsgerechte Ausbau der institutionellen Bildungs- und Betreuungsangebote soll z. B. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten, förderliche Rahmenbedingungen für die individuelle Förderung der Kinder sowie die Kompensation herkunftsbedingter Benachteiligungen in der Bildungsbiografie ermöglichen. Die Autorinnen und Autoren des 14. Kinder- und Jugendberichts fassen die deutschlandweite Entwicklung im Bereich der Inanspruchnahme frühkindlicher Bildungsund Betreuungsangebote wie folgt zusammen: „Immer mehr Kinder verbringen in einem immer früheren Alter immer mehr Zeit außerhalb der Familie“ (ebenda: 100). Hinsichtlich der Nutzung von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung in der frühen Kindheitsphase existieren laut Angaben des 14. Kinder- und Jugendberichts große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, regionale Unterschiede sowie Unterschiede zwischen verschiedenen Nutzergruppen. So besuchten im Jahr 2012 in den westdeutschen Flächenländern durchschnittlich 18 % der unter 3-jährigen Kinder eine Kindertageseinrichtung (Ham8



Zu nennen sind hier der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Industrieländern 2013, die World Vision Kinderstudie 2010 sowie die Auswertungen von AID:A (vgl. auch Kapitel 2).
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung burg, Bremen: ca. 28 %), während es in den ostdeutschen Flächenländern 46 % waren. Zudem existieren Unterschiede im Betreuungsumfang. In einigen Bundesländern wird die Mehrheit der Kinder mehr als sieben Stunden in einer Kindertageseinrichtung betreut, während in anderen Regionen fünf oder weniger Stunden pro Tag die Regel sind. In Bezug auf die Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt (mittlere Kindheitsphase) lässt sich feststellen, dass sich Bildungs- und Betreuungsumwelten nicht so stark verändert haben wie bei den jüngeren Kindern. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres (1999) hat dazu beigetragen, dass die Betreuung in öffentlicher Verantwortung in dieser Altersphase heute nahezu alle Kinder betrifft (2012: Westdeutschland 92 %, Ostdeutschland: 95 %). Regionale Unterschiede lassen sich bei den Betreuungszeiten feststellen. So reicht die Spannbreite bei der Nutzung einer Ganztagsbetreuung bei Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt von 16 % in BadenWürttemberg bis zu 92 % in Thüringen (Westdeutschland: 30 %, Ostdeutschland: 71 %). Insgesamt zeigt sich sowohl bei den Kindern in dieser Altersphase als auch bei den jüngeren Kindern ein Trend zur Vereinbarung längerer Betreuungszeiten. Auch in der mittleren Kindheitsphase ergeben sich Unterschiede im Nutzungsverhalten der Kinder sowohl angebotsbedingt (z. B. unterschiedliche Regelungen auf Landes- und kommunaler Ebene zu den Betreuungsumfängen im Rahmen des Rechtsanspruches) als auch nachfragebedingt (z. B. sozioökonomisch bedingte Unterschiede, kulturelle Faktoren, Präferenzen der Eltern) (vgl. ebenda: 116ff.). Vor dem Hintergrund der deutschlandweiten Trends lassen sich die Daten zur Betreuungssituation in Sachsen-Anhalt interpretieren. Wie in Abbildung 159 ersichtlich, sind die Betreuungsquoten der Kinder in der frühen Kindheitsphase (unter 3-Jährige) von 52,7 % im Jahr 2008 auf 57,7 % im Jahr 2013 angestiegen (blaue Linie). Vergleicht man die Daten aus dem Jahr 2012 (57,5 %) mit den Daten aus dem 14. Kinder- und Jugendbericht, so zeigt sich, dass die Betreuungsquote in Sachsen-Anhalt weit über den durchschnittlichen Betreuungsquoten sowohl der westdeutschen als auch der ostdeutschen Flächenländer (18 bzw. 46 %) liegt. In Bezug auf die Betreuung der Kinder der mittleren Kindheitsphase lässt sich feststellen, dass sich die Betreuungsquote zwischen den Jahren 2008 (93,7 %) und 2013 (95,5 %) weiter der Vollversorgung aller Kinder in einer Betreuungseinrichtung annähert. Im Jahr 2012 lag die Betreuungsquote in Sachsen-Anhalt etwas über dem westdeutschen Durchschnitt (92 %). Auch in der späten Kindheitsphase bzw. nach dem Übergang in die Grundschule spielen Betreuungsangebote für Kinder eine Rolle. Während vormittags die Schule den zentralen Bildungs- und Betreuungsort für Kinder darstellt, differenzieren sich am Nachmittag Bildungsund Betreuungsangebote mit dem Ausbau von Ganztagsschulen bzw. ganztägigen Angeboten an den Schulen zunehmend aus. Als außerunterrichtliche Angebote stehen den Kindern Einrichtungen der Kindertagesbetreuung (meist Horte nach SGB VIII), Angebote an Ganztagsschulen in offener und gebundener Form sowie Schülerhorte zur Verfügung. Insgesamt wurden 2012 in Deutschland 28 % aller Kinder im Grundschulalter ganztägig betreut. In Westdeutschland waren es 19 %, in Ostdeutschland 73 %. Auch hier zeigen sich große Unterschiede zwischen den Bundesländern (z. B. Brandenburg: 88 %, Baden-Württemberg: 18 %) (vgl. ebenda: 117ff.). 9



Kinder in Kindertagespflege sind in den Daten nicht enthalten, da der Anteil gering ist und keinen Einfluss auf die allgemeine Entwicklung hat.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 15



Entwicklung der Betreuungsquoten in Sachsen-Anhalt, 2008 bis 2013 (Quelle: StaLa; eigene Darstellung)
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Differenziert man danach, ob die Betreuung in einem Hort oder einem Ganztagsschulbetrieb stattfindet, zeigt sich, dass in Ostdeutschland überwiegend der Hort und in Westdeutschland eher Angebote des Ganztagsschulbetriebes genutzt werden. Im Primarbereich nutzen tendenziell Schülerinnen und Schüler aus Elternhäusern mit höherem sozioökonomischen Status und Bildungsniveau sowie Kinder von erwerbstätigen Eltern Ganztagsangebote von Grundschulen bzw. Horte. Auch in der späten Kindheitsphase existieren regionale und sozioökonomische Unterschiede in der Nutzung nachmittäglicher formaler Bildungs- und Betreuungsangebote, die angebots- und nachfragebedingt sein können. Mit zunehmendem Alter nimmt die Nutzung institutioneller Betreuung ab (vgl. ebenda). Vor diesem Hintergrund lassen sich die Daten aus Sachsen-Anhalt zu den Betreuungsquoten der Kinder im Schulalter einordnen. Wie die obige Abbildung zeigt, ist die Betreuungsquote der Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren von 57,4 % im Jahr 2008 auf 67,8 % im Jahr 2013 angestiegen10. Der überwiegende Teil der Kinder nimmt in dieser Altersphase also ein ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot in Anspruch. In der Altersgruppe der 11 bis 14-Jährigen ist die Betreuungsquote von 1,4 % im Jahr 2008 bis auf 2,8 % im Jahr 2013 angestiegen. Beide Entwicklungen hängen höchstwahrscheinlich mit dem Ausbau ganztagsschulischer Angebote im Zuge der bundesweiten Förderung des Ausbaus von Ganztagsschulen und Ganztagsangeboten bzw. mit dem Investitionsprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“ (IZBB, 2003 bis 2009) zusammen. Auch in Sachsen-Anhalt zeigt sich also, dass in der späten Kindheitsphase eine Abnahme der Nutzung institutioneller Betreuungsangebote mit zunehmendem Alter der Kinder einhergeht. Die Anzahl der Schulkinder zwischen 5 und 14 Jahren, die einen Hort besuchen, ist insgesamt von 38 445 im Jahr 2008 bis auf 46 940 im Jahr 2013 angestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von 22,1 % (vgl. StaLa). An anderer Stelle des Berichts wird spezifischer auf die Nutzung ganztagsschulischer Angebote eingegangen.



10



Die Statistik unterscheidet hier nicht zwischen Schulkindern und Nichtschulkindern, sondern nur nach Altersklassen.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 16



Anteile der unter 3-jährigen Kinder mit und ohne Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen an allen in Tagesseinrichtungen betreuten Kindern derselben Altersgruppe in Sachsen-Anhalt, 2006 bis 2011 (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder; Kinder- und Jugendhilfestatistik; eigene Darstellung)
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Kinder mit Migrationshintergrund nehmen in der frühen Kindheitsphase die Angebote der Kindertageseinrichtungen im deutschlandweiten Trend in einem geringerem Ausmaß in Anspruch als Kinder ohne Migrationshintergrund (vgl. BMFSFJ 2013: 113) und profitieren somit weniger von den dortigen Bildungsangeboten und Fördermöglichkeiten (z. B. Sprachförderung). Inwieweit dies auch auf die Kinder mit Migrationshintergrund in Sachsen-Anhalt zutrifft, kann auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten nicht beantwortet werden. Im Folgenden kann lediglich auf Daten zurückgegriffen werden, die darüber Aufschluss geben, wie hoch die Anteile der Kinder mit Migrationshintergrund in Kindertageseinrichtungen sind. Kinder mit Migrationshintergrund sind laut Definition Kinder, die mindestens ein Elternteil ausländischer Herkunft haben. In der folgenden Abbildung wird ersichtlich, dass bei den unter 3-jährigen Kindern in Tageseinrichtungen in den Jahren 2006 und 2011 lediglich zwischen 3 % und 4 % einen Migrationshintergrund hatten. Von 2006 bis 2011 ist tendenziell ein leichter Anstieg des Anteils zu erkennen. Auch bei den über 3-jährigen in Tageseinrichtungen betreuten Kindern ist der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund von 5 % im Jahr 2006 auf 6,3 % im Jahr 2011 angestiegen (s. Abbildung 17). Die Anteile der Kinder mit Migrationshintergrund sind bei den über 3-jährigen höher als bei den unter 3-jährigen in der Kindertagesbetreuung betreuten Kindern. Abbildung 17



Anteile der über 3-jährigen Kinder mit und ohne Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen an allen in Tageseinrichtungen betreuten Kindern derselben Altersgruppe in Sachsen-Anhalt in Prozent, 2006 bis 2011 (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder; Kinder- und Jugendhilfestatistik; eigene Darstellung)
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Aus diesen institutionenspezifischen Daten lassen sich keine Schlussfolgerungen zur Inanspruchnahme von Angeboten der frühkindlichen Bildungsangebote durch Kinder mit Migrationshintergrund aus Sachsen-Anhalt ziehen. Um einschätzen zu können, ob Kinder mit Mig25



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung rationshintergrund in Tageseirichtungen ebenso wie im deutschlandweiten Trend unterrepräsentiert sind, benötigt man Daten, die darüber Aufschluss geben, wie hoch die Anteile der Kinder mit Migrationshintergrund an der entsprechenden altersspezifischen Bevölkerungsgruppe in Sachsen-Anhalt sind und wie hoch die Anteile der Kinder mit Migrationshintergrund in Sachsen-Anhalt sind, die frühkindliche Bildungsangebote nutzen. Darüber hinaus kann festgehalten werden, dass im Jahr 2011 2,9 % der in Kindertageseinrichtungen betreuten 3- bis 6-jährigen Kinder in Familien lebten, in denen vorranging nicht deutsch gesprochen wird. Hier zeigt sich eine leichte Schwankung, jedoch (insgesamt) tendenziell ein leichter Anstieg zwischen den Jahren 2006 (2,7 %), 2009 (3,1 %) und 2011 (2,9 %). 3.2.2 Jugend: Das Jahrzehnt der Verselbstständigung Ausgehend von der These, dass sich die Lebensphase der Jugend durch eine große Vielfalt der Bewältigung jugendspezifischer Entwicklungsaufgaben (Ablösung vom Elternhaus, Entwicklung einer eigenständigen Identität, Umgang mit Medien etc.) auszeichnet, werden die Lebenslagen von Jugendlichen im 14. Kinder- und Jugendbericht entlang der vier "Welten" Familie, Schule, Gleichaltrigengruppe und Medien beschrieben. Zur Einordnung der entsprechenden Situationen in Sachsen-Anhalt werden zunächst die zentralen Befunde der Analysen dargestellt und anschließend - soweit möglich - entsprechende Auswertungen für das Land Sachsen-Anhalt vorgenommen. 3.2.2.1 Die Welt der Familie im Jugendalter "Familienleben [...] ist ein wichtiger Bestandteil jugendlichen Lebens und reduziert sich nicht auf die Bereitstellung frischer Wäsche und die Ermöglichung einer überlebensnotwendigen Kalorienzufuhr." (BMFSFJ 2013: 43) Zu diesem zentralen Schluss kommen die Autorinnen und Autoren des 14. KJB. Entgegen der weit verbreiteten Auffassung, dass das Jugendalter von einer zunehmenden, auch emotionalen Distanzierung vom Elternhaus geprägt ist, konnte im Wesentlichen auf der Grundlage von Daten der Surveyforschung "Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten" (AID:A) des Deutschen Jugendinstituts gezeigt werden, dass die elterliche Unterstützung bei Hausaufgaben, das Abendessen im Familienkreis, Mütter und Väter als Ratgeberinnen und Ratgeber u. ä. auch für Jugendliche von großer Bedeutung sind. Im Rahmen der bundesweiten Surveyforschung wurden auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Sachsen-Anhalt befragt. Die Fallzahlen sind allerdings zu gering, als dass hier landesspezifische Analysen durchgeführt werden könnten. 3.2.2.2 Die Welt der Medien im Jugendalter Die Bedeutung der neuen sozialen Medien (Mobiltelefon, soziale Netzwerke im Internet) bei der Bewältigung jugendspezifischer Entwicklungsaufgaben ist, so das Ergebnis des 14. KJB, nicht zu unterschätzen. Vor allem das Autonomiestreben, die Gestaltung von Beziehungen (zu Gleichaltrigen) und "die Verwirklichung von Selbstbestimmung und Teilhabe" (ebenda) können mithilfe sozialer Netzwerke wie Facebook "online" und damit unabhängig vom Ort, an dem man sich befindet bzw. befinden muss (Elternhaus, Schule), bewältigt werden. Dabei haben sich die Befürchtungen, die mit der (exzessiven) Nutzung der neuen Medien verbunden wurden (Verschuldung, Abkehr vom Bücherlesen, soziale Isolation), in dieser Pauschalität nicht bewahrheitet. Gleichzeitig werden in der Welt der (neuen) Medien soziale Ungleich-
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung heiten reproduziert. Somit haben sich auch die mit den neuen Medien verbundenen Hoffnungen auf die Erweiterung von Teilhabechancen nicht erfüllt. Empirisch wurde die Analyse der Mediennutzung und der Bedeutung der Medien im Alltag der Jugendlichen durch die Daten der JIM-Studien11 von 2003 bzw. 2011 gestützt. Diese sind aufgrund zu geringer Fallzahlen für länderspezifische Auswertungen nicht nutzbar. Vergleichbare Studien auf Landesebene existieren nicht. 3.2.2.3 Die Welt der Gleichaltrigen im Jugendalter Zur Untersuchung der Bedeutung von Gleichaltrigengruppen werden im 14. KJB Daten der AID:A-Surveyforschung sowie Daten aus der JIM12-Studie 2011 des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (MPFS) herangezogen. Diese können aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht für Sachsen-Anhalt verwendet werden. Für die bundesweite Entwicklung wird im 14. KJB resümiert: "Gleichaltrigengruppen stellen ein wichtiges Movens (Antrieb, Anm. d. Verf.) im Prozess des Selbstständigwerdens junger Menschen dar." (ebenda: 175) Gleichaltrige befinden sich genauso im Prozess der Verselbstständigung, der Ablösung vom Elternhaus und der Entwicklung einer eigenständigen Identität. Diese jugendspezifischen Entwicklungsaufgaben werden in der Gleichaltrigengruppe durch das in Frage stellen und Austesten von Sinn- und Lebensentwürfen bewältigt. Die Unsicherheiten, Ängste und Hoffnungen, die diese Lebensphase kennzeichnen, werden in der Gruppe von 'Gleichgesinnten' erkannt und kommuniziert und tragen auf diese Weise dazu bei, das "fragile Selbstwertgefühl" (ebenda:176) der Jugendlichen zu stützen. Peers bilden sich aus unterschiedlichen Konstellationen von Bekannten aus der näheren, räumlichen Umgebung, der Schule und anderen jugendspezifischen Einrichtungen (etwa Sport-, Musikvereine) heraus. 3.2.2.4 Die Welt der Schule im Jugendalter "Die Schule ist das am stärksten weichenstellende und universellste institutionelle Gefüge des Jugendalters" (BMFSFJ 2013: 156). Die Jugendlichen sind gleichzeitig Subjekt und Objekt der Bildungseinrichtung Schule: Das Aufwachsen der Jugendlichen wird von ihr geprägt und gleichzeitig prägen die Jugendlichen den Bildungsort Schule. Im internationalen Vergleich sticht Deutschland mit Blick auf das Schulsystem dadurch hervor, dass hier vielerorts13 bereits in der vierten Klasse, also im Alter von 10 Jahren, entschieden wird, welche weiterführende Schule ein Kind besuchen wird. Damit wird in vergleichsweise jungen Jahren eine einschneidende Weichenstellung in der (Bildungs-)Biografie vorgenommen, die auch mit Blick auf die zukünftige soziale Positionierung und Identitätsfindung der jungen Menschen von zentraler Bedeutung ist. Neben der Aufhebung dieser frühen Weichenstellung in einigen (wenigen) Bundesländern und der fast flächendeckenden Abschaffung der Hauptschulen hat sich die Bedeutung der 11



Die Studie mit dem ausführlichen Titel "Jugend, Information, (Multi-) Media" (JIM) stellt eine jährlich vom medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (MPFS) durchgeführte Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger dar. Hierzu werden bundesweit etwa 1.000 Jugendliche telefonisch befragt. Im Netz unter: http://www.mpfs.de/index.php?id=276 (zuletzt abgerufen am 27.11.2013). 12 Kurz für "Jugend, Information (Multi)Media". 13 In einigen Bundesländern wurde die Zeit des gemeinsamen Lernens auf 6 Jahre verlängert, etwa Berlin, Brandenburg. In Mecklenburg-Vorpommern wurde im Anschluss an die vierjährige Grundschule eine schulartübergreifende zweijährige Orientierungsphase eingeführt. Im Netz unter: http://www.reperto.eu/newsaktuelles/ratgeber/einzelne-bundeslaender.html (zuletzt abgerufen am 29.11.2013).
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Schule als Lernort bundesweit durch die Einführung bzw. Beförderung von Ganztagsschulen wesentlich gewandelt. Waren in den 1990er Jahren vor allem die Schulen in den alten Bundesländern als Halbtagsschulen prägend für das Leben und Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen, so werden mittlerweile etwa 30 % der Schülerinnen und Schüler in Schulen mit Ganztagsangeboten gebildet, betreut und erzogen (s. Abbildung 22), so dass die Schule heute als Lern- und Lebensort begriffen werden kann. Diese Entwicklungen wurden maßgeblich durch die Ergebnisse der international vergleichenden Schulleistungsstudien wie PISA angestoßen, die eklatante Missstände im deutschen Bildungssystem offenbart haben (starke Abhängigkeit der Schulleistung von sozialer und Bildungsherkunft, vergleichsweise hoher Anteil an Schülerinnen und Schülern mit niedrigem Kompetenzniveau etc.). Sozialpolitische Fragen der Chancen- bzw. Bildungsgerechtigkeit fanden Eingang in bildungspolitische Debatten. Die Bedeutung und Funktion von Schulen bzw. des Schulsystems in einer sozioökonomisch stark ausdifferenzierten Gesellschaft wurde erstmals wieder grundsätzlich diskutiert. Im 14. KJB werden die Entwicklungen in der Welt der Schule im Jugendalter entlang folgender Indikatoren beschrieben: (1) Schulabschlüsse im Generationenvergleich (2) Anzahl und Anteil der Hauptschulen an allen Schulen (3) Quote der Abgängerinnen und Abgänger ohne Abschluss der Sekundarstufe I nach Schulform (4) Dauer des Schulbesuchs (5) Verdichtung und Intensivierung des Schulbesuchs (6) Auf- und Ausbau der Ganztagsschulen Im Folgenden wird die Welt der Schule im Jugendalter in Sachsen-Anhalt entlang dieser Indikatoren beschrieben. Bildungsaufstieg und Bildungsexpansion in Sachsen-Anhalt Analog zu den bundesweiten Entwicklungen ist auch für das Land Sachsen-Anhalt ein Bildungsaufstieg zu verzeichnen (s. Abbildung 18). Der Unterschied zwischen der jüngeren (18 bis 29 Jahre) und der älteren Generation (65 Jahre und älter) fällt mit Blick auf den Hauptbzw. Volksschulabschluss noch deutlicher aus als deutschlandweit: Während fast zwei Drittel der älteren Generation noch einen solchen Abschluss vorweisen, sind es nur 13,4 % der jüngeren Generation. Dagegen liegt der Anteil der jungen Menschen mit Hauptschulabschluss bundesweit bei 18,4 %. Eine mögliche Ursache für die niedrigere Quote in SachsenAnhalt könnte im Aufbau des Schulsystems liegen. Im Rahmen der Sekundarschule werden Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt erst in der 7. Klasse nach den angestrebten Abschlüssen Mittlere Reife bzw. Hauptschulabschluss aufgeteilt. Der längere gemeinsame Unterricht zumindest der Kinder und Jugendlichen, die nicht auf das Gymnasium gehen, könnte dazu beitragen, dass sie öfter einen Realschulabschluss erreichen als die Jugendlichen in Gesamtdeutschland. Die Fachhochschulreife wird in der gesamtdeutschen jüngeren Generation anteilig häufiger als höchster Schulabschluss angegeben als in der entsprechenden Altersgruppe in SachsenAnhalt (38,9 % im Vergleich zu 31,8 %). Entsprechend den Daten des Zensus 2011 haben dagegen fast die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen als höchsten Schulabschluss die Mittlere Reife erworben, während es in Deutschland lediglich 36,8 % dieser Altersgruppe sind. Beide Gebietseinheiten zeichnen sich dadurch aus, dass junge Frauen im Rahmen der allgemei28



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung nen Schulbildung häufiger die Hochschulreife erwerben und seltener einen Hauptschulabschluss (vgl. StaLa 2013). Abbildung 18



Schulabschlüsse im Generationenvergleich in Sachsen-Anhalt und Deutschland in %, 2011
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(Quelle: Zensus 2011; eigene Berechnungen)



Auch in Sachsen-Anhalt haben sich dementsprechend in den vergangenen Jahrzehnten tiefgreifende Veränderungen in den Bildungsbiografien sowohl der jüngeren im Vergleich zur älteren Generation als auch der männlichen im Vergleich zur weiblichen Bevölkerung vollzogen. Die Chancen und Perspektiven, die sich durch gute (Aus-)Bildung ergeben, werden von den jungen Menschen und vor allem von den jungen Frauen heute stärker als zuvor bewusst wahrgenommen und genutzt. "Dies ist eine der gravierendsten Veränderungen in der bildungsbasierten Rahmung des Aufwachsens im Jugendalter in den letzten Jahrzehnten." (BMFSFJ 2013: 160).



Abbildung 19
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Entwicklung der Absolventinnen und Absolventen mit Hauptschulabschluss in % an allen Absolvent/innen in Sachsen-Anhalt, Schuljahr 1993/94 bis 2012/13 (Quelle: StaLa, eigene Berechnungen)
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Das sich daraus ergebende Phänomen des Rückgangs bzw. der Abwertung der weniger hohen Bildungsabschlüsse - allen voran des Hauptschulabschlusses (ebenda) - ist in SachsenAnhalt in der Form nicht zu beobachten (s. Abbildung 19). Die diesbezügliche Entwicklung ist von Schwankungen gekennzeichnet, wobei der höchste Anteil an Abgängerinnen und Abgängern mit Hauptschulabschluss im Schuljahr 2009/2010 erreicht wurde. Seither zeichnet sich ein vorsichtiger Rückgang ab. Die Anteilswerte liegen dabei durchweg und zum Teil deutlich unter denen in Gesamtdeutschland, was eine Erklärung dafür sein könnte, dass sich diesbezüglich kein weiterer Rückgang ergeben hat. Es scheint hier eine Sättigung zu geben. Auch diese im Vergleich zu Deutschland besondere Entwicklung in Sachsen-Anhalt ist vor dem Hintergrund des Schulsystems des Bundeslandes und seines Anschlusses an das Bildungswesen der DDR zu betrachten. In der DDR gingen die Jugendlichen bis zur 10. Klasse
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung gemeinsam14 zur Schule. Im Anschluss daran absolvierten die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Berufsausbildung an einer Fachschule bzw. im Dualen System (Lehrwerkstatt / Betrieb und Berufsschule). Nur Wenigen wurde der Zugang zu Schulen, die für ein Hochschulstudium qualifizieren, gewährt. Nach der Wende wurde das dreigliedrige Schulsystem der Bundesrepublik nicht in Reinform in Sachsen-Anhalt eingeführt. Zwar wurde das Gymnasium als Bildungsort für besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse etabliert, auf eine frühzeitige Aufteilung der übrigen Schülerschaft wurde dagegen verzichtet. In der Sekundarschule wird sie bis zur 7. Klasse gemeinsam unterrichtet, erst danach werden die Schülerinnen und Schüler nach den angestrebten Schulabschlüssen (Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife) separiert (vgl. Martini 1993: 11f). Die "Schattenseiten des Bildungsaufstiegs" (BMFSFJ 2013: 160) lassen sich in Sachsen-Anhalt also weniger am Anteil von Absolventinnen und Absolventen mit Hauptschulabschluss und einem Rückgang der Anzahl von Hauptschulen als vielmehr an den Schulabgängerinnen und -abgängern ohne Abschluss der Sekundarstufe I identifizieren (s. Abbildung 20). Dieser Anteil ist in Deutschland seit 2005 rückläufig (hellblaue, gestrichelte Linie), während er in Sachsen-Anhalt bis zum Jahr 2008 von 11,4 auf 13,6 % der gleichaltrigen Bevölkerung gestiegen ist (dunkelblaue Linie). In den Folgejahren bis 2011 geht die Quote der Abgängerinnen und Abgänger ohne Abschluss der Sekundarstufe I zwar auch in Sachsen-Anhalt zurück, verbleibt aber auf einem vergleichsweise hohen Niveau von etwa 12 %. Es ist davon auszugehen, dass sich hier die schlechte materielle Lebenssituation eines im bundesweiten Vergleich großen Anteils junger Menschen unter 15 Jahren bzw. zwischen 15 und 24 Jahren bemerkbar macht. In der Gruppe der von Armuts- und Risikolagen betroffenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen finden sich häufig auch niedrige bzw. keine Schul- und Bildungsabschlüsse (vgl. Kapitel 3.1.3.2). Abbildung 20



Entwicklung der Quote der Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Abschluss der Sekundarstufe I an der gleichaltrigen Bevölkerung in Sachsen-Anhalt und Deutschland, nach Schulform in Sachsen-Anhalt, 2005 bis 2011 (Quelle: Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz 2012) 13,6
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Zu den Schulabgängerinnen und -abgängern ohne Abschluss der Sekundarstufe I gehören diejenigen, die nach Vollendung der Vollzeitschulpflicht die Schule mit Abgangszeugnis verlassen (1), Förderschülerinnen und -schüler, die einen Abschluss der Schule für Lernbehinderte erhalten (2) sowie Abgängerinnen und Abgänger der Schule für geistig Beeinträchtigte. Der Anteil der Abgängerinnen und Abgänger von Förderschulen an der Zahl der Abgängerinnen und Abgänger ohne Abschluss der Sekundarstufe I ist im Zeitraum von 2005 bis 2011 in Sachsen-Anhalt von 56 auf 70 % angestiegen (Abbildung 20, grüne Linie). Der leichte An14



Eine Ausnahme bildeten Sonder- oder Hilfsschülerinnen und -schüler (vgl. Schaub / Zenke 2000).
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung stieg der Quote der Abgängerinnen und Abgänger ohne Abschluss der Sekundarstufe I in Sachsen-Anhalt zwischen 2005 und 2008 ist dementsprechend wesentlich auf einen Anstieg der Abschlüsse von Förderschulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten zurückzuführen. Der Anteil der Abgängerinnen und Abgänger von anderen Schulen der Sekundarstufe I ohne Abschluss dieser Bildungsstufe ist im Zeitverlauf eher zurückgegangen.15 Insgesamt ist im Beobachtungszeitraum bei leichten Schwankungen keine deutliche Entwicklungsrichtung bei der Quote der Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Abschluss der Sekundarstufe I auszumachen. Ein Vergleich der Förderschulbesuchsquote16 in Sachsen-Anhalt mit der für Gesamtdeutschland zeigt, dass anteilig mehr Jugendliche in Sachsen-Anhalt, bei denen ein Förderbedarf diagnostiziert wurde, in Förderschulen unterrichtet werden (s. Abbildung 21). Im Zuge der sozial- und bildungspolitischen Debatte um Inklusion zeigt sich in den Bundesländern ein Bestreben, Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in die Regelschulen einzubinden. Dies macht sich auch im Rückgang der Förderschulbesuchsquote bemerkbar. Die erhöhten Förderbedarfe ergeben sich aufgrund von Beeinträchtigungen in folgenden Bereichen: emotionale und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung, Hören, körperliche und motorische Entwicklung, Lernen, Sehen und Sprache. Mehr als 8 % der Kinder und Jugendlichen der 1. bis 10. Klasse in Sachsen-Anhalt erhalten eine sonderpädagogische Förderung an einer Förderschule. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei knapp 5 %. Abbildung 21



Entwicklung der Förderschulbesuchsquote in Sachsen-Anhalt und Deutschland, 2005 bis 2010 (Quelle: Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz 2012) 8,9
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Fazit Dem Bildungsaufstieg der jüngeren im Vergleich zur älteren Generation steht in SachsenAnhalt ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Jugendlichen und jungen Erwachsenen gegenüber, die am Ende ihrer schulischen Bildungskarriere keinen Abschluss einer allgemein bildenden Schule vorweisen können und denen damit die für eine Berufs- und sonstige Ausbildung notwendige Qualifikation fehlt. Die Schere zwischen einer Mehrheit von Bildungsgewinnern und einer Minderheit von Bildungsverlierern prägt dementsprechend die Lebenslagen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Sachsen-Anhalt. Während sich die Mehrheit in der Schule für ein selbstständiges Leben und gute Berufsperspektiven rüstet, wird eine Minderheit bereits während bzw. mit dem Ende der Schullaufbahn "abgehängt". Auffällig ist dabei in Sachsen-Anhalt die überdurchschnittlich hohe Förderschulbesuchsquote. Ausge15



16



Das lässt sich aus der Differenz der Quote der Abgänger/innen von Förderschulen ohne Hauptschulabschluss und der Quote der Abgänger/innen ohne Hauptschulabschluss insgesamt in Abbildung 20 (grüne bzw. dunkelblaue Linie) ablesen. "Die Förderschulbesuchsquote beschreibt den prozentualen Anteil aller Schülerinnen und Schüler der ersten bis zehnten Klasse, die an einer Förderschule sonderpädagogisch gefördert werden, gemessen an allen Schülerinnen und Schülern dieser Klassenstufen." (vgl. Malecki 2013: 362).
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung hend von den im bundesweiten Vergleich alarmierenden Zahlen von Schulabgängerinnen und -abgängern ohne Abschluss der Sekundarstufe I implementierte das Land SachsenAnhalt mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) ein umfangreiches Programm zum Thema Schulversagen17 (vgl. Olk / Speck / Stimpel 2012). Die doppelte Entgrenzung von Schule - zwischen Lernort und Lebensort Bedingt durch die Bildungsexpansion und die zunehmende Bildungsaspiration vor allem von jungen Frauen, die Erwartung von guten Berufschancen durch eine gute (Aus-)Bildung sowie mangelnde Ausbildungskapazitäten, "nahmen Schule und Qualifikation in ihrer relativen wie absoluten Bedeutung für alle Kinder und Jugendlichen zu" (BMFSFJ 2013: 163). Hierdurch wurden Entwicklungsdynamiken freigesetzt, die im Endeffekt "zu einer Entgrenzung von Schule und Bildung beigetragen haben" (ebenda: 164): -



Verlängerung der Dauer der Schullaufbahn sowie eine Ausweitung der Durchlässigkeit des Schulsystems bzw. nachträglicher Korrekturversuche Verdichtung und Intensivierung der Bildungsprozesse Kontinuierlicher Ausbau von Schulen mit ganztägigen Angeboten



Entsprechend den Möglichkeiten, die die Datenlage bietet, wird im Folgenden untersucht, welche Bedeutung diese Entwicklungsdynamiken in Sachsen-Anhalt aufweisen. Zunächst werden hierzu die Phänomene genauer erläutert. Schule und Qualifizierung zwischen zeitlicher Ausdehnung und Verkürzung: Die Verlängerung der Dauer der Schulkarriere impliziert eine "biografische Ausdehnung der Schul- und Qualifizierungszeit" (ebenda), die zu einem im Vergleich zur älteren Generation deutlich späteren Eintritt ins Erwerbsleben führt. Die Schule als das Jugendalter maßgeblich prägende Einrichtung gewinnt dadurch zusätzlich an Bedeutung. Genaue Angaben zur durchschnittlichen Dauer des Schulbesuchs im Land Sachsen-Anhalt liegen nicht vor.18 Es kann davon ausgegangen werden, dass auch in der DDR seit den 1950er Jahren eine Verlängerung der Schulkarriere begünstigt wurde, indem in den 1960er Jahren die zehnklassige allgemeinbildende Polytechnische Oberschule (POS) eingeführt und das dreigliedrige System (Volksschule, Mittelschule, Gymnasium), das nach dem 2. Weltkrieg zunächst übernommen worden war, abgeschafft wurde. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich, dass aufgrund eines vergleichsweise geringen Anteils an Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die die (Fach-)Hochschulreife erwerben konnten, die Dauer der Schullaufbahn nicht im gleichen Ausmaß zunahm wie in der BRD. Den Bildungsaspirationen der jungen Menschen konnte erst nach der Wende angemessen entsprochen werden. Der Entwicklung einer verlängerten Schullaufbahn wurde im Zuge internationaler Schulleistungsvergleichsstudien in den Bundesländern durch eine Vorverlegung der Einschulung um einige Monate (1), die (Wieder-)Einführung des G8-Gymnasiums (2) sowie die Umsetzung einer bundesweiten Hochschulreform im Rahmen des europäischen Bologna-Prozesses (Einführung von 3-Jährigen Bachelor-Studiengängen) (3) entgegengewirkt (ebenda: 164f). 17



ESF-Programm: "Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Senkung des vorzeitigen Schulabbruchs". Förderphase: 2008-2013.



18



Die Berechnungen im Bildungsbericht 2012, auf die sich die Autor/innen des 14. KJB stützen, beschränken sich darüber hinaus für die Zeit vor 1991 auf Westdeutschland (vgl. Autorengruppen Bildungsberichterstattung 2012: 75).
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Dabei steht das G8-Gymnasium bzw. die zwölfjährige Schulbildung zur Erreichung der Allgemeinen Hochschulreife in der Tradition der entsprechenden Schulbildung in der DDR. Auch in der Erweiterten Oberschule (EOS) wurde die Allgemeine Hochschulreife am Ende der 12. Klasse erlangt. Das G9-Gymnasium hatte nach der Wende lediglich etwa zehn Jahre Bestand in Sachsen-Anhalt. Verdichtung und Intensivierung: Bedingt durch die Bestrebungen, die Schullaufbahn zu verkürzen, erfahren die Jugendlichen eine Verdichtung und Intensivierung ihrer Schulzeit. Diese zeigt sich insofern, als die Einführung des achtjährigen Gymnasiums dazu geführt hat, dass die wöchentlichen Unterrichtsstunden erhöht wurden. Dies bedeutet nicht nur einen erhöhten zeitlichen Aufwand, sondern auch eine Intensivierung des Stoffes. Die gleichen Inhalte müssen in kürzerer Zeit erlernt werden als das in G9 der Fall war. "Schülerinnen und Schüler betrachten ihr Schülersein [dementsprechend] zunehmend als Job" (ebenda: 165). In Sachsen-Anhalt wurde nach der Wende das G9-Gymnasium eingeführt.19 Dadurch verlängerte sich die Zeit, die zum Erwerb des Abiturs nötig war, im Vergleich zum Bildungswesen in der DDR um ein Jahr. Bereits im Schuljahr 2003/2004 wurde das achtjährige Gymnasium (wieder) eingeführt, sodass die Umstellung im Vergleich zu den westdeutschen Bundesländern weniger bedeutsam war. Auf- und Ausbau der Ganztagsschule Knapp ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt, die eine Schule besuchen, tun dies im Schuljahr 2011/12 in einem Ganztagsschulbetrieb (s. Abbildung 22, blaue Linie). Damit ist der Anteil seit dem Schuljahr 2005/06 um etwa 7 % gestiegen. Im Vergleich zur bundesweiten Entwicklung steigt der Anteil der Schülerinnen und Schüler in SachsenAnhalt, die eine Ganztagsschule besuchen, dementsprechend langsamer an. Hier ist im gleichen Zeitraum ein Zuwachs von etwas mehr als 15 % zu verzeichnen (rote Linie). Eine wesentliche Entwicklung in Sachsen-Anhalt im Berichtszeitraum ist darin zu sehen, dass sich der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an gebundenen Formen der Ganztagsschule unterrichtet, betreut und erzogen werden, von 16,9 % aller Kinder und Jugendlichen im Ganztagsbetrieb auf 33 % nahezu verdoppelt hat, während die absoluten und relativen Schülerzahlen in den offenen Ganztagsformen rückläufig sind (vgl. Sekretariat der Kultusministerkonferenz /KMK 2013). Das bedeutet, dass nicht nur neue Ganztagsschulen in gebundener Form etabliert wurden, sondern dass Ganztagsschulen in offener Form zum Teil in die gebundene Form des Ganztags überführt wurden. Diese Unterscheidung ist insofern bedeutsam für die Lebenslagen der betroffenen Kinder und Jugendlichen, als ihre Teilnahme am offenen Ganztag freiwillig, die Teilnahme am gebundenen Ganztag verpflichtend ist. Je nach Ausgestaltung des Ganztagskonzepts in der Schule verändert sich somit der Schulalltag der Kinder und Jugendlichen eher mehr oder eher weniger.



19



Anmerkung der Landesregierung (MK): Lediglich in einem Zeitfenster von 2002 erstmalig (2001 durch Umstellung auf G9 kein Abiturjahrgang) bis 2007 letztmalig (und da schon parallel zu G8) gab es in Sachsen-Anhalt Abiturjahrgänge nach G9. Davor und auch danach gehörte SachsenAnhalt zu den G8-Ländern. Zu bemerken ist hinsichtlich der Bewertung von G8 / G9, dass es hierzu auch seitens der Elternund Schülerschaft kein bundesweit einheitliches Stimmungsbild gibt.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 22



Entwicklung des Anteils der Schülerinnen und Schüler im Ganztagsschulbetrieb in SachsenAnhalt und Deutschland, Schuljahr, 2005/06 bis 2011/12 (Quelle: Sekretariat der KMK 2011 und 2013; eigene Berechnungen)
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Der politisch gewollte und geförderte Ausbau der Halbtags- zu Ganztagsschulen hat bedeutsame Auswirkungen auf das Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen bzw. den Stellenwert der Schule in ihrem Lebensalltag. War vor zwei Jahrzehnten die Halbtagsschule die Regel, das heißt, der Nachmittag zur freien Verfügung für die Kinder und Jugendlichen und ihre Familien, wird heute zunehmend auch der Nachmittag durch die Schule besetzt. Das berührt nicht nur die Welt der Familie, sondern auch die Welt der Gleichaltrigen bzw. Freundschaften von Kindern und Jugendlichen. Darüber hinaus müssen sich auch die Einrichtungen, die traditionell neben der Schule existieren und Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche vorhalten, etwa Vereine, Kinder- und Jugendhilfe, zivilgesellschaftliche Akteure, im Verhältnis zur ganztägigen Schule neu positionieren. Analog zur zeitlichen Erweiterung des Schulalltags muss sich das Bild bzw. Selbstverständnis der Schule erweitern. Die Halbtagsschule wurde als "kognitiv ausgerichtete[r] Lernort" (BMFSFJ 2013: 167) gedacht. Der Erwerb weiter reichender Kompetenzen und Kenntnisse, die Gestaltung von Freizeit- und Entspannungsmöglichkeiten fanden außerhalb der Schule statt. Den sich aus der Verlängerung des Schultags ergebenden erweiterten Anforderungen (Bereitstellung von Förder- und außerunterrichtlichen Angeboten, Entspannungsphasen etc.) muss sich die Schule stellen (vgl. ebenda: 166ff).



3.2.3 Junges Erwachsenenalter: Schulabschlüsse und Einmündung in das Übergangssystem, Ausbildung und Studium Im Folgenden wird anknüpfend an die Ausführungen zur gesamtdeutschen und sachsenanhaltinischen Bildungsexpansion in den letzten Jahrzehnten und den Chancen und Risiken, die diese birgt, der Verlauf der Bildungsbiografie im Anschluss an die allgemein bildende Schullaufbahn in den Blick genommen. Der Austritt aus der Schule markiert dabei den Beginn des jungen Erwachsenenalters. Die Darstellung des Übergangs von der Schule ins Berufsleben wird wie folgt gegliedert: (1) Schulabschlüsse, die Weichen in der Bildungskarriere der jungen Erwachsenen stellen (2) Einmündung in das Übergangssystem und in eine berufliche Ausbildung (3) Studium an Hochschulen Individualdaten etwa zum Thema Familiengründung von jungen Erwachsenen in Sachsen-Anhalt stehen nicht zur Verfügung. 34



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 3.2.3.1 Schulabschlüsse Schulabschlüsse stehen am Ende von zeitlich und inhaltlich normierten Bildungsgängen bzw. Bildungsstufen und liefern Hinweise auf erfolgreiche Bildungslaufbahnen. Der Erwerb eines allgemeinbildenden Schulabschlusses ist eine Voraussetzung und entscheidende Weichenstellung für die weitere Bildungs- und Erwerbsbiographie bzw. für Karrierechancen. Die folgende Darstellung der Absolventenstruktur nach den erreichten Schulabschlüssen spiegelt das Bildungsniveau der Schülerinnen und Schüler nach Verlassen der allgemein bildenden Schulen in Sachsen-Anhalt wider. Abbildung 23



Schulabgängerinnen und -abgänger der allgemeinbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt nach Abschlussarten Schuljahr, 2005/2006 - 2012/2013 (Quelle: StaLa; eigene Darstellung) 65%
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In der Abbildung wird deutlich, dass der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Fachhochschul- bzw. allgemeiner Hochschulreife in den Schuljahren 2009/2010 bis 2012/2013 mit 31 % stabil geblieben ist. Im Schuljahr 2006/2007 konnte ein Spitzenwert (45 %) in Bezug auf den Anteil der Schulabgängerinnen und -abgänger mit einem solchen Abschluss verzeichnet werden. Dieser hohe Wert ist deshalb entstanden, weil im benannten Schuljahr im Zuge der Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur sowohl Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe 12 als auch Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 13 das Abitur absolvierten („Doppelabiturjahrgänge“, „G8-Effekt“). Der Anteil der Abgängerinnen und Abgänger mit einem Realschulabschluss ist in den Schuljahren 2006/2007 bis 2012/2013 kontinuierlich angestiegen, während der Anteil der Schulabgängerinnen und -abgänger mit einem Hauptschulabschluss im selben Zeitraum (mit Schwankungen) im Großen und Ganzen auf gleichem Niveau verblieben ist. In die Kategorie „Sonstiges“ fallen die Abschlusszeugnisse der Schulen für Lernbehinderte, die Abgängerinnen und Abgänger der Schulen für geistig Beeinträchtigte und die Schülerinnen und Schüler mit Abgangszeugnis. Dieser Anteil ist in den betrachteten Schuljahren relativ stabil geblieben, wenngleich leichte Schwankungen zu beobachten sind. Im Schuljahr 2012/2013 betrug der Anteil 11 %.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Im Rahmen der Haushaltsbefragung "Zensus 2011"20 wurden bundesweit unter anderem Daten zur Schul- und Berufsbildung generiert, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind. In der Darstellung wird die Verteilung der Bevölkerung nach den höchsten erreichten Schulabschlüssen im Vergleich der Gebietseinheiten Sachsen-Anhalt und Gesamtdeutschland veranschaulicht. Abbildung 24



Personen nach höchstem Schulabschluss für Deutschland und Sachsen-Anhalt in %, Berichtszeitpunkt: 9. Mai 2011 (Quelle: Zensus 2011; eigene Darstellung) 50
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Die Zensus-Erhebung ergab, dass rund 46 % der Bevölkerung Sachsen-Anhalts ab dem Alter von 15 Jahren zum Zeitpunkt der Befragung die Mittlere Reife oder einen gleichwertigen Schulabschluss besaß. Dieser Wert liegt ca. 17 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt (28,9 %). Sachsen-Anhalt ist hier im Vergleich aller Bundesländer „Spitzenreiter“. Demgegenüber ist Sachsen-Anhalt in Bezug auf den Anteil der Bevölkerung mit einer Fachhochschul- oder allgemeinen Hochschulreife mit einem Anteil von 22,6 % bundesweites „Schlusslicht“ (Bundesdurchschnitt: 28,3 %). Nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt zeichnet sich - wie in Gesamtdeutschland - ein Trend zur höheren Schulbildung ab. In einer Betrachtung der höchsten erreichten Schulabschlüsse in Verbindung mit dem Alter der Bevölkerung kristallisiert sich heraus, dass fast ein Drittel der 18 bis 29-Jährigen eine Fachhochschul- oder eine allgemeine Hochschulreife hat, bei den 30 bis 49-Jährigen und den 50 bis 64-Jährigen sind dies jeweils nur etwa ein Viertel, bei den über 65-Jährigen lediglich 16,9 %. Darüber hinaus haben in Sachsen-Anhalt zum Zeitpunkt der Befragung lediglich 26,7 % der Bevölkerung und somit deutlich weniger als im Bundesdurchschnitt (35,9 %) einen Haupt- bzw. Volksschulabschluss. In der Gruppe der Personen mit Haupt- und Volksschulabschluss sind etwa zwei Drittel 65 Jahre und älter. Darüber hinaus haben 4,6 % der Bevölkerung zum Berichtszeitpunkt (noch) keinen Schulabschluss (Bundesdurchschnitt: 6,8 %). 20



In der Haushaltsbefragung „Zensus 2011“ wurden ab dem Stichtag 9. Mai 2011 bis Ende Juli 2011 bundesweit 10 % der Bevölkerung auf der Grundlage eines Zufallsverfahrens schriftlich oder mündlich befragt. Dabei spielten Fragen nach dem Hauptwohnsitz, dem Alter, dem Familienstand, der Staatsangehörigkeit bzw. dem Migrationshintergrund, Fragen nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, Fragen zum Schulbesuch, zum Bildungs- und Ausbildungsabschluss sowie Fragen zur Berufstätigkeit eine Rolle. Für die Durchführung war das Statistische Bundesamt zuständig (vgl. hierzu http://www.statistik.sachsenanhalt.de/Internet/Home/Auf_einen_Blick/zensus/dokumente/Zensus_Haushaltestichprobe.pdf).
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Mit dem Verlassen des allgemeinbildenden Schulsystems beginnt die Lebensphase des jungen Erwachsenenalters, die zwischen der schulisch geprägten Jugend und dem Erreichen des vollständigen Erwachsenenstatus liegt. Die Lebensphase kann angesichts individualisierter und differenzierter Übergänge von unterschiedlicher Dauer sein. Der endgültige Zeitpunkt eines vollständigen Übergangs in das Erwachsenenalter kann sich weit in das dritte Lebensjahrzehnt erstrecken. Beim jungen Erwachsenenalter handelt es sich also um eine Lebensphase im Übergang, in der sich eine Pluralität von Lebensentwürfen und Lebensstilen herausbildet, aber auch eine Polarisierung von Soziallagen und Lebenschancen zu beobachten ist. „Das Zusammenspiel der selektiven Praktiken von Institutionen des Übergangs mit individuellen Bewältigungsstrategien der jungen Menschen führt zur Platzierung der jungen Menschen in der Sozialstruktur“ (BMFSFJ 2013: 188). Nach dem Besuch der allgemein bildenden Schulen finden wesentliche Weichenstellungen in der Entwicklung und Realisierung individueller Lebensentwürfe statt. Der Schulabschluss eröffnet und begrenzt Optionen. Während sich den Schulabsolventen mit Abitur oder Fachhochschulreife von der betrieblichen Ausbildung bis zur Aufnahme eines Studiums ein breites Spektrum an Optionen eröffnet, sind für die Absolventinnen und Absolventen mit Hauptschulabschluss oder für diejenigen ohne Schulabschluss die Anschlussmöglichkeiten begrenzt. Insgesamt hat sich im Hinblick auf die Übergänge in Ausbildung und Studium ein langfristiger Trend durchgesetzt. Immer mehr junge Menschen erwerben höhere Schulabschlüsse. Der Trend zur Höherqualifizierung hat zur Folge, dass sich laut „Integrierter Ausbildungsberichterstattung“ im Beobachtungszeitraum 2005-2011 der Umfang des Sektors Übergangsbereich verringert hat (Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur; Integrierte Ausbildungsberichterstattung 2011). Der Sektor Berufsausbildung stagniert und der Sektor Studium steigt kontinuierlich an. Im folgenden Abschnitt werden die Übergänge in die verschiedenen Systeme und Institutionen der beruflichen und hochschulischen Bildung für Sachsen-Anhalt dargestellt. 3.2.3.2 Einmündung in das Übergangssystem und in eine berufliche Ausbildung Der Übergang von der Schule in eine Ausbildung ist eine mögliche „erste Schwelle“ beim Übergang in die Erwerbstätigkeit. Die Abfolge der Schritte „Schulabschluss – duale (betriebliche) Ausbildung – Facharbeit“ stellte für die Haupt- und Realschulabsolventinnen und absolventen lange Zeit den „Königsweg“ dar. In den letzten Jahrzehnten bildeten sich an der „ersten Schwelle“ jedoch weitere Bildungsgänge und Übergangswege heraus. Die Autoren des ersten Bildungsberichts entwickelten vor diesem Hintergrund eine neue Systematik für das Berufsausbildungssystem unterhalb der Hochschulebene und unterschieden dabei drei Teilsysteme. 1. „das duale System, d. h. die Ausbildung für einen anerkannten Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder der Handwerksordnung (HandwO) (betriebliche Ausbildung mit begleitendem Berufsschulunterricht); 2.



das Schulberufssystem, d. h. die Ausbildung für einen gesetzlich anerkannten Ausbildungsberuf in vollzeitschulischer Form in Verantwortung des Schulträgers;
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 3.



das berufliche Übergangssystem, d. h. die (Aus-)Bildungsangebote, die unterhalb einer qualifizierten Berufsausbildung liegen bzw. zu keinem anerkannten Ausbildungsabschluss führen, sondern auf eine Verbesserung der individuellen Kompetenzen von Jugendlichen zur Aufnahme einer Ausbildung oder Beschäftigung zielen und zum Teil das Nachholen eines allgemein bildenden Schulabschlusses ermöglichen.“ (BMFSFJ 2013: 190).



Entsprechend den Daten des Bildungsberichts 2012 entfielen in der Bundesrepublik im Jahr 2011 von rund einer Million Neuzugängen in das Berufsausbildungssystem etwa 50 % auf das duale System, knapp 20 % auf das Schulberufssystem und knapp 30 % auf das Übergangssystem (vgl. BMFSFJ 2013: 190). Laut Angaben des 14. Kinder- und Jugendberichts ist der Anteil der Neuzugänge im dualen System in den Jahren 2005-2011 um rund sechs Prozentpunkte und der Anteil im Schulberufssystem um knapp zwei Prozentpunkte gestiegen, während der Anteil im Übergangssystem sich um gut acht Prozentpunkte verringert hat (vgl. ebenda: 196). Die Bildungsgänge des beruflichen Übergangssystems lassen sich wie folgt kategorisieren: -
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Berufsschulen – Schülerinnen und Schüler ohne Ausbildungsvertrag (vgl. ebenda).
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Wie in der folgenden Abbildung deutlich wird, sind zwischen den einzelnen Bundesländern starke Schwankungen bei den Anteilen der Anfängerinnen und Anfänger in den verschiedenen Bereichen des Ausbildungssystems zu verzeichnen. Im Jahr 2011 sind von allen Anfängerinnen und Anfängern im beruflichen Ausbildungssystem in Sachsen-Anhalt 21,1 % in das „Übergangssystem“, 49,7 % in das duale Berufsbildungssystem und 29,2 % in das Schulberufssystem eingemündet. Damit liegt Sachsen-Anhalt in Bezug auf den Anteil der Anfängerinnen und Anfänger im Übergangssystem unter und in Bezug auf den Anteil der Anfängerinnen und Anfänger im Schulberufssystem über den bundesdeutschen Durchschnittswerten.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 25



Länderdaten – Anfängerinnen und Anfänger im beruflichen Ausbildungssystem, 2011 (Quelle: DGB-Bundesvorstand 2012: 5)21



Insgesamt muss jedoch festgehalten werden, dass etwa ein Fünftel der Anfängerinnen und Anfänger im beruflichen Ausbildungssystem in Sachsen-Anhalt einen Bildungsgang besucht, der nicht zu einem anerkannten beruflichen Abschluss führt. Es gibt empirische Hinweise darauf, dass mit diesen „Warteschleifen“ der Übergang in die berufliche Bildung allenfalls unzureichend gelingt. Bildungsforscherinnen und -forscher kritisieren die mangelnde Integrationskraft des sogenannten Übergangssystems. Es gehe „weniger um eine Vorbereitung auf eine voll qualifizierende Ausbildung, sondern überwiegend um den Einstieg in eine Phase der Unsicherheit, die oft von Maßnahmekarrieren geprägt ist“ (DGB-Bundesvorstand 2012: 2). Im 14. Kinder- und Jugendbericht wird darauf hingewiesen, dass die Bildungsgänge des Übergangssystems einer differenzierten Betrachtung bedürfen und pauschale Bewertungen angesichts der Vielfalt von Funktionen und Zielsetzungen wenig hilfreich sind. Es mangele an Evaluationsstudien und anderen Datenquellen, die der Differenziertheit des Systems gerecht werdende Bewertungen ermöglichen würden. „Weil die Diskussion um das Übergangssystem“ die allgemein bildenden Funktionen von diesen zusätzlichen Bildungsgängen tendenziell ignoriert, besteht das Risiko, dass mit der „Abschaffung von Warteschleifen“ ein Abbau von berufsschulischen Bildungsgängen einhergeht, die bisher auch jenen Jugendlichen die Chance auf den Erwerb eines Mittleren Bildungsabschluss boten, denen diese Chance in den allgemein bildenden Schulen verwehrt blieb. Ein blinder Abbau solcher Bildungsgänge würde bewährte Wege des Bildungsaufstieges für Kinder aus bildungsfernen Familien verbauen“ (BMFSFJ 2013: 199). Diese Überlegungen sind mit Blick auf den überdurchschnittlich hohen Anteil an Schulabgängerinnen und -abgängern ohne Abschluss der Sekundarstufe I für Sachsen-Anhalt besonders bedeutsam (vgl. 3.2.2.4). Im Folgenden wird sich der Gruppe der Auszubildenden zugewandt. Es wird gezeigt, wie sich die Auszubildendenzahlen in Sachsen-Anhalt entwickeln und welche Ausbildungen bevorzugt von Schülerinnen bzw. Schülern in Sachsen-Anhalten aufgenommen werden. 21



Anmerkung des Min. f. Arbeit und Soziales auf Anregung des Landesjugendhilfeausschusses: zu den geschlechtsspezifische Besonderheiten bei der Inanspruchnahme der Teilsysteme vgl. Teil 2 B 2 und den dort in Bezug genommenen Berufsbildungsbericht 2012
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Schließlich wird ein Blick auf das Bildungsniveau der Absolventinnen und Absolventen beruflicher Ausbildung geworfen. Auszubildende in Sachsen-Anhalt In der folgenden Abbildung wird ersichtlich, dass die Anzahl der Auszubildenden in den Jahren 2005 bis 2012 kontinuierlich abgenommen hat. Während im Jahr 2005 54397 Auszubildende gezählt wurden, waren es im Jahr 2012 nur noch 32029. Die Anzahl der Auszubildenden hat also um über 40 % abgenommen. Diese Entwicklung lässt sich einerseits auf den demografischen Wandel zurückführen. Aber auch der Trend zur höheren Schulbildung kann als Einflussfaktor auf diese Entwicklung in Betracht gezogen werden. Die Differenzierung der Auszubildendenzahlen nach dem Geschlecht zeigt, dass in den betrachteten Jahren offensichtlich deutlich mehr Schüler als Schülerinnen nach der Schule eine Berufsausbildung absolvieren. Im Jahr 2012 waren über 64 % der Auszubildenden männlichen Geschlechts.



Abbildung 26



Entwicklung der Anzahl der Auszubildenden, 2005-2012 (Quelle: StaLa; eigene Darstellung)
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Im Jahr 2012 wurden in Sachsen-Anhalt22 insgesamt 11535 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen (Männer: 7149; Frauen: 4386). In der folgenden Abbildung sind die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in den zehn am häufigsten besetzten Ausbildungsberufen nach Geschlecht dargestellt. Hier zeigen sich geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Wahl der Ausbildungsberufe. So bevorzugten Männer Ausbildungsberufe wie Kraftfahrzeugmechatroniker oder Industriemechaniker, während Frauen eher Ausbildungen zur Verkäuferin oder zur Bürokauffrau absolvierten. Sowohl Männer als auch Frauen beginnen relativ häufig eine Ausbildung zur bzw. zum Kauffrau bzw. -mann im Einzelhandel. Auffällig ist in der Darstellung, dass die Streuung der begonnenen Ausbildungsberufe bei den Männern größer ist als bei den Frauen. Frauen konzentrieren sich offensichtlich stärker auf bestimmte Ausbildungsberufe. Von allen neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen fielen im Jahr 2012 insgesamt über ein Drittel auf die Berufe Verkäuferin, Bürokauffrau, Kauffrau im Einzelhandel und Friseurin.



22



Aus der Darstellung des Statistischen Landesamtes ist nicht ersichtlich, ob es sich hierbei um Ausbildungsverträge auf dem Gebiet Sachsen-Anhalts handelt oder um Ausbildungsverträge, die sachsen-anhaltinische Jugendliche und junge Erwachsene abschließen konnten.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 27



Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den 10 am häufigsten besetzten Ausbildungsberufe nach Geschlecht in %, 2012 (Quelle: StaLa; eigene Darstellung)
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Abbildung 28 gibt darüber Aufschluss, wie sich die Schülerinnen und Schüler mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt im Schuljahr 2012/2013 auf die verschiedenen Schulformen im Übergangs- bzw. Berufsausbildungssystem (ohne Schulen für Berufe im Gesundheitswesen) verteilen. Demnach besuchten 61 % der Schülerinnen und Schüler Teilzeitberufsfachschulen, 20 % Berufsfachschulen, 8 % Fachschulen, jeweils 3 % Fachgymnasien und ein Berufsvorbereitungsjahr sowie 1 % ein Berufsgrundbildungsjahr.



Abbildung 28



Schülerinnen und Schüler mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt nach Schulformen (ohne Schulen für Berufe im Gesundheitswesen), Schuljahr 2012/2013 (Quelle: StaLa; eigene Darstellung) 4% 3% Teilzeitberufsschulen 8%
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In der folgenden Abbildung ist die Entwicklung der Anzahl der Absolventinnen und Absolventen bzw. Abgängerinnen und Abgänger aus berufsbildenden Schulen und Schulen für Berufe im Gesundheitswesen im Land Sachsen-Anhalt für die Schuljahre 2005/2006 bis 2011/2012 dargestellt. Analog zur Entwicklung der Anzahl der Auszubildenden geht deren Zahl von 33957 im Schuljahr 2005/2006 auf 21337 im Schuljahr 2011/2012 zurück. Dies entspricht einer Abnahme um etwa 37 %.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 29



Absolventinnen und Absolventen sowie Abgängerinnen und Abgänger aus berufsbildenden Schulen und Schulen für Berufe im Gesundheitswesen im Land Sachsen-Anhalt, 2005/20062011/2012 (Quelle: StaLa; eigene Darstellung)
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Differenziert man die Schülerinnen und Schüler nach Art ihres Zeugnisses beim Verlassen der berufsbildenden Schulen bzw. der Schulen für Berufe im Gesundheitswesen, so ergibt sich folgendes Bild:



Abbildung 30



Absolventinnen und Absolventen sowie Abgängerinnen und Abgänger von berufsbildenden Schulen und Schulen für Berufe im Gesundheitswesen im Land Sachsen-Anhalt mit Abschlusszeugnis und Abgangszeugnis, 2005/2006-2011/2012 (Quelle: StaLa; eigene Darstellung)
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Es kann festgestellt werden, dass der Anteil der Schülerinnen und Schüler, welche die benannten Schulen mit einem Abgangszeugnis verließen, im betrachteten Zeitraum von 13,3 % im Schuljahr 2005/2006 auf 10,1 % im Schuljahr 2011/2012 abgenommen hat. Tendenziell verringert sich also der Anteil der Schülerinnen und Schüler, welche die Schule vor Erreichen des Bildungsziels verlassen und somit keinen Schulabschluss erhalten. Im Schuljahr 2011/2012 haben zudem 4685 Schülerinnen und Schüler von insgesamt 21337 Absolventinnen und Absolventen bzw. Abgängerinnen und Abgängern (22 %) gleichzeitig einen schulischen Abschluss erworben. Im folgenden Kreisdiagramm sind die Anteile der verschiedenen Abschlussarten an allen erworbenen schulischen Abschlüssen dargestellt. Abbildung 31



Erworbene schulische Abschlüsse, Schuljahr 2011/12 (Quelle: StaLa; eigene Darstellung)
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Bei fast der Hälfte der erworbenen schulischen Abschlüsse handelt es sich um Realschulabschlüsse und bei über einem Drittel um die allgemeine oder fachspezifische Hochschulreife. 15 % der erworbenen schulischen Abschlüsse stellen Hauptschulabschlüsse dar. Die erworbenen Hochschulabschlüsse ermöglichen den jungen Menschen die Fortsetzung ihrer Bildungsbiografie an Universitäten und Fachhochschulen. Im folgenden Abschnitt werden die Anzahl der Studienanfängerinnen und -anfänger, die Studienanfängerquoten, Daten zu den Studierenden nach Fächergruppen, die Entwicklung der Absolventenzahlen und schließlich Daten zum Bildungsniveau der Bevölkerung Sachsen-Anhalts vor dem Hintergrund bundesdeutscher Entwicklungen dargestellt. 3.2.3.3 Studium an Hochschulen Das dritte Lebensjahrzehnt ist für einen immer größeren Teil der jungen Menschen durch ein Studium geprägt. Die Autorinnen und Autoren des aktuellen Bildungsberichts sprechen davon, dass „die Hochschule mehr und mehr zur prototypischen Ausbildungseinrichtung einer Volkswirtschaft [wird], die [...] zunehmend auf wissensbasierter Beschäftigung und Wertschöpfung gründet (BMFSFJ 2013: 203). In Deutschland hat sich die Zahl der Studienberechtigten von 1995 bis 2010 um über 50 % erhöht. Die Studienberechtigtenquote, d. h. der Anteil der Studienberechtigten an der Bevölkerung im Alter von 18 bis unter 21 Jahren, hat sich im gleichen Zeitraum von 36,4 % auf 49 % erhöht (vgl. ebenda). Das heißt: jeder zweite junge Mensch in Deutschland erwirbt inzwischen eine schulische Hochschulzugangsberechtigung. Bei den Frauen liegt der Anteil bereits deutlich über 50 %. Etwa 60 % der Studienberechtigten kommen aus einer allgemein bildenden Schule und haben meist eine allgemeine Hochschulreife. Etwa 40 % haben die Studienberechtigung in Verbindung mit einer beruflichen Qualifizierung an einer berufsbildenden Schule erworben (vgl. BMFSFJ 2013: 203) (siehe oben). Nicht alle Studienberechtigten nehmen tatsächlich ein Studium auf. Dies hängt in erheblichem Maße von der sozialen Herkunft ab. Vergleicht man die Sozialstruktur bei den Studienanfängerinnen und -anfängern mit der sozialen Zusammensetzung der altersähnlichen Bevölkerung für das Jahr 2009, so zeigt sich, dass 23 % der 18- bis unter 25-jährigen Bevölkerung aus einem Elternhaus stammten, in dem ein Elternteil einen akademischen Abschluss besitzt. Diese Teilgruppe stellt 48 % der Studienanfänger. Die Sozialstruktur in der Gruppe der Studienanfängerinnen und -anfänger weicht demnach deutlich von der der altersspezifischen Bevölkerung ab. Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger hat in Deutschland im Jahr 2011 einen Höchststand erreicht. Fast 516 000 Personen nahmen erstmals ein Studium an einer deutschen Hochschule auf. In Abbildung 32 ist die Entwicklung in der Anzahl der Studienanfängerinnen und -anfänger in Sachsen-Anhalt für die Studienjahre 2007/2008 bis 2011/2012 dargestellt. Die Anzahl der Studienanfängerinnen und -anfänger23, die im ersten Hochschulsemester studieren, ist demnach von 5251 im Studienjahr 2007/2008 auf 6194 im Studienjahr 2011/2012 angestiegen. Dies entspricht einem Zuwachs von etwa 18 %. Während also die Anzahl der Auszubildenden in Sachsen-Anhalt – wie weiter oben ausgeführt – in den letztem Jahren gesunken ist, nimmt die Anzahl der Studierenden an Sachsen-Anhalts Hochschulen zu.



23 Laut 14. Kinder- und Jugendbericht gibt es einen Trend, in dualen Studiengängen das Studium mit einer beruflichen Ausbildung bzw. mit intensiven beruflichen Praxisphasen zu verbinden. Typisch sei hier die vertragliche Bindung der Studierenden an ein ausbildendes Unternehmen. Duale Studiengänge werden überwiegend an Fachhochschulen angeboten. Diese Studienform hat in Deutschland in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. In Sachsen-Anhalt ist die Anzahl der Studierenden im Dualen Studium von 85 im Wintersemester 2007/2008 auf 408 im Wintersemester 2012/2013 angestiegen (vgl. StaLa).
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 32



Studienanfängerinnen und -anfänger (1. Hochschulsemester), Studienjahre 2007/2008 bis 2011/2012 (Quelle: Statistisches Bundesamt 2012; eigene Darstellung)
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Abbildung 33 zeigt die Anteile der Studienanfängerinnen und -anfänger an der altersspezifischen Bevölkerung Sachsen-Anhalts im Vergleich zu den Durchschnittswerten der ost- und westdeutschen Flächenländer sowie im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt. Die Studienanfängerquote24 ist in Sachsen-Anhalt in den Jahren 1995-2010 von 18,1 % auf 28,2 % und somit um über 10 Prozentpunkte gestiegen. Auch in allen anderen Gebietseinheiten sind die Quoten deutlich gestiegen. Im Jahr 2010 lag sie in den ostdeutschen Flächenländern durchschnittlich bei 30,5 %, in den westdeutschen Flächenländern bei 40,2 % und im Bundesdurchschnitt sogar bei 45,2 %. Die Studienanfängerquote in Sachsen-Anhalt liegt also leicht unter dem ostdeutschen Durchschnitt und deutlich unter dem westdeutschen sowie bundesdeutschen Durchschnitt. Auf der Grundlage dieser und weiterer Daten kommen Pasternack und Erdmenger zu dem Schluss, dass sich die Hochschulbildungsbeteiligung in Sachsen-Anhalt gegen den Bundestrend „wenig dynamisch entwickelt“ (vgl. Pasternack/Erdmenger 2011: 38, 50). Auch fanden die Autoren heraus, dass die Studienerfolgsquote, also der Anteil der Absolventinnen und Absolventen, die ihr Studium erfolgreich abschließen, an den Studienanfängerinnen und -anfängern eines Studienjahres (hier 2009 für den Jahrgang 2000) mit 70,7 % unter dem bundesdeutschen Durchschnitt von 75,5 % lag (ebenda: 50). Abbildung 33



Anteil der Studienanfängerinnen und -anfänger an der altersspezifischen Bevölkerung nach Regionen in %, 1995-2010 (Quelle: Pasternack / Erdmenger 2011: 38; eigene Darstellung)
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In Abbildung 34 sind für das Jahr 2011 die Studienanfängerquoten nach den Bundesländern dargestellt, in denen die Studierenden ihre Hochschulreife erworben haben. Hier zeigt sich, dass Sachsen-Anhalt mit 29,7 % das „Schlusslicht“ im Vergleich aller Bundesländer darstellt. Der Abstand zum „Spitzenreiter“ Baden-Württemberg beträgt 22 Prozentpunkte. 24 Die Studienanfängerquote wird i.d.R. berechnet, indem der Anteil der Studienanfänger an der Bevölkerung des jeweiligen Alters berechnet wird. Die Anteile der einzelnen Altersjahrgänge werden anschließend summiert (sog. Quotensummenverfahren) (vgl. BMFSFJ 2013: 206).
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 34



Studienanfängerquoten nach Ländern, 2011 (Quelle: http://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/B2.gus)



In Abbildung 35 sind die Studienanfängerquoten nach dem Geschlecht differenziert. Hier wird ersichtlich, dass der Anteil der Studienanfängerinnen und -anfänger an der altersspezifischen Bevölkerung in den Jahren 1995 bis 2010 (mit Ausnahme des Jahres 2005) bei der weiblichen Bevölkerung größer war als bei der männlichen Bevölkerung. Im Jahr 2010 betrug die Studienanfängerquote bei den weiblichen Personen 29,7 % und bei den männlichen Personen 26,8 %. Weibliche Jugendliche bzw. junge Erwachsene streben also offensichtlich tendenziell häufiger ein Studium an als männliche Jugendliche bzw. junge Erwachsene. Auch weisen die weiter oben dargestellten geschlechtsspezifischen Daten zur Entwicklung der Anzahl der Auszubildenden darauf hin, dass männliche Jugendliche und junge Erwachsene tendenziell eher eine berufliche Ausbildung beginnen als weibliche.



45



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 35



Anteil der Studienanfängerinnen und -anfänger an der altersspezifischen Bevölkerung nach Geschlecht in %, 1995-2010 (Quelle: Pasternack/Erdmenger 2011, S. 38; eigene Darstellung)
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Differenziert man die Studienanfängerinnen und -anfänger in Hochschulen SachsensAnhalts im Wintersemester 2011/2012 nach Fächergruppen, so ergibt sich folgendes Bild: Abbildung 36



Studierende und Studienanfängerinnen und -anfänger im Wintersemester nach Fächergruppen, 2011/2012 (Quelle: Statistisches Bundesamt 2012; eigene Darstellung) 3,7% 20,1%



0,1%



Sprach- und Kulturwissenschaften 1,4%



16,4%



Sport Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften



5,6%



Mathematik, Naturwissenschaften 7,3%



31,6% 13,8%



Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften Ingenieurwissenschaften Kunst, Kunstwissenschaften Sonstiges, ungeklärt



In Sachsen-Anhalt studierten im Wintersemester 2011/2012 fast ein Drittel aller Studienanfängerinnen und -anfänger bzw. Studierenden ein Studium in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, ein Fünftel belegte Studiengänge in den Sprach- und Kulturwissenschaften, 16,4 % in den Ingenieurwissenschaften und 13,8 % in der Mathematik bzw. den Naturwissenschaften. Zu deutlich geringeren Anteilen waren Studierende in der Humanmedizin bzw. im Gesundheitswesen (7,3 %), in den Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften (5,6 %), im Bereich Kunst bzw. Kunstwissenschaften (3,7 %) sowie im Bereich Sport (1,4 %) vertreten. 5,2 % aller Studierenden waren für ein Lehramtsstudium immatrikuliert. Abbildung 37 zeigt, dass die Anzahl der Hochschulabsolventinnen und -absolventen der Universitäten bzw. Hochschulen Sachsen-Anhalts – analog zur Entwicklung bei den Studienanfängerinnen und -anfängern – in den Jahren 2005 bis 2011 kontinuierlich angestiegen ist.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 37



Hochschulabsolventinnen und -absolventen in Sachsen-Anhalt, 2005-2011 (Quelle: Hochschulstatistik Sachsen-Anhalt; eigene Darstellung)
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Während im Jahr 2005 noch lediglich 5692 Absolventinnen und Absolventen die Hochschulen Sachsen-Anhalts verließen, waren es im Jahr 2011 schon 9193. Dies entspricht einem Anstieg um fast 62 %. Abbildung 38



Personen nach höchstem beruflichen Abschluss für Deutschland und Sachsen-Anhalt in %, Berichtszeitpunkt: 9. Mai 2011 (Quelle: Zensus 2011; eigene Darstellung)
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In Abbildung 38 ist schließlich das auf der Grundlage der Haushaltsbefragung „Zensus 2011“ ermittelte Bildungsniveau der Bevölkerung Sachsen-Anhalts gemessen an den erreichten beruflichen bzw. hochschulischen Abschlüssen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt dargestellt. Demnach verfügten zum Berichtszeitpunkt 17,1 % der Bevölkerung Sachsen-Anhalts über keinen beruflichen Abschluss. Damit liegt Sachsen-Anhalt unter dem bundesdeutschen Durchschnitt von 26,6 %. Einen Abschluss in einer beruflichen Ausbildung von mindestens einem Jahr hatten 68,6 % der Bevölkerung. Hier liegt Sachsen-Anhalt ca. 10 Prozentpunkte über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 58,3 %. Einen Hochschulabschluss haben zum Berichtszeitpunkt 14,4 % der Bevölkerung erreicht. Hier liegt Sachsen-Anhalt lediglich leicht unter dem Durchschnitt Deutschlands (15,1 %).



3.2.4 Gesellschaftliche und politische Teilhabe junger Menschen An dieser Stelle wird der Frage nachgegangen, inwieweit junge Menschen in SachsenAnhalt an der Gestaltung des gesellschaftlichen und politischen Lebens teilhaben. Hierzu kann nicht wie im 14. Kinder- und Jugendbericht auf das umfangreiche, differenzierte Datenmaterial von AID:A zurückgegriffen werden (vgl. Kapitel 2).
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Folgendes Material steht zur Darstellung des zivilgesellschaftlichen und politischen Engagements junger Menschen Verfügung: -



Länderbericht 2012 zum Thema: Bürgerschaftliches Engagement in Sachsen-Anhalt



-



Entwicklung der Anzahl der Teilnehmenden am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)



Im Folgenden werden mit Blick auf die Bevölkerungsgruppe der unter 30-Jährigen relevante Erkenntnisse dargestellt. (vgl. auch Teil III, B, 8.1) 3.2.4.1 Bürgerschaftliches Engagement in Sachsen-Anhalt Im Länderbericht zum bürgerschaftlichen Engagement in Sachsen-Anhalt wird eine Auswahl von Projekten und Initiativen sowie Veranstaltungen der Landesregierung dargestellt (vgl. Staatskanzlei Sachsen-Anhalt). Folgende Projekte, Initiativen und Veranstaltungen richten sich speziell an Kinder, Jugendliche bzw. junge Erwachsene: -



Jugendliche Schülerlotsen und (Schul-)Busbegleiter



-



"Service-Learning" in Schulen



-



Projekt TTT der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt beim LFV Sachsen-Anhalt e.V.



-



Freiwilligendienste in Kultur und Bildung



-



Das Zeitensprünge-Projekt



-



Das Projekt "PimP - Partizipation im Plattenbau"



-



Internationale Jugendbegegnung im Eurocamp in Zeitz



-



Europa geht weiter 2012



-



Landesweiter Mal- und Zeichenwettbewerb für Grundschüler



-



10. Jugendengagementwettbewerb "Freistil - Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt"



-



Manga-Zeichenwettbewerb des Landespräventionsrates Sachsen-Anhalt



Die aufgelisteten Projekte zeigen eine Bandbreite an Möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sich in ihrer Kommune, aber auch bspw. in europaspezifische Belange einzubringen. Es enthält ferner Angebote sowohl zur politischen (bspw. "Europa geht weiter 2012") als auch zur sozialen Partizipation (bspw. "Service Learning" in Schulen). Der Länderbericht beinhaltet darüber hinaus weder ausführliche Analysen zur Sozialstruktur der beteiligten Personenkreise noch zu deren Motivationslagen, so dass kein Vergleich zu den Erkenntnissen für Gesamtdeutschland gezogen werden kann. 3.2.4.2 Freiwilligendienste - Lernorte für junge Menschen Im Zeitraum zwischen dem Ende der allgemein bildenden Schulpflicht und dem Alter von 27 Jahren haben junge Erwachsene die Möglichkeit, sich innerhalb eines vertraglich festgelegten, öffentlich geförderten und zeitlich begrenzten Rahmens bürgerschaftlich zu engagieren. Die klassischen Jugendfreiwilligendienste umfassen das „Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)“ und das „Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ)“. Diese Form des Engagements steht in der Regel am Übergang von der Schule ins Berufsleben und eröffnet den jungen Erwachsenen "soziale, personale und berufsorientierende Bildungsprozesse, die in der Statuspassage zum Erwachsenenalter von hoher Bedeutung sind." (vgl. BMFSFJ 2013: 242). Seit Juli 2011 exis48



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung tiert mit dem Bundesfreiwilligendienst darüber hinaus die Möglichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger, die ihre Pflichtschulzeit absolviert haben, sich bürgerschaftlich zu engagieren. Für das Land Sachsen-Anhalt liegen lediglich Daten zur Anzahl der Teilnehmenden am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) vor (s. Abbildung 39). Demnach geht die Anzahl der jungen Frauen, die sich im Rahmen eines FSJ engagieren von 312 im Jahr 2007/08 auf 196 im Jahr 2010/2011 zurück. Damit liegt sie noch deutlich über der Anzahl der jungen Männer, was damit zusammenhängt, dass sie bis 2011 ihrer Wehrdienstpflicht nachkommen mussten. Eine weiterreichende Interpretation der Daten ist aus Mangel an Daten zur Teilnahme an anderen Jugendfreiwilligendiensten nicht möglich. Abbildung 39



Entwicklung der Anzahl der Teilnehmenden am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) nach Geschlecht, Förderperiode 2007 bis 201125 (Quelle: Ministerium für Arbeit und Soziales)
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Ausblick: Indikatoren für eine regelmäßige Berichterstattung zu den Lebenslagen junger Menschen in Sachsen-Anhalt



Ausgehend von der vorliegenden Darstellung der Lebenslagen junger Menschen in Sachsen-Anhalt werden im Folgenden Möglichkeiten der kontinuierlichen, Indikatoren gestützten Berichterstattung zu diesem Thema aufgezeigt. Hierzu werden zunächst die verfügbaren und dem vorliegenden Bericht zugrunde liegenden Daten aufgelistet. Anschließend werden Indikatoren(gruppen) benannt, die für eine weiterreichende Darstellung als wünschenswert erachtet werden. 4.1



Verfügbare Daten



4.1.1 Demografische Entwicklungen -



Geburtenziffer / Anzahl der Lebendgeborenen Bevölkerung nach Geschlecht und Alter Altersverteilung der unter 30-Jährigen, einschließlich einer Bevölkerungsprognose mit Blick auf diese Altersgruppen



4.1.2 Armuts- und Risikolagen -



25



Verfügbares Einkommen privater Haushalte je Einwohner/innen in EUR Einkommensreichtumsquote Armutsgefährdungsquote nach Altersgruppen SGB II-Quoten bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen



Nicht enthalten sind in der Übersicht die durch das Ministerium für Arbeit und Soziales bis zum Zyklus 2011/12 rein aus Landesmitteln geförderten 53 Plätze: 23 von 46 Plätzen des FSJ Kultur, 5 von 10 Plätzen des FSJ im Denkmalschutz, 25 Plätze des FSJ im politischen Leben.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 4.1.3 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen -



Betreuungsquoten bei unter 3-Jährigen, 3- bis unter 6-Jährigen, 6- bis unter 11-Jährigen sowie 11- bis 14-Jährigen



4.1.4 Die Welt der Schule im Jugendalter -



Anteil der Absolventinnen und Absolventen mit Hauptschulabschluss an allen Absolventinnen und Absolventen Quote der Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Abschluss der Sekundarstufe I, nach Schulform Förderschulbesuchsquote bzw. Förderquote Anteil der Schülerinnen und Schüler im Ganztagsbetrieb, nach Ganztagsform



4.1.5 Schulabschlüsse und Einmündung in das Übergangssystem, Ausbildung und Studium Schulabschlüsse Schulabgängerinnen und -abgänger der allgemeinbildenden Schulen nach Abschlussart Übergangssystem und Ausbildung Anfängerinnen und Anfänger im beruflichen Ausbildungssystem Anzahl der Auszubildenden, nach Ausbildungsberufen und Geschlecht Berufsschülerinnen und -schüler nach Schulform Absolventinnen und Absolventen bzw. Abgängerinnen und Abgänger aus berufsbildenden Schulen und Schulen für Berufe im Gesundheitswesen, nach Abschlussart Studium Studienanfängerzahlen bzw. -quoten, nach Geschlecht Studierende nach Fächergruppen Anzahl der Hochschulabsolventinnen und -absolventen von Universitäten 4.2 Wünschenswerte Indikatoren für eine regelmäßige Berichterstattung zu den Lebenslagen junger Menschen in Sachsen-Anhalt Im vorliegenden Bericht wurden anhand statistischer Daten zentrale Lebensbereiche von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen beleuchtet. Mithilfe der im vorangegangen Kapitel aufgelisteten Indikatoren konnte dargestellt werden, welche Rolle Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, schulische und weiter qualifizierende Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Sachsen-Anhalt im Vergleich zu den entsprechenden Personenkreisen in Deutschland insgesamt spielen. Die entsprechenden Entwicklungen und Tendenzen konnten darüber hinaus vor dem Hintergrund der soziodemografischen und ökonomischen Rahmenbedingungen interpretiert werden. Dem Anspruch, das Nutzungsverhalten aus der subjektiven Sicht der Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtungen bewerten zu lassen und andere soziale Gefüge, die in den verschiedenen Lebensphasen von zentraler Bedeutung sind - allen voran die Familie - über die allgemeinen, bundesweiten Tendenzen hinaus in den Fokus zu rücken, konnte mangels verfügbarer Daten nicht entsprochen werden. Deutschlandweite Studien zur Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen (JIM, KIM, FIM26), aber vor allem die umfangreiche Studie des 26



Der Medienpädagogische Forschungsverband Südwest (mpfs) führt diese Studien seit 1998 bzw. 1999 in regelmäßigen Abständen durch. JIM: Jugend, Information, (Multi-)Media; KIM: Kinder + Medien, Computer + Internet; FIM: Familie, Interaktion & Medien. Im Netz unter: http://www.mpfs.de/index.php?id=startseite (zuletzt abgerufen am 9.12.2013).
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Deutschen Jugendinstituts (DJI) "AID:A - Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten" konnten aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht für die Darstellung der Lebenslagen der unter 30Jährigen in Sachsen-Anhalt herangezogen werden. Um die Sichtweisen und Bewertungen mit Blick auf die verschiedenen Phasen des Aufwachsens in Zukunft berücksichtigen zu können, bieten sich zwei Optionen an: 1. Die Repräsentativstudien zur Lebenssituation junger Menschen könnten um eine angemessene Personenzahl für Sachsen-Anhalt erweitert werden. Diese Option ermöglicht neben landesspezifischen Auswertungen einen Vergleich mit den bundesweiten Trends. Darüber hinaus kann bei dieser Option auf ein erprobtes, wissenschaftlich ausgearbeitetes Befragungskonzept, -instrument und Analyseraster zurückgegriffen werden. Die AID:A-Studie beispielsweise wird in jeder Legislaturperiode durchgeführt (vgl. http://surveys.dji.de/index.php?m=msg,0&fID=20). Es wäre zu überlegen, ob eine landesspezifische Auswertung für jede zweite Legislaturperiode ausreichen könnte. 2. Das Land Sachsen-Anhalt kann selbst eine solche Repräsentativstudie in Auftrag geben. Hierbei besteht der Vorteil darin, eigene Schwerpunkte setzen zu können. Um bundesweite Vergleiche zu ermöglichen, sollte sich bei der Konzipierung der Befragung stark an den einschlägigen Studien orientiert werden. Mit Blick auf die Armuts- und Risikolagen junger Menschen in Sachsen-Anhalt konnte auf landesspezifische Statistiken zurückgegriffen werden. Altersgruppenspezifische Indikatoren lassen sich hierbei nur eingeschränkt finden. Lediglich die Kennzahl SGB II-Quote für unter 15-Jährige bzw. für 15 bis unter 25-Jährige stellt einen altersgruppenspezifischen Indikator zur Darstellung von Armutslagen bzw. Armutsgefährdung dar. Um darüber hinaus - analog zum 14. Kinder- und Jugendbericht - die Einkommens- und Armutslagen in den verschiedenen Lebensphasen in Sachsen-Anhalt im Vergleich zu Deutschland insgesamt untersuchen zu können, könnte eine entsprechende, landesspezifische Kurzexpertise des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) auf Grundlage des sozioökonomischen Panels (SOEP) in Auftrag gegeben werden. Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund wird in den statistischen Darstellungen und Berichten des Landes Sachsen-Anhalt nicht erfasst. Das Ausländerkonzept liegt den Schul-, Ausbildungs-, Wirtschafts- und anderen Statistiken des Landes zugrunde. Der Verzicht analog zum bundesweiten Trend das Migrationskonzept (des Mikrozensus) einzuführen, wird mit der geringen Anzahl an Personen mit Migrationshintergrund in Sachsen-Anhalt begründet. Aus folgenden Gründen bietet es sich an, das Migrationskonzept den statistischen Erhebungen des Landes zugrunde zu legen: 1. Migration über Staatsgrenzen hinweg wird in den kommenden Jahren weiter eine wichtige Rolle spielen. Die EU-Erweiterung, aber auch internationale Flüchtlingsbewegungen werden sich auch weiterhin in Sachsen-Anhalt auswirken. 2. Kinder und Jugendliche von nicht-deutschen Eltern sind als solche aufgrund der Optionspflicht in den Statistiken nicht zu erkennen. Die damit verbundenen speziellen politischen Aufmerksamkeiten und Handlungsbedarfe vor allem mit Blick auf Sprache werden dadurch (potenziell) systematisch unterschätzt. 3. Neben den jungen Menschen, die aufgrund der Optionspflicht nicht zu den Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit gezählt werden, werden bei der Anwendung des Ausländerkonzepts auch eingebürgerte, erwachsene Personen mit Migrationshintergrund ausgeblendet. 51



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 4. Die Zahl der Personen mit Migrationshintergrund liegt über der der Ausländerinnen und Ausländer (vgl. BMFSFJ 2013: 83). Die Anwendung des Migrationskonzeptes würde dementsprechend ein realistischeres Bild vom Ausmaß von Migrationsbewegungen über Staatsgrenzen hinweg und deren Bedeutung für das Land Sachsen-Anhalt liefern.27 Schließlich würde es sich anbieten, die Darstellung der Nutzung von Bildungs- und anderen Einrichtungen zweigeteilt vorzunehmen. Zum einen interessiert natürlich die Auslastung dieser Einrichtungen (institutionenspezifische Daten). Zum anderen interessiert darüber hinaus für die Darstellung der Lebenslagen junger Menschen in Sachsen-Anhalt, wer genau diese Einrichtungen besucht. Es wäre dementsprechend bedeutsam, zu wissen, in welcher Zahl sachsen-anhaltinische Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene die altersspezifischen (Bildungs-)Einrichtungen besuchen (Individualdaten). Ein Beispiel wäre die Kennzahl: Schülerzahlen in einem bestimmten Gebiet bzw. einer Schule nach Wohnort der Schülerinnen und Schüler. In den Schulstatistiken des Bundeslands Bremen bspw. werden beide Darstellungsweisen zur Verfügung gestellt, so dass eine Gegenüberstellung möglich ist.



27



Nummer 7: Anmerkungen zum Ausblick für eine regelmäßige Berichterstattung zu den Lebenlagen junger Menschen in Sachsen-Anhalt Die Datenlage zur Lebenslage junger Menschen mit Migrationshintergrund wird sich ausweislich einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes an Herrn Minister Bischoff vom 16.10.2014 deutlich verbessern: Die Daten werden künftig in regional einheitlicher Gliederungstiefe dargestellt werden können und nicht nur – wie bisher aufgrund geringer Fallzahlen - zusammengefasst für die Neuen Bundesländer.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung



II.



1.



Anmerkungen und Ergänzungen zum Berichtsteil „Lebenslagen“ Demografischer Wandel28



Die Bevölkerungsentwicklung in Sachsen-Anhalt ist durch folgende Faktoren geprägt: Die Zahl der Sterbefälle übersteigt die Zahl der Geburten in Sachsen-Anhalt in jedem Jahr. Seit 1997 liegt der jährliche Einwohnerverlust durch Sterbeüberschüsse zwischen 11.500 und 13.500 Personen. Auch die Zahl der Fortzüge aus Sachsen-Anhalt übersteigt die Zahl der Zuzüge deutlich. Insgesamt musste Sachsen-Anhalt in den Jahren zwischen 1990 und 2010 den Verlust von mehr als 555.000 Einwohnern verkraften. Allein der internationale Wanderungssaldo war zwischen 1990 und 2010 in den meisten Jahren positiv; das Volumen der Zuzüge aus dem Ausland ist aber bei weitem zu gering, um die natürliche Schrumpfung und die Binnenwanderungsverluste auszugleichen (STALA Sachsen-Anhalt 2011b,c). Parallel zu den Bevölkerungsverlusten vollzieht sich eine Verschiebung der Altersstruktur. Zwischen 2000 und 2008 ist die Zahl der unter 20-Jährigen um über 30 % zurückgegangen, während die Zahl der über 65-Jährigen trotz des allgemeinen Bevölkerungsrückgangs um 25 % gestiegen ist. Sachsen-Anhalt gehört daher zu den am stärksten schrumpfenden Regionen nicht nur in Deutschland. Nach der Wiedervereinigung ist die zusammengefasste Geburtenrate (TFR-Total Fertility Rate), die häufig als die „Zahl der Kinder pro Frau“ bezeichnet wird, in den Neuen Ländern spektakulär eingebrochen. Seit 2003 ist die TFR im Land etwas niedriger als in den anderen ostdeutschen Bundesländern. Die so genannten „Tempoeffekte“, die auftreten, wenn das durchschnittliche Alter der Mütter bei Geburt in einem Zeitraum von wenigen Jahren deutlich ansteigt oder sinkt, haben jedoch dazu beigetragen, dass die Entwicklung in den Neuen Ländern noch dramatischer erscheint, als sie tatsächlich war. Bei der zusammengefassten Geburtenrate handelt es sich um ein hypothetisches Maß, das die mittlere Zahl der Kinder angibt, die eine Frau im Laufe ihrer fruchtbaren Lebensphase bekommen würde, wenn die im Analysejahr herrschenden altersspezifischen Geburtenraten über diesen Zeitraum konstant blieben. Die TFR gibt jedoch nicht die tatsächliche durchschnittliche Kinderzahl pro Frau an (BONGAARTS 2008). Eine realistische Schätzung der durchschnittlichen Zahl der Kinder, die eine Frau im Laufe ihres Lebens zur Welt bringt, liefert die TFR nur dann, wenn sich die Verteilung der Geburten im Lebenslauf nicht wesentlich ändert. Ein steigendes Durchschnittsalter führt zu einer Unterschätzung der TFR. Die unkritische Verwendung der TFR zur Beschreibung demografischer Trends kann angesichts der Anfälligkeit dieses Maßes für Tempoeffekte zu Fehlinterpretationen führen. Ein Beispiel für einen zu unkritischen Umgang mit der zusammengefassten Geburtenrate ist die Diskussion um die „Fertilitätskrise“ in Ostdeutschland. Die Anfang der 1990er Jahre gemessenen extrem niedrigen Werte der TFR haben in der öffentlichen Wahrnehmung den Eindruck erweckt, ostdeutsche Frauen hätten im Durchschnitt erheblich weniger Kinder als westdeutsche Frauen. Nach wissenschaftlichen Berechnungen (KONIETZKA und KRYEN-



28



Auszugsweise aus „Den demografischen Wandel gestalten“ Berichterstattung an den Landtag Sachsen-Anhalt - Demografiebericht - März 2013
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung FELD 2007) liegt jedoch die tatsächliche Kinderzahl der zwischen 1965 und 1974 geborenen Ostdeutschen geringfügig über der der gleichaltrigen westdeutschen Frauen. Es gibt statistische Verfahren, um die zusammengefasste Geburtenrate um die Tempoeffekte zu bereinigen, so dass das tatsächliche Fertilitätsniveau besser abgeschätzt werden kann. Diesen Berechnungen zufolge dürfte die Zahl der Kinder pro Frau in den 2000er Jahren in beiden Landesteilen zwischen 1,5 und 1,7 liegen (Gold-stein & Kreyenfeld 2011, Luy & Pötzsch 2010). Der traditionelle Gegensatz zwischen „kinderarmen“ Städten und „kinderreichen“ ländlichen Räumen kehrt sich ebenso wie der Gegensatz zwischen dem „kinderarmen“ Osten und dem „kinderreicheren“ Westen langsam um. 2010 war die Zahl der Geburten pro 1000 Frauen im gebärfähigen Alter in einem Streifen vom Westharz über Nordhessen und Oberfranken bis nach Niederbayern am niedrigsten. In vielen kreisfreien Städten, insbesondere in Ostdeutschland, sowie in ländlichen Räumen in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Nordwestthüringen lag die Geburtenrate dagegen zum Teil deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 44,9 Geburten pro 1000 Frauen im gebärfähigen Alter. In Sachsen-Anhalt zeichnen sich Halle, Magdeburg und der Altmarkkreis Salzwedel durch überdurchschnittliche Geburtenraten aus, der Landkreis Harz gehört dagegen zu den geburtenärmsten Kreisen Deutschlands. Auf der lokalen Ebene liegen Gemeinden mit über- und unterdurchschnittlichen Geburtenraten oft in direkter Nachbarschaft. Mit mehr als 55 Geburten pro 1.000 Frauen im gebärfähigen Alter waren 2010 Salzwedel (56,9), Gerbstedt (MSH, 56,2), Kabelsketal (SK, 55,8) und Oebisfelde-Weferlingen (BK, 55,3) die „geburtenreichsten“ Gemeinden im Land. Die „geburtenärmsten“ Kommunen waren die Verbandsgemeinde Vorharz (HZ, 29,0), die Gemeinden Sülzetal (29,7) und Niedere Börde (29,8) im Landkreis Börde sowie die Stadt Jerichow (JL, 29,8). Zwischen 2007 und 2010 ist die Zahl der Geburten in Ostdeutschland um durchschnittlich 2,4 % gestiegen, während in den Alten Bundesländern ein Rückgang von durchschnittlich 1,6 % zu verzeichnen war. Bemerkenswert ist, dass in den Neuen Ländern parallel die Zahl der potentiellen Mütter um fast 12 % gesunken ist (West: -4 %). Dass trotz dieses massiven Rückgangs mehr Kinder geboren wurden, zeigt, dass die Zahl der Kinder pro Frau deutlich gestiegen ist. Bei der Geburtenentwicklung wird ein Stadt-Land-Gegensatz deutlich. Die Geburtenzahl ist zwischen 2007 und 2010 in allen ostdeutschen Städten außer Eisenach, Frankfurt (Oder) und Neubrandenburg gestiegen, besonders deutlich in Wismar (+23,1 %), Cottbus (+16,2 %) und Stralsund (+15,3 %). In Magdeburg wurden 2010 knapp 10 % mehr Kinder geboren als 2007. In Halle (+4,7 %) und Dessau-Roßlau (+0,3 %) war der Anstieg der Geburtenzahl geringer. In der überwiegenden Mehrzahl der westdeutschen Landkreise ist die Zahl der Neugeborenen zum Teil deutlich zurückgegangen. In Ostdeutschland übersteigt dagegen die Zahl der Landkreise, in denen 2010 mehr Kinder zur Welt gekommen sind als 2007 oder die Zahl der Neugeborenen zumindest konstant geblieben ist, die Zahl der Kreise mit einer negativen Geburtenentwicklung. In Sachsen-Anhalt ist die Situation allerdings etwas ungünstiger. Die Zahl der Geburten ist im Landkreis Harz (-9,8 %) und im Landkreis Börde (-8,3 %) deutlich zurückgegangen. Verluste auf niedrigerem Niveau sind im Salzland(-3,8 %), Saale- (-2,7 %) und im Burgenlandkreis (-2,0 %) zu verzeichnen. Einen nennenswerten Anstieg der Geburtenzahlen gab es im betrachteten Zeitraum lediglich im Kreis Mansfeld-Südharz (+4,1 %) und im Altmarkkreis Salzwedel (+2,3 %). Zu den Ursachen des Anstiegs der Geburtenzahl in Ostdeutschland liegen bisher keine Untersuchungen vor. Die Zahlen deuten allerdings darauf hin, dass die familienpolitischen Reformen der vergangenen Jahre junge Frauen und Männer in Ostdeutschland und den Stadtstaaten ermutigt haben, 54



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung vorhandene Kinderwünsche zu realisieren. Frauen in Ostdeutschland sind einerseits durch das vorbildlich dichte Netz an qualitativ hochwertigen Kinderbetreuungseinrichtungen besser in der Lage, Familie und Beruf zu vereinbaren als Frauen in den alten Ländern. Darüber hinaus ist das soziale Klima gegenüber berufstätigen Müttern positiver. Ein weiterer Aspekt sind die egalitäreren Geschlechterrollenbilder, wodurch sich die Partner mehr in die Kindererziehung einbringen, was sich beispielsweise darin zeigt, dass ein höherer Prozentsatz der Väter die „Vatermonate“ beim Elterngeld nutzt (Geisler & Kreyenfeld 2012). 2.



Entwicklung und Situation der Familien



2.1



Veränderung von Familienzahlen und –strukturen: Zunehmende Vielfalt



Wenngleich die Ehe nach wie vor die meistgelebte Familienform ist, hat ihr Anteil an den Familienformen deutlich abgenommen. Immer mehr Kinder wachsen bei einem Elternteil auf, meistens bei der alleinerziehenden Mutter. Aufgrund von Nichtverheiratung, Trennung bzw. Scheidung oder auch Wiederverheiratung und dadurch entstehenden Patchworkfamilien hat sich das Aufwachsen in verschiedenen Lebensformen pluralisiert und wachsen Kinder immer häufiger multilokal, das heißt in verschiedenen Haushalten auf.29 Auch der Anteil der nicht ehelich geborenen Kinder ist in Sachsen-Anhalt – wie in nahezu allen Bundesländern – zwischen 1998 und 2010 deutlich gestiegen: von 48,6 % im Jahr 1998 auf 64 % im Jahr 2010.30 Tabelle 1



Familien nach Familientyp in Sachsen-Anhalt, 1991 bis 2012 (Statistisches Landesamt) 1991



2001



Lebensformen



2009



2010



2011



2012



Anzahl in 1000



Lebensformen ohne Kinder Ehepaare



317,1



Lebensgemeinschaften



344,6



345,5



340,9



343,3



44,9



52,7



51,7



54,9



57



301,7



337,4



501,3



513,4



509,8



508,8



416,6 206,3 177,2 33,1



284 157,5 105,3 21,2 40,8 28,2 10



197,5 128,1 57,6 11,8 45,8 32,4 11,2



185,9 117,4 56,9 11,5 45,2 31,9 11,9



179,2 115,4 52,7 11,1 48,3 34,3 11,8



172,4 110,8 49,9 11,7 47,7 32,5 12,9



112,8 80,7 26,3 (5,8) 101,9 71,3 24,9 (5,7) 529,4



132,3 92,2 32,1 (8,1) 104,8 70,8 26,6 (7,4) 416,3



92,6 68,4 20,5



87,2 64,7 17,8



84,2 61,6 17,7



82,1 62,7 14,9



83,8 60,5 19,7



78,2 57 16,7



74,2 52,8 16,6



72,3 53,9 14,1



335,9



318,2



311,6



302,2



287



249,7



228,8



213,9



211,4



206



203,5



137,3



89,3



86,6



82,2



77,8



38,9



29,3



17,8



17,7



18,1



18,5



.



Alleinstehende Lebensformen mit Kindern (Familien) mit ledigen Kindern mit 1 Kind Ehepaare mit 2 Kindern mit 3 und mehr Kindern mit ledigen Kindern mit 1 Kind Lebensgemeinschaften mit 2 Kindern mit 3 und mehr Kindern mit ledigen Kindern mit 1 Kind Alleinerziehende mit 2 Kindern mit 3 und mehr Kindern mit ledigen Kindern mit 1 Kind darunter alleinerziehende Frauen mit 2 Kindern mit 3 und mehr Kindern mit ledigen Kindern Familien insgesamt



340,6



. . . .



mit 1 Kind mit 2 Kindern mit 3 und mehr Kindern



29



Jurczyk, Klinkhardt a.a.O., Seite 7



30



Jurczyk, Klinkhardt a.a.O., S. 8
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Die v.g. Daten umfassen auch gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften und damit sogen. Regenbogenfamilien. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist die Veröffentlichung spezifischer Daten für das Bundesland Sachsen-Anhalt nicht möglich. Ausweislich der Antwort der Bundesregierung (Drucksache 18/2174) auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Katja Dörner u.a. und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 18/2042 – weist der Zensus 2011 in Deutschland knapp 34.000 eingetragene Lebenspartnerschaften aus. Insgesamt lebten 5.700 Kinder in Familien, deren Eltern eine eingetragene Lebenspartnerschaft führten. Ausweislich der Stellungnahme des LJHA zu diesem Bericht waren es für das Jahr 2012 73.000 gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften und ca. 9.000 Kinder. Seit dem Jahr 1991 hat sich die Zahl der Familien in Sachsen-Anhalt nahezu halbiert. Zudem ist der Anteil der Ein-Kind-Familien kontinuierlich von 54,21 % auf 68,17 % gestiegen. Ebenso nahm der Anteil der Alleinerziehenden an allen Familien weiter zu: im Jahr 2012 waren es 27,16 %. 20 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es noch immer deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland: Ostdeutsche Frauen sind bei der Geburt ihres ersten Kindes etwa ein Jahr jünger als Frauen in den Alten Ländern. Sie sind deutlich seltener kinderlos, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, ein drittes Kind zu bekommen, im Osten bis heute wesentlich niedriger als im Westen. Eine Trendwende zeichnet sich beim zweiten Kind ab. In der Vergangenheit zeichnete sich das Familienbildungsmuster in Ostdeutschland durch einen Trend zur Ein-Kind-Familie bei relativ niedriger Kinderlosigkeit aus. In den letzten Jahren hat sich jedoch die Wahrscheinlichkeit, ein zweites Kind zu bekommen, an die westdeutschen Werte angepasst. Die aktuelle Angleichung der zusammengefassten Geburtenraten in Ost- und Westdeutschland ist zum großen Teil auf diesen „Trend zum zweiten Kind“ zurückzuführen (Goldstein & Kreyenfeld 2011). In den Familienbildungsmustern zeigen sich ebenfalls erhebliche Ost-West-Unterschiede. Ostdeutsche Mütter sind bei der Geburt ihres ersten Kindes seltener verheiratet als westdeutsche Mütter. 2.2



Situation von Familien31



Ein großer Prozentsatz lebt mit dem Kindsvater in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft zusammen, allerdings ist im Osten auch der Anteil der Mütter, die sich zum Zeitpunkt der Geburt bereits vom Vater des Kindes getrennt haben, höher als in Westdeutschland. Im OstWest-Vergleich ist auch das Scheidungsrisiko in den Neuen Ländern höher. Im Gegensatz dazu sind allerdings nichteheliche Lebensgemeinschaften deutlich stabiler als in den Alten Ländern (BASTIN et al 2012). 32 Die Zahl der berufstätigen Mütter mit jüngstem Kind zwischen ein und zwei Jahren stieg (Anm: bundesweit) bereits von 33 % im Jahr 2006 auf 41 % im Jahr 2011 an, mit jüngstem Kind zwischen zwei und drei Jahren von 42 auf 54 % (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2012). Mit zunehmendem Alter der Kinder nimmt die Erwerbsbeteiligung weiter zu: Im Jahr 2011 arbeiteten 70 % aller Mütter mit minderjährigen Kindern; die durchschnittliche Wochenarbeitszeit betrug 25,6 Stunden.



31



32



Auszug aus Martin R. Textor: Zukunft von Familie und Kindheit in ZKJ Kindschaftsrecht und Jugendhilfe 4 2014 Vgl. Fn. 19
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Laut dem „Familienmonitor 2012“ (Institut für Demoskopie Allensbach, 2012a) erleben sich 40 % der Mütter, aber nur 23 % der Väter als häufig gestresst. Überraschend ist mit 40 % die größte Stressbelastung bei nicht berufstätigen Müttern. Vielleicht ist der Grund darin zu suchen, dass sie überwiegend Babys und Kleinkinder betreuen dürften. Der von den Müttern erlebte Stress ist höchstwahrscheinlich in erster Linie dadurch bedingt, dass sie den größten Teil der Kindererziehung und der Hausarbeit schultern. Trotz aller Diskussion über die „neuen Väter“ hat sich laut der Vorwerk-Familienstudie 2012 (Institut für Demoskopie Allensbach, 2012b) an dieser Situation zwischen 2008 und 2012 nichts geändert: In beiden Jahren berichteten 76 % der Mütter, dass sie die ganze bzw. die meiste Familienarbeit schultern, während jeweils 67 % der Väter sagten, dass sie nichts oder nur den kleineren Teil beitragen würden. So ist es sehr wahrscheinlich, dass auch in Zukunft Mütter den weitaus größeren Teil der Familienarbeit übernehmen werden. Wenn erwerbstätige Eltern aufgrund der gestiegenen Anforderungen ausgepowert nach Hause kommen und dann oft noch weiterarbeiten müssen, werden sie wenig Zeit für die Pflege der Paarbeziehung und gemeinsame Freizeitaktivitäten haben – Entfremdung, Stress und Konflikte werden die Partnerbeziehungen labiler machen und so wird es noch häufiger als heute zu Trennung, Scheidung und Alleinerzieherschaft kommen. Immer mehr Väter werden getrennt von ihren Kindern leben. Eltern werden aufgrund der längeren Arbeitszeiten auch immer weniger Zeit für ihre Kinder und deren Erziehung haben. Auf der Website des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend befand sich die Aussage, dass in den 1960iger Jahren ein Ehemann – der damals i.d.R. Alleinverdiener war – 48 Stunden in der Woche arbeitete, während heute Mann und Frau zusammen mehr als 70 Stunden im Beruf verbringen. In den letzten 50 Jahren ist also die Zeit, die Eltern zur Erfüllung ihrer Familienpflichten haben, um 22 Stunden pro Woche gesunken. Bei Vollerwerbstätigkeit der Frau werden weitere acht Stunden pro Woche dazu kommen – plus Überstunden und Wegezeiten. Damit dürfte die Familienzeit gegenüber den 1960iger Jahren um knapp 40 Stunden schrumpfen. Jedoch klagt laut der World-Vision-Kinderstudie 2010 nur jedes fünfte Kind im Alter von sechs bis elf Jahren, dass seine berufstätigen Eltern zu wenig Zeit für es haben: Der Anteil steigt aber auf rd. ein Drittel an, wenn der Elternteil alleinerziehend ist – oder wenn Eltern arbeitslos sind. Letzteres verweist auf viele andere Befunde, nach denen sich arbeitslose Eltern um ihre Kinder eher weniger kümmern als Erwerbstätige. 3.



Bildung, Ausbildung, Beruf



Bildung ist in unserem Land die gesellschaftliche und individuelle Ressource. Von der Bildung der jungen Menschen hängen ihre Zukunft, ihre Chancen auf Arbeit, auf Selbstverwirklichung und Partizipation ebenso maßgeblich ab, wie auch die Zukunft des Landes. Durch internationale Vergleichsstudien zu den schulischen Leistungen hat sich die öffentliche Aufmerksamkeit auch in Sachsen-Anhalt wieder verstärkt Fragen der Bildung und der Bildungspolitik zugewandt. Die vergangenen Jahre waren geprägt von zahlreichen Initiativen zur Verbesserung der frühkindlichen Bildung und unserer Schulen, für die sich die Landesregierung, die Träger der Jugendhilfe und die Schulverwaltung sowie die Lehrkräfte des Landes mit enormer Kraft eingesetzt haben.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 3.1



Berufsausbildung



Die deutsche Berufsausbildung ist international hoch angesehen. Die Nähe zur beruflichen Praxis und zum Beschäftigungssystem schafft hohe Übergangsquoten von der Ausbildung in die Beschäftigung und sichert damit auch den qualifizierten Fachkräftebedarf der Wirtschaft. Den Auszubildenden eröffnet die berufliche Bildung mittel- und langfristige Beschäftigungsfähigkeit und somit Berufs- und Karriereperspektiven als Voraussetzung für die selbstbestimmte gesellschaftliche Teilhabe jedes einzelnen. Die duale Berufsausbildung, mit den Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb, trägt einen wichtigen Teil zur Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit Deutschlands bei. Der strukturelle Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft, die demografische Entwicklung und die immer engeren internationalen Verflechtungen machen es erforderlich, die Berufsausbildung diesen Herausforderungen anzupassen. Der Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) ist in Deutschland im Mai 2013 eingeführt worden. Die Erarbeitung erfolgte auf Veranlassung der EU unter gemeinsamer Verantwortung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), der Kultusministerkonferenz (KMK) sowie unter Mitwirkung der Sozialpartner, Wirtschaftsorganisationen und weiterer Sachverständiger aus dem Bildungsbereich. Der DQR bietet erstmals ein umfassendes, bildungsbereichsübergreifendes Profil der in Deutschland erworbenen Kompetenzen. Alle formalen Qualifikationen in den Bereichen Berufliche Bildung, Hochschule und Weiterbildung wurden einbezogen. Im Hinblick auf die Zuordnung der allgemeinbildenden Abschlüsse wurde in Deutschland ein Moratorium bis 2017 vereinbart, um auf der Basis dann kompetenzorientierter Ausbildungsunterlagen die Zuordnung vorzunehmen. Im nächsten Schritt soll die Zuordnung der Gesundheitsfachberufe erfolgen. Auch wird an der Einstufung der nicht formalen und informell erworbenen Qualifikationen gearbeitet. Auch hier wird ein einvernehmliches Verfahren angestrebt. Für die Bereiche der formalen beruflichen Qualifikationen ist die Zuordnung zu Niveaustufen erfolgt. Damit ist ein Übersetzungsinstrument geschaffen, wie die erworbenen Qualifikationen europaweit miteinander verglichen werden können. Der DQR ist rein deklaratorischer Natur. Er eröffnet keine Ansprüche. Gegenwärtig wird im Rahmen der KMK an einem bundesweiten einheitlichen Verfahren gearbeitet, die einvernehmlich vereinbarten Niveaustufen auf den Qualifikationsbescheinigungen auszuweisen. Dies kam erstmals für die Abschlusszeugnisse der berufsbildenden Schulen des Schuljahres 2013/14 in Betracht.



3.2



Situation von jungen Menschen mit Migrationshintergrund



3.2.1 Frühkindliche Bildung von Kindern mit Migrationshintergrund Der gemeinsam von Bund und Ländern in Auftrag gegebene „Bildungsbericht 2014" konstatiert für die frühkindlichen Bildungseinrichtungen eine deutlich niedrigere Beteiligungsquote von Kindern mit Migrationshintergrund gegenüber einheimischen Kindern bundesweit und sogar verstärkt in den ostdeutschen Ländern. Insgesamt lag die Bildungsbeteiligungsquote in Tageseinrichtungen von Kindern ohne Migrationshintergrund deutschlandweit bei den unter 3-Jährigen 2013 bei 35 %, im Vergleich zu nur 17 % bei Kindern mit Migrationshintergrund, bei den 3- bis unter 6-Jährigen waren es 98 % und 85 % (Bildungsbericht 2014: 244). Auf Ostdeutschland bezogen wurden 55 % der Kinder ohne Migrationshintergrund unter 3 Jahren betreut, während es nur 25 % bei den Kindern mit Migrationshintergrund waren; 58



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung in der älteren Gruppe lag die Quote sogar bei 100 % ohne und 74 % mit Migrationshintergrund (ebd.). Zusammengefasst lag die Bildungsbeteiligungsquote in den ostdeutschen Bundesländern also deutlich höher, die Schere beim Migrationshintergrund ging aber unverkennbar weiter auf. In Sachsen-Anhalt beträgt der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in Kindereinrichtungen 2013 lediglich 5,6 % (Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 2014). 3.2.2 Schulische Ausbildung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund Kinder mit Migrationshintergrund starten häufig unter erschwerten Bedingungen in ihre Bildungsbiografie: Defizite im Deutscherwerb, Mangel an Kenntnissen und Erfahrungen im Bildungssystem und fehlende soziale Unterstützungsnetzwerke behindern den Bildungsweg. Besonders schwer haben es Kinder, die erst nach dem Erreichen der Schulpflicht zugewandert sind. Sie werden bezüglich Klassenstufe und Schulform häufig falsch eingestuft, was mehrfache Schulwechsel zur Folge haben kann. Vor allem mangelnde Sprachkenntnisse werden hierbei sehr häufig als Wissensdefizite fehlgedeutet, doch auch Migrationsbilder spielen eine große Rolle bei der Einstufung sowie bei der Bewertung durch Lehrkräfte. Obwohl in den letzten Jahren - besonders nach der ersten PISA-Studie – bereits viele Förderansätze realisiert wurden, um die Chancengerechtigkeit zu verbessern, kann festgestellt werden, dass die Bildungschancen von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund immer noch deutlich unterschiedlich verteilt sind. Bundesweit betrug im Schuljahr 2010/2011 der Anteil der Abgängerinnen und Abgänger ohne Hauptschulabschluss unter den ausländischen Schülerinnen und Schülern 12,3 %, unter den deutschen nur 5,1 %. In Sachsen-Anhalt lag zum gleichen Zeitpunkt die Zahl der Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Abschluss insgesamt höher, bei den ausländischen Abgängerinnen und Abgängern waren es 20,3 %, bei den deutschen 12,3 %. Seitdem wurde viel in die Vermeidung von Schulabbrüchen investiert und die Quote bis zum Schuljahr 2012/2013 auf 14,6 % bei den ausländischen und 10,4 % bei den deutschen Schülerinnen und Schülern gesenkt (Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 2013b). Damit konnte nicht nur die absolute Zahl reduziert, sondern auch der Bildungsnachteil von Kindern mit Migrationshintergrund entschärft werden. Im Monitoring der Länder 2011 konnte gezeigt werden, dass ausländische Schülerinnen und Schüler in Deutschland an Gymnasien anhaltend unterrepräsentiert sind. So gingen deutschlandweit 39,9 % der deutschen Kinder der 8. Klasse zum Gymnasium, aber nur 18,7 % der gleichaltrigen ausländischen Kinder. In Sachsen-Anhalt ist der Unterschied weniger ausgeprägt. Hier lag der Anteil unter den deutschen Kindern bei 43,8 %, der der ausländischen Kinder bei 35 % (IntMK 2013: Indikator D1). Im Schuljahr 2012/2013 waren es bereits 23,4 % der ausländischen Schülerinnen und Schülern, die die Schule mit der Hochschulreife beendeten, gegenüber 27,8 % bei den deutschen Schülerinnen und Schülern. Eine Angleichungstendenz bei den Bildungschancen ist also durchaus erkennbar (Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt).
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Tabelle 2



Deutsche und ausländische Schulabgängerinnen und 2008/2009 bis 2012/2013



-abgänger nach Abschlussarten,



Deutsche und ausländische Schulabgängerinnen und -abgänger nach Abschlussarten Schuljahr



Abschlussart Hochschulreife



2008/2009



2009/2010



2010/2011



2011/2012



2012/2013



deutsche Schulabgänger/innen ausländische Schulabgänger/ -innen deutsche Schulabgänger/innen



erweiterter Realschulabschluss/ Realschulabschluss



qualifizierter Hauptschulabschluss/ Hauptschulabschluss



Ohne Hauptschulabschluss



35,5 %



3,1 %



37,8 %



13,0 %



10,6 %



9,1 %



0



50,2 %



20,8 %



19,9 %



28,4 %



3,1 %



41,9 %



14,4 %



12,2 %



ausländische Schulabgänger/ -innen



16,4 %



1,6 %



42,2 %



19,9 %



19,9 %



deutsche Schulabgänger/innen



28,2 %



2,6 %



43,3 %



13,6 %



12,3 %



ausländische Schulabgänger/ -innen



15,4 %



1,3 %



49,8 %



13,2 %



20,3 %



28,5 %



2,5 %



45,4 %



12,1 %



11,5 %



15,1 %



3,8 %



46,2 %



19,4 %



16,5 %



27,8 %



2,9 %



49,8 %



9,1 %



10,4 %



23,4 %



4,0 %



41,2 %



16,8 %



14,6 %



deutsche Schulabgänger/innen ausländische Schulabgänger/ -innen deutsche Schulabgänger/innen



ausländische Schulabgänger/ -innen (Quelle: Statistisches Landesamt)



4.



Fachhochschulreife



Einstellungen und Mediennutzung junger Menschen



Für eine Einschätzung zu den Einstellungen junger Menschen in Sachsen-Anhalt muss auf die Ergebnisse der 16. Shell Jugendstudie33 zurückgegriffen werde. Die Studie wurde im September 2010 vorgestellt. Sie stützt sich auf die Aussagen von 2.500 Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren. Sie gewährt einen Blick auf die Lebenssituation von jungen Menschen, auf ihre Glaubens- und Wertvorstellungen sowie auf ihre Einstellung zur Politik. Zusammenfassend wird die junge Generation als zuversichtlich und optimistisch bezeichnet. Wie zu erwarten war, sind Jugendliche aus unterprivilegierten Verhältnissen und aus sozial schwachen Haushalten deutlich weniger positiv und zuversichtlich gestimmt. Da die Lebenschancen mit dem Bildungsniveau steigen, fördert ein hoher Schulabschluss die Zufriedenheit junger Menschen mit ihrem Leben. Der Schulerfolg wiederum hängt stark von der sozialen Herkunft ab. Ausweislich der 16. Shell Jugendstudie haben mehr als 90 % der Jugendlichen ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Fast 75 % sind mit deren Erziehungsmethoden so einverstanden, dass sie ihre eigenen Kinder ebenso erziehen wollen, wie sie es selbst erlebt haben. Nahezu drei Viertel der jungen Leute wohnen noch zuhause und fast ebenso viele wollen später eigene Kinder haben. Politisch zu denken und zu handeln muss man lernen. Bei Jugendlichen erwacht das Interesse an Politik zunehmend. Die Shell Jugendstudie gibt an, dass sich innerhalb der letzten 33



JUGEND „2010 - EINE PRAGMATISCHE GENERATION BEHAUPTET SICH“
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung acht Jahre das Interesse bei den 12- bis 14-Jährigen mit 21 % nahezu verdoppelt hat und bei den 15- bis 17-Jährigen von 20 % auf 33 % gestiegen ist. Junge Menschen bekennen sich zur Gesellschaftsordnung und achten Institutionen wie Polizei, Gerichte, Bundeswehr oder Nichtregierungsorganisationen wie Menschenrechts- und Umweltschutzgruppen. Kritischer betrachten sie jedoch Regierung und Parteien, Kirchen und große Unternehmen. Die Distanz zur Kirche rührt auch daher, dass Religion für die Mehrheit der Jugendlichen nur eine geringe Rolle spielt. Das trifft besonders auf junge Leute in Ostdeutschland zu. Jugendlichen mit Migrationshintergrund bescheinigt die Studie hingegen einen starken Bezug zur Religion. Jugendliche sind bereit, sich nicht nur im sozialen Bereich, sondern auch politisch zu engagieren. So würden 77 % sich an einer Unterschriftenaktion beteiligen und 44 % an einer Demonstration teilnehmen, wenn die Aktion ihnen wichtig erscheint. Als Wählerinnen und Wähler müssen sie jedoch erst noch gewonnen werden. Auch für junge Menschen ist die Welt kleiner geworden. Sie schätzen die Chancen der Globalisierung und verstehen darunter zu 84 % die Freiheit, überall in der Welt reisen, studieren und arbeiten zu können. Globalisierung verspricht für sie zudem Wohlstand. Allerdings gibt es neben den Befürworterinnen und Befürwortern der Globalisierung auch deren Gegnerinnen und Gegner. Sie sehen negative Folgen wie Arbeitslosigkeit, Armut und Unterentwicklung und vor allem Umweltzerstörung. Nicht nur Globalisierungsgegnerinnen und -gegner machen sich Sorgen um die Zukunft der Erde und der Menschheit. Sie befürchten, dass sich das Erdklima verändert. Für 76 % der Jugendlichen sind der Klimawandel und die dadurch ausgelösten Gefahren ein großes oder sehr großes Problem. Die Jugend belässt es nicht beim Ängstigen und Klagen. Ein Teil der Jugendlichen verhält sich konsequent umweltbewusst, versucht Energie zu sparen und fährt mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto. Die Jugendstudie bezeichnet die junge Generation als pragmatisch. Das bedeutet, dass die Jugendlichen nach persönlichem Erfolg in der Leistungs- und Konsumgesellschaft streben und 60 % von ihnen Fleiß und Ehrgeiz zugesprochen wird. Junge Menschen sind aber auch gesellig. Ihnen sind die Beziehungen zu den Familienmitgliedern, zu Freunden und Bekannten wichtig. Und sie wollen Spaß haben und ihr Leben genießen. Bei den Wertorientierungen rangiert an vorderster Stelle der Wunsch, gute Freunde zu haben (97 %). Danach folgen ein gutes Familienleben zu führen (92 %), eigenverantwortlich zu leben und zu handeln (90 %), fleißig und ehrgeizig zu sein (83 %), Phantasie und Kreativität zu entwickeln (79 %) oder das Leben in vollen Zügen zu genießen und einen hohen Lebensstandard zu halten (78 % beziehungsweise 69 %). In den Materialien zur Studie (hier Flyer zur Jugendstudie: http://s05.staticshell.com/content/dam/shell-new/local/country/deu/downloads/pdf/youth-study-2010flyer.pdf) heißt es wörtlich: „Die jungen Leute fordern gerade heute sozialmoralische Regeln ein, die für alle verbindlich sind und an die sich alle halten. Eine funktionierende gesellschaftliche Moral ist für sie auch eine Voraussetzung, ihr Leben eigenverantwortlich und unabhängig gestalten zu können. 70 % finden, man müsse sich gegen Missstände in Arbeitswelt und Gesellschaft zur Wehr setzen“. Die KIM-Studie 201434 zeigt, dass unabhängig vom persönlichen Besitz oder der Haushaltsausstattung 76 % der Kinder zumindest selten einen Computer/Laptop nutzen, bei 48 % ist



34



Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung das ein- bis mehrmals die Woche der Fall. 98 % der Kinder haben die Möglichkeit, zuhause das Internet zu nutzen, 63 % sind zumindest selten online. Dabei fällt der Anteil der weiblichen Internetnutzerinnen (60 %) etwas geringer aus als der Anteil der Jungen. Mit den Angeboten eines sozialen Netzwerkes haben 53 % der Internet-Nutzer zumindest selten Kontakt, 48 % besuchen solche Plattformen einmal pro Woche oder häufiger. Das Spielen an Computer, Konsole oder im Internet gehört für 23 % der Kinder zu den liebsten Freizeitaktivitäten und ist fest in den Alltag integriert. Jungen zeigen dabei eine größere Vorliebe für Computer-, Konsolen- oder Onlinespiele als Mädchen. Knapp ein Drittel der Jungen, aber nicht einmal ein Fünftel der Mädchen nutzt diese Spielmöglichkeit jeden Tag. Die Ergebnisse der KIM-Studie zeigen, dass bei den jüngeren Kindern eindeutig das Fernsehen die Mediennutzung dominiert und Computer und Internet abgesehen vom Spielen noch keine allzu große Alltagsrelevanz haben. Ausweislich der JIM-Studie 201435 verfügen nahezu alle Jugendlichem im Alter zwischen 12 und 19 Jahren über ein breit gefächertes Medienangebot. Praktisch jeder besitzt ein Mobiltelefon (88 % ein Smartphone) und 9 von 10 Jugendlichen können von ihrem eigenen Zimmer aus auf das Internet zugreifen. Dennoch stehen bei ihnen nonmediale Aktivitäten an erster Stelle bei den Freizeitaktivitäten. Neben aller elektronischen Mediennutzung gehört zudem das freiwillige Lesen gedruckter Bücher für zwei von fünf Jugendlichen zu den regelmäßigen Freizeitbeschäftigungen. Digitales Spielen über das Handy gehört für 50 % der weiblichen und auch 50 % der männlichen Jugendlichen zur regelmäßigen Freizeitgestaltung. Damit unterscheidet sich diese Nutzung von der Nutzung anderer Plattformen. Die Spielmöglichkeiten über Computer, Konsole oder online werden von 45 % regelmäßig genutzt, wobei die männlichen Spieler (70 %, Mädchen: 17 %) deutlich dominieren. Bei der Nutzung des Internets spielt der mobile Zugang eine immer größere Rolle gegenüber Computer und Laptop. Generell wird das Internet von 81 % der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren täglich, und zwar nach eigener Einschätzung 192 Minuten täglich, genutzt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Kommunikation. Zur Unterhaltung werden vor allem Videoportale und Musik genutzt. Der Zugang zu Information erfolgt weitgehend über Suchmaschinen und Wikipedia. Als Arbeitsgerät für schulische Tätigkeiten werden Computer und Internet zuhause durchschnittlich 51Minuten pro Tag genutzt. Zum Thema „Festigung der Demokratie“ liegen für Sachsen-Anhalt mit dem Sachsen-AnhaltMonitor 201436 aktuellere Daten vor. Bei den jungen Menschen zwischen 18 und 24 Jahren fällt die Identifikation mit der Demokratie im Vergleich zu anderen betrachteten Altersgruppen durchschnittlich aus, sie ist aber gegenüber 2012 um 5 Prozentpunkte gestiegen. Besonders viele Angehörige der beiden jüngeren Altersklassen zwischen 18 und 24 Jahren sowie von 25 bis 34 Jahren sind mit dem Funktionieren der Demokratie sehr bzw. ziemlich zufrieden. Zur Frage der Aufgeschlossenheit gegenüber Kontakten mit Ausländern/Ausländerinnen weist die Untersuchung aus, dass der Grad der Aufgeschlossenheit mit zunehmendem Umgang mit Ausländern stark ansteigt. Die Angst vor Fremdem ist dagegen stark ausgeprägt, wo wenige oder gar keine Begegnungen erfolgen. Stark xenophobiemindernd wirken sich



35 36



Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest Erhebung des Zentrum für Sozialforschung Halle e.V. im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt



62



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung dabei Kontakte im unmittelbaren Freundeskreis aus, während Kontakte in der Nachbarschaft eher schwach mindernd wirken. 37 Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen insoweit die Bedeutung grenzüberschreitender Mobilität junger Menschen sowie der internationalen Jugendarbeit. Im Vergleich mit dem Jahr 2012 zeigt die Erhebung38, dass die Kontakte zwischen Personen mit und ohne Migrationshintergrund in Sachsen-Anhalt zugenommen haben. Dabei erreiche die Kontakthäufigkeit zwar nicht das Niveau der westlichen Bundesländer, liege aber andererseits deutlich über dem ostdeutschen Durchschnitt. Kontakte pflegten vor allem jüngere und hoch gebildete Bewohner des Landes: Immerhin 77 % der 18 – 24-Jährigen berichteten über Kontakte im Freundes – und Bekanntenkreis. Bei den 45 – 59-Jährigen bzw. über 60Jährigen waren es dagegen lediglich 52 bzw. 30 %. 5.



Bürgerschaftliches Engagement



Obwohl die Landesregierung gerade in den letzten Jahren vielfältige Initiativen unternommen hat, um die Rahmenbedingungen des Ehrenamtes stetig zu verbessern und bei den Bürgerinnen und Bürgern die Bereitschaft zum Engagement zu wecken, ist im Ergebnis des 3. Freiwilligensurvey - der größten aktuellen Untersuchung zum freiwilligen Engagement in Deutschland - ein Rückgang des bürgerschaftlichen Engagements in Sachsen-Anhalt zu beobachten. Danach ist im Jahr 2009 der Anteil freiwillig Engagierter im Vergleich zum Jahr 2004 um vier Prozentpunkte zurückgegangen. Auch bei den 14- bis 30-Jährigen wurde ein Rückgang des Engagements deutlich. Dafür gibt es Gründe. So kann die veränderte Schullandschaft nach Schulschließungen mit deutlich längeren Wegezeiten für die Schülerinnen und Schüler zu weniger Zeit für Engagement geführt haben. Auch der höhere Zeitbedarf für die schulische Ausbildung aufgrund der Umstellung der Gymnasialzeit auf 8 Jahre von bislang 9 Jahren kann ein Indiz für den Rückgang des Engagements sein. Schließlich führte die Verkürzung der Schulzeit bei gleichbleibender Stoffdichte zu wöchentlich drei Schulstunden mehr, zuzüglich Vor- und Nachbereitung. Besonders betroffen waren davon die höheren Schuljahrgänge. Allerdings ist dieser potentiell fördernde Einflussfaktor aktuell einer Veränderung insofern unterworfen, als seit dem Jahr 2014 sukzessiv neue Lehrpläne mit angepasstem Inhalt eingeführt werden. Auch die Neustrukturierung der Hochschullandschaft durch den Bologna-Prozess in den letzten Jahren hat gravierende Veränderungen in den Studienbedingungen gebracht. Die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge hat zu einer deutlichen Verdichtung der Lehrinhalte bei kürzeren Studienzeiten geführt. Die Möglichkeiten, ein Ehrenamt fortzuführen oder am neuen Studienort auszuüben, ist daher oftmals schwierig. Da es zu den Ursachen des Engagementrückgangs bei Jugendlichen keine gesicherten Ergebnisse gab, war es naheliegend, die Jugendlichen selbst zu befragen. Dazu wurde das jährlich stattfindende Dialogforum zum Bürgerschaftlichen Engagement genutzt. Dort wurde deutlich, dass sich viele Jugendliche engagieren, um zu erleben, dass man etwas erreichen und die Gesellschaft mit gestalten kann, dass man etwas positiv verändern kann, der Gesellschaft etwas zurückgeben und gemeinsam mehr und wirksamer arbeiten kann. Die jungen Menschen wollen gemeinsam Ziele im Sinne von „Tun statt Meckern“ verfolgen.



37 38



Sachsen-Anhalt-Monitor, S. 100 Sachsen-Anhalt-Monitor, S. 100
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Jugendliche beabsichtigen bei ihrem Engagement Kompetenzen zu erwerben, die auf ihre Ausbildung ausgerichtet sind. Sie wollen Erfahrungen sammeln, Vorbilder erleben, die Wirksamkeit ihres Handelns verbessern, Orientierung finden und Praxis erproben. Wichtig ist den Jugendlichen, von Politik und Verwaltung ernst genommen zu werden und dass diese sie darin unterstützen, Hürden für ihr Engagement abzubauen. Gleichzeitig wünschen sie sich Anerkennung für ihr Engagement, zum Beispiel durch Berichterstattung in den Medien oder durch Erhalt und Förderung von Strukturen, die für das Engagement erforderlich sind. Um das bürgerschaftliche Engagement von jungen Menschen in Sachsen-Anhalt zu fördern, gibt es viele Veranstaltungen. Der Fachtag „Fokus Jugend“ wird vom Kinder- und Jugendring des Landes Sachsen-Anhalt ausgerichtet. Den Wettbewerb „freistil – Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt“ organisieren die Freiwilligenagenturen in ihrer Landesarbeitsgemeinschaft. „International Engagiert Studiert“ ist ein Studienmodul im Bereich der Allgemeinen Schlüsselqualifikationen für alle Bachelor-Studiengänge an der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg (MLU). „International Engagiert Studiert“ basiert auf dem innovativen Lehr- und Lernkonzept Service Learning und zielt auf den Ausbau interkultureller, überfachlicher sowie berufs- und arbeitsmarktrelevanter Kompetenzen von (internationalen) Studierenden ab. Das Projekt „MitWirkung- Soziales Lernen in der Ausbildung“ ist ein praxisorientiertes Lernprogramm für Auszubildende nach dem Konzept „Lernen in fremden Lebenswelten“. Lernen durch Engagement (engl. Service-Learning, Abk. LdE) ist eine Lehr- und Lernform, die gesellschaftliches Engagement von SchülerInnen mit fachlichem Lernen verbindet. Die Erfahrungen, die die SchülerInnen beim „Engagement für Andere“ machen, werden im Unterricht aufgegriffen, reflektiert und mit Unterrichtsinhalten verknüpft. Die „Juleica“ ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Das „Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)“ dient als pädagogisch begleitetes praktisches und theoretisches Bildungsangebot für junge Menschen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren. Es wird von anderen Freiwilligendiensten wie dem „Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ)“, dem „Bundesfreiwilligendienst“ oder „Freiwilligendiensten im Ausland“ ergänzt. Die Bundesländer stellen jedes Jahr einen Bericht über ihre Engagementförderpolitk auf. Für das Jahr 2013 wurde zum ersten Mal ein Themenbericht erstattet. Der Bericht des Landes Sachsen-Anhalt gibt Auskunft über das bürgerschaftliche Engagement junger Menschen in Sachsen-Anhalt und über die Maßnahmen der Engagementförderpolitik des Landes. Im Auftrag des Bundesministeriums des Innern (BMI) haben Prof. Dr. Thomas Olk und Dr. Thomas Gensicke einen Engagement-Bericht für die gesamt Bundesrepublik und auf der Grundlage einer Expertenbefragung spezielle für Ostdeutschland verfasst. Das BMI teilt hierzu auf seiner Internetseite39 mit: „Den Daten zufolge haben öffentliche Beteiligungen und das freiwillige Engagement insgesamt in den neuen Ländern zugenommen. Erfreulicherweise ist dies insbesondere bei den jüngeren Menschen im Alter von bis zu 45 Jahren der Fall. Bei den unter 30-Jährigen sind in dieser Hinsicht kaum noch Unterschiede zu ihren Altersgenossen in Westdeutschland auszumachen. Der Bericht gibt auch einen Überblick über das weitere Engagementpotenzial in den neuen Ländern, wobei sich dabei heterogene Entwicklungen mit einer Reihe von sozialen und regionalen Unterschieden abzeichnen.“ 39



http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2013/08/buergerschaftliches-engagementostdeutschland.html
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung



6.



Gesundheit



6.1



Ziele



Im Land Sachsen-Anhalt werden seit 1997 Gesundheitsziele verfolgt. Damit wurde auf erkennbare gesundheitliche Risiken in Sachsen-Anhalt reagiert und ebenfalls vorhandene Ressourcen zur Gesunderhaltung und zur Förderung der Gesundheit identifiziert und gebündelt. Nach wie vor orientieren sich die Gesundheitsziele in Sachsen-Anhalt an der spezifischen gesundheitlichen Lage der Bevölkerung.40 Die Auswahl von Gesundheitszielen orientiert sich dabei an der Relevanz des Gesundheitsproblems, des spezifischen Risikoverhaltens oder der gesundheitlichen Ressource in der Bevölkerung. Zudem sollten Gesundheitsziele prinzipiell erreichbar und Daten vorhanden sein, mit denen der Stand der Zielerreichung überprüfbar ist. Folgende fünf Gesundheitsziele werden derzeit in Sachsen-Anhalt verfolgt: 1.



Entwicklung eines gesunden Bewegungsverhaltens und Verbesserung von Bewegungsangeboten für die Bevölkerung



2.



Entwicklung eines gesunden Ernährungsverhaltens und gesunder Ernährungsangebote für die Bevölkerung



3.



Erreichen eines altersgerechten Impfstatus bei über 90 % der Bevölkerung



4.



Senkung des Anteils an Raucherinnen und Rauchern in der Bevölkerung und der alkoholbedingten Gesundheitsschäden auf Bundesdurchschnitt



5.



Verbesserung der Zahngesundheit bei der Bevölkerung auf Bundesdurchschnitt.



Seit 2012 wird der Förderung der psychischen Gesundheit in der Bevölkerung in allen Gesundheitszielen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Initiative dazu ging vom Landtag in Sachsen-Anhalt aus aufgrund der stetigen Zunahme der Fallzahlen psychischer Erkrankungen. Dieser Trend ist bundesweit zu verzeichnen. Daneben erfährt die soziale Lage als bedeutender Einflussfaktor auf die Gesundheit in Strategien zur Zielerreichung und konkreten Projekten besondere Aufmerksamkeit. Der Gesundheitszieleprozess ist mit konkreten Aktivitäten verknüpft, die durch eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Akteuren auf staatlicher Ebene, freigemeinnützigen Trägern, Hochschulen, engagierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Interessensverbänden auf Arbeitskreisebene gesteuert werden. In den Arbeitskreisen werden Möglichkeiten für Projekte diskutiert und im Land laufende Aktivitäten zusammengeführt. Auf bislang im zwei- bis dreijährigen Rhythmus veranstalteten Landesgesundheitskonferenzen wird der Stand der Zielerreichung öffentlich diskutiert, es werden Modellprojekte berufen, der Gesundheitszieleprozess gegebenenfalls neu justiert und neuen Bedarfslagen angepasst. 6.2



Entwicklungen, Befunde und Schlussfolgerungen



6.2.1 Daten zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt aus den Reihenuntersuchungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Kindertagesstätten und Schulen In Sachsen-Anhalt führt der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) jährlich die Schuleingangsuntersuchungen (SEU), ärztliche Untersuchungen in 3. Klassen (SR3) und 6. Klassen 40



Vgl. hierzu auch den Gliederungspunkt 6.1 Gesundheitsziele im neuen Sozialbericht Sachsen-Anhalt 2010-2013, S. 57ff; http://www.ms.sachsen-anhalt.de/themen/soziale-sicherung/sozialpolitik/sozialplanung/sozialbericht-2010-2013/
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung (SR6) und zahnärztliche Untersuchungen bei Kita-Kindern und Schulkindern bis 12 Jahre (ZRU) durch. Die Untersuchungsergebnisse werden in den Gesundheitsämtern EDV-gestützt und personengebunden erfasst und dienen als Grundlage für die individuelle und populationsbezogene Gesundheitsfürsorge für Kinder vor Ort. Seit dem Jahr 2008 wird ein Teil der erhobenen Parameter außerdem einmal jährlich an das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) geschickt und dort für die Gesundheitsberichterstattung (GBE) des Landes ausgewertet. Im Jahr 2010 wurden die Ergebnisse der Untersuchungen erstmalig auf Landesebene in einem Basisbericht „Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt“ veröffentlicht41. Im Oktober 2013 wurde ein 5-Jahres-Update für die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen42 und der zahnärztlichen Untersuchungen43 und eine Studie zu gesundheitlichen Ungleichheiten bei Einschülerinnen und -schülern, Drittklässlern und Sechstklässlern44 veröffentlicht. Die wichtigsten Ergebnisse sind nachfolgend aufgeführt. 6.2.1.1 Gesundheit von Kindern zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchungen (SEU): 1. Die Impfquoten der Einschülerinnen und -schüler bzgl. Tetanus, Diphtherie, Poliomyelitis, Pertussis, Haemophilus influenzae, Hepatitis B, Masern, Mumps und Röteln sind deutlich besser als im Bundesdurchschnitt. 2. Kinder in Sachsen-Anhalt zeigen bei der SEU ein relativ breites Spektrum von pathologischen Befunden, allerdings in sehr unterschiedlicher Häufigkeit (Abb. 40). Während die meisten Befunde selten auftreten (21 Jahre) Heranwachsende 21.841 21.402 18.589 (18 – 21 Jahre Jugendliche 18.579 17.183 14.561 14 – 18 Jahre Kinder 4.865 5.338 4.906 (< 14 Jahre) Heranwachsende 40.420 38.585 33.160 und Jugendliche Quelle: Jahresberichte der Generalstaatsanwaltschaft 2008-2012



2011 120.869



2012 121.857



+/-% -5,4



17.055



15.181



-30,5



13.857



13.342



-28,2



4.594



4.989



+2,5



30.912



28.524



-29,4



Bezüglich der Deliktsarten spielen nach wie vor Eigentums- und Verkehrsdelikte (insbesondere Fahren ohne Fahrerlaubnis), Sachbeschädigungen sowie Körperverletzungsdelikte eine vorrangige Rolle. Die Betäubungsmittelkriminalität ist weiterhin ernst zu nehmen, wenngleich sie mit 3 und 4 % an der Gesamtkriminalität nur einen relativ kleinen Anteil ausmacht (Zum Vergleich: 2008: 3 %; 2009: 3 %; 2010: 3 %; 2011: knapp 4 %; 2012: 3,6 %). Zwischen 1/3 (2008) und knapp 1/4 aller Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden von Jugendlichen und Heranwachsenden begangen. Bei ihnen steht der Konsum sog. weicher und synthetischer Drogen (Cannabis sowie Amphetamine / Amphetaminderivate) im Vordergrund. Von 2008 bis 2012 ist die Anzahl der gegen Jugendliche und Heranwachsende geführten Betäubungsmittelverfahren von 1714 auf 1395 zurückgegangen. Lediglich 2011 war ein leichter Zwischenanstieg zu verzeichnen. Wegen der Begehung schwerer Delikte und dem Vorliegen von Haftgründen (insbesondere Flucht- und Wiederholungsgefahr) mussten in den Jahren 2008 bis 2012 immer weniger Jugendliche in Untersuchungshaft genommen werden. Von 72 in 2008 sank die Zahl auf 28 in 2012. Das ist der zweitniedrigste Stand seit Beginn der Zählung im Jahre 2000. Vor 10 Jahren betrug die Inhaftierungsrate Jugendlicher landesweit noch mehr als das Fünffache. Die Inhaftierungen erfolgten zumeist wegen der Begehung schwerer Eigentumsdelikte (Raub, räuberischer Diebstahl, räuberische Erpressung) oder Gewaltdelikten (gefährliche Körperverletzung u. a.), vereinzelt aber auch wegen des Verdachts vorsätzlicher Tötungsdelikte.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Tabelle 83 Jugendliche in Untersuchungshaft, 2008-2012 2008 2009 2010 Jugendliche in Un72 45 26 tersuchungshaft Quelle: Jahresberichte der Generalstaatsanwaltschaft 2008 - 2012



2011 33



2012 28



Korrespondierend mit den zurückgehenden Beschuldigtenzahlen bei den Staatsanwaltschaften sanken im Berichtszeitraum auch die Eingangszahlen bei den Amtsgerichten (Jugendrichter und Jugendschöffengericht) sowie bei den Landgerichten (Große Jugendkammer). Tabelle 84 Verfahrenseingänge bei Amtsgerichten und Landgerichten, 2008-2012 Verfahrenseingänge



2008



2009



2010



2011



2012



Amtsgerichte - Jugendrichter -



6.342



6.033



5.744



5.187



5.859



Amtsgerichte - Jugendschöffengericht -



1.952



1.745



1.680



1.464



1.407



179



153



145



135



116



Landgerichte - Große Jugendkammer -



Quelle: Übersicht über den Geschäftsanfall bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes SachsenAnhalt; Geschäftsjahre 2008 bis 2012



9.3



Präventionsprojekte gegen Kinder- und Jugenddelinquenz



9.3.1 Präventionsprojekte im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Sport 9.3.1.1 Jugendberatung bei der Polizei (JUBP) Rund 96 % der an die JUBP vermittelten Kinder und Jugendlichen nehmen das Beratungsangebot an. Die geringe Zahl der "Ablehner" von ca. 4 % belegt eindeutig, dass die Bereitschaft, nach polizeilichem Handlungsvollzug mit Sozialarbeiterinnen und -arbeitern ins Gespräch zu kommen, überwiegend vorhanden ist und die Kontaktaufnahme sowohl von den erscheinenden Jugendlichen als auch von den begleitenden Sorgeberechtigten (überwiegend ein Elternteil) akzeptiert wird. 9.3.1.2 Präventionsmaßnahmen des Ministeriums für Inneres und Sport Im Folgenden werden die in den Jahren 2008 bis 2014 in den Polizeidirektionen und dem Landeskriminalamt durchgeführten Präventionsmaßnahmen dargestellt. Bei den polizeilichen Präventionskonzepten geht es vornehmlich darum, - Gefährdungen zu verhindern, die Kindern und Jugendlichen von Erwachsenen drohen, - auf Jugendliche als potenzielle Täter einzuwirken, damit sie nicht bzw. nicht mehr straffällig werden, - Kinder und Jugendliche über Risiken, Opfer einer Straftat zu werden, aufzuklären und - Kinder und Jugendliche zu einem sicherheitsbewussten Verhalten zu bewegen.



221



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 9.3.1.3 Präventionsmaßnahmen des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt (LKA) „Zerrissen – Kinder als Opfer häuslicher Gewalt“ Die Ausstellung „Zerrissen – Kinder als Opfer häuslicher Gewalt“ ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt und der Landesintervention und Koordination bei häuslicher Gewalt und Stalking in Sachsen-Anhalt (LIKO) zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und Kinder im häuslichen Bereich. Die Ausstellung besteht aus 32 Plakattafeln und gliedert sich in einen Informations-, Interventions und Präventionsteil. „Auf leisen Sohlen – in die Mitte der Gesellschaft“ Mit der Veröffentlichung des Medienpakets „Auf leisen Sohlen“ und der gleichnamigen Wanderausstellung ist auf den von pädagogischen Fachkräften angezeigten Bedarf reagiert worden, besser über aktuelle Erscheinungsformen des Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt informiert zu sein. Mit dem Präventionsmedium sollen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Verantwortliche in außerschulischen Institutionen für die Problematik des Rechtsextremismus speziell in Sachsen-Anhalt sensibilisiert werden und Präventionsvorschläge vermittelt bekommen. Das Medienpaket besteht aus einer DVD mit didaktischem Begleitmaterial für Lehrkräfte sowie aus 15 Plakaten, die in PDF-Format ausgedruckt werden können. „Ohne Drogen oben“ Mit der Ausstellung „Ohne Drogen oben“ informiert die Polizei über die Rechtslage beim Umgang mit legalen Drogen, vermittelt Grundkenntnisse über Suchtformen und -stoffe und klärt über den Ablauf einer möglichen Suchtentwicklung und deren soziale und gesundheitliche Risiken, einschließlich der Problematik der Beschaffungskriminalität auf. „Ich bin online!“ Das Medienpaket „Ich bin online!“ ist gemeinsam mit der Fachhochschule Polizei SachsenAnhalt, der fjp>media, der aktion musik e. V. Gröninger Bad, der Medienanstalt SachsenAnhalt und „Der Paritätische Sachsen-Anhalt“ (Jugendbildung) entwickelt worden. Das Medienpaket besteht aus einer DVD mit einem Begleitheft, das insbesondere über die Gefahren, die beim Online-Banking und Einkauf im Internet sowie sorglosem Nutzen von sozialen Netzwerken bestehen, informiert und Präventionsstipps gibt, wie man sich z. B. vor „Skimming“ und „Phishing“ und „Cybermobbing“ schützen kann. Darüber hinaus werden thematisch aufbereitete Printmedien (z. B. Faltblätter, Ausmalhefte usw.) auf dem Datenträger für den Ausdruck zur Verfügung gestellt. Das pädagogisch-didaktisch aufbereitete Begleitheft ist für Lehrkräfte zur Unterrichtsgestaltung erarbeitet worden und enthält themenbezogene Arbeitsblätter. Das komplette Medienpaket steht dem pädagogischen Fachpersonal über den Bildungsserver des Landesinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) im Bereich „emuTUBE“ online als Download zur Verfügung. Malheftserie „Super Tipps“ Entsprechend der großen Nachfrage ist inzwischen eine CD mit allen bisher erschienenen Malheften erstellt worden, welche die gesamte Spannbreite der polizeilichen Prävention und des Brandschutzes abbilden und Interessierten zur Verfügung stehen.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 9.3.1.4 Projekte der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord (PD ST Nord) „Eltern-Polizisten“ Prävention für Kinder und Jugendliche - Ihr könnt selbst etwas tun, damit euch nichts passiert! „Eltern-Polizisten“ ist ein Projekt zum Selbstschutz, zur Förderung von Zivilcourage und zur Senkung von Jugendkriminalität. Eltern oder Großeltern, welche im Polizeidienst tätig sind und einen Beitrag leisten möchten, ihre Kinder und deren Mitschüler für das Leben stark zu machen, treten zweimal im Schuljahr mit polizeilich präventiven Themen in den Klassen ihrer Kinder auf. Hierbei werden im Laufe der Jahre, möglichst beginnend mit dem ersten Schuljahr bis hin zur 10. oder sogar 12. Klassenstufe, ein breites Feld an Wissen zum Schutz vor Straftaten, zur Aufklärung und Kenntnis über Straftaten und über Möglichkeiten des Helfens Dritter vermittelt. Entsprechende Module werden erarbeitet und für die „Eltern - Polizisten“, in Form von Verlaufsplänen zur Unterrichtsgestaltung vorrätig gehalten. Bei einer durchgehenden Betreuung bis zum Schulende wird für die Schüler eine grundlegende Wandlung der Einstellung zu Gewalt und damit eine für die Schüler und das Umfeld positive Entwicklung erwartet. „Nein heißt Nein“ Schwerpunkt des Projekts ist das Thema „Sexueller Missbrauch von Kindern und Kindesmisshandlung“. Um Kinder im Vorfeld vor diesen traumatischen Übergriffen zu schützen, brauchen sie Ansprechpartnerinnen und -partner, ein stützendes Netz und Handlungsstrategien, mit denen sie sich selbst helfen können. Mit einem Selbstbehauptungstraining für Kinder im Grundschulalter will die Polizei einen Beitrag leisten, Kinder in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrer Selbstwirksamkeit nachhaltig zu stärken. Sie sollen Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten bekommen und diese ausbauen. Die Kinder lernen in modular aufgebauten wöchentlichen Kursen, ihre Gefühle wahrzunehmen, zu artikulieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, sowie Grenzen bei sich und bei anderen Menschen besser wahrzunehmen. Das Projekt richtet sich neben den Kindern auch an pädagogische Fachkräfte und Eltern. „Sicher im Netz“ Das Projekt soll Kinder, Jugendliche, Eltern und pädagogische Fachkräfte für die möglichen Gefahren bei der Nutzung von Internet, Smartphones und Computerspielen sensibilisieren. Dabei werden die Informationsbroschüren des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) „Sicher im Netz“, „Klicksmomente“ und der Spielfilm „Netzangriff“ verwendet. „Gemeinsam gegen Gewalt“ Die Projektgruppe „Gemeinsam gegen Gewalt“ beschäftigt sich mit den Themen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Stalking, Missbrauch und Vernachlässigung von Kindern sowie den Möglichkeiten des Opferschutzes. Von Gewalt Betroffene, deren Angehörige und Interessierte werden für das Erkennen der verschiedenen Gewaltformen sensibilisiert und über Hilfsangebote für Opfer von Gewalt und mögliche Maßnahmen der Gewaltprävention aufgeklärt. „Sport gegen Gewalt und Drogen“ Mit der Aktion sollen unter Beachtung regionaler Schwerpunkte Möglichkeiten der Vernetzung und Hinweise zur sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche gegeben werden. Stressabbau, das Aufzeigen gewaltfreier Konfliktlösungen, sportliche Aktivitäten als Ventil 223



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung gegen Gewalt und verschiedene Präventions- und Hilfsangebote bestimmen den Inhalt dieser Aktion. Das Präventionsprojekt, welches an Schulen im Landkreis Börde gemeinsam mit dem Kreissportbund, den Krankenkassen und anderen Partnern durchgeführt wurde, verfolgt daher das Ziel, Kindern und Jugendlichen eine Alternative zu Drogen und Gewalt aufzuzeigen. „ALSO“ - Alternatives, freizeitpädagogisches Antigewalt - Sofortprogramm Vorrangiges Ziel des „ALSO – Projektes“ ist es, vorwiegend jungen Menschen, die sich nicht in einem Sportverein fest binden wollen, eine Möglichkeit der aktiven sportlichen Freizeitbeschäftigung zu geben. Das Projekt unterbreitet streetwork-ergänzende, niederschwellige, offene bewegungsbezogene Angebote. Zu den erfolgreichen Schwerpunktangeboten gehören Mitternachtsturniere im Fußball bzw. „bunte Nächte“ mit verschiedenen Aktivitäten, Bolzplatz- und Calcettoturniere sowie Selbstbehauptungskurse. Darüber hinaus sollen mit stadtteilübergreifenden alternativen Sportmaßnahmen Tatgelegenheiten verringert und damit der Jugendkriminalität entgegengewirkt werden. „Buntes Licht auf braune Schatten“ Dabei handelt es sich um ein Präventionsprojekt des Polizeireviers Harz gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit. Es dient der intensiven Auseinandersetzung von Jugendlichen mit den Ursachen (rechter) Gewalt. Durch Interaktionsspiele, Workshops und anhand persönlicher Erfahrung bietet es die Möglichkeit, Diskriminierung, Rassismus und den Umgang mit negativen Gefühlen zu reflektieren, eigenes Verhalten zu bewerten und Verhaltensalternativen zu entwickeln. Ein positiver Nebeneffekt wird durch die authentische Vermittlung von Geschichtskenntnissen zum deutschen Nationalsozialismus erreicht. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich auf kreative, künstlerische, intellektuelle und emotionale Art mit den Themen Rechtsextremismus, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit auseinander. "Schritte gegen Tritte" Das Schulpräventionsprojekt vermittelt neben Erscheinungsformen des Rechtsextremismus auch Möglichkeiten eines gewaltfreien Umgangs miteinander. Durch das Aufzeigen von Gewaltursachen und Distanzmöglichkeiten gegen Gewalt aller Art soll das eigene Handeln der Schülerinnen und Schüler kritisch reflektiert werden. "Zivilcourage - wozu ist das wichtig?" Das Projekt zeigt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller Altersklassen Möglichkeiten für Hilfeleistungen auf, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben. Ziel dabei ist es, Konfliktsituationen möglichst früh zu erkennen und Handlungssicherheit für ein richtiges Zeugenverhalten zu erlangen. „Ich sage nein!!!“ Das Projekt will Kinder, Eltern und pädagogisches Fachkräfte für Erscheinungsformen des sexuellen Missbrauchs von Kindern sensibilisieren. Die Kinder sollen in ihren kindlichen Gefühlen und Wahrnehmungen bestärkt, zur Selbstbestimmung ermuntert und Hilfsangebote aufgezeigt werden. In einer Gesprächsrunde mit den Kindern wird die Arbeit der Polizei, insbesondere die Arbeit der Kriminalpolizei, geschildert. Dieses Projekt wird im sozialpädagogischen Bereich von der Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch „Miss–Mut“ in Stendal unterstützt.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung „Wehr dich!“ Seit vielen Jahren wird das Projekt in allen Schulformen, aber auch in Jugendeinrichtungen, überwiegend im Bereich der geschlechtsspezifischen Prävention (für Mädchen) angeboten. Es werden sowohl mögliche Gefahrensituationen insbesondere im häuslichen Gewaltbereich erörtert, als auch Verhaltensalternativen erprobt, die das Selbstwertgefühl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer steigern sollen. Den Probandinnen und Probanden werden Möglichkeiten aufgezeigt, in Gefahrensituationen nicht zum Opfer zu werden. Darüber hinaus werden ihnen professionelle Hilfsangebote vorgestellt. 9.3.1.5 Projekte der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd (PD ST Süd) „Sport gegen Drogen und Gewalt“ Mit der Aktion sollen unter Beachtung regionaler Schwerpunkte Möglichkeiten der Vernetzung und Hinweise zur sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche gegeben werden. Stressabbau, das Aufzeigen gewaltfreier Konfliktlösungen, sportliche Aktivitäten als Ventil gegen Gewalt und verschiedene Präventions- und Hilfsangebote bestimmen den Inhalt dieser Aktion. Das Präventionsprojekt, welches gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Basketballclub, der Mitteldeutschen Zeitung und der Staatsanwaltschaft Naumburg an Gymnasien im Landkreis Burgenlandkreis durchgeführt wurde, verfolgt daher das Ziel, Kindern und Jugendlichen eine Alternative zu Drogen und Gewalt aufzuzeigen. „Nein heißt Nein“ Vgl. analog unter PD ST Nord „Gewalt und Rechtsextremismus - NICHT MIT UNS“ Das Präventionsprojekt ist für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klassenstufe aller Bildungseinrichtungen, pädagogisches Personal und Eltern erarbeitet worden. Inhaltlich werden Straftatbestände und Handlungsstrategien im Zusammenhang mit den Phänomenen des Rechtsextremismus erläutert sowie Strategien zur Konfliktbewältigung bei Gewalt vorgestellt. Darüber hinaus stellen die Erzählungen von Zeitzeugen des 2. Weltkriegs sowie das Kennenlernen von verschiedenen Religionen zur Toleranzförderung (insbesondere Christentum, Judentum und Islam) einen wichtigen Baustein des Projektes dar. „Nicht mit mir! – Starke Kinder schützen sich!“ Das Projekt wird in Kooperation mit dem Ju-Jutsu-Verband im Burgenlandkreis zur Gewaltprävention an Grundschulen durchgeführt. Inhaltliche Schwerpunkte des Projektes sind die Erhöhung des Selbstvertrauens, Konfliktlösungsansätze/-möglichkeiten, Gewaltformen, Körpersprache/Kommunikation und einfache Selbstverteidigungstechniken. „Sicher mit dem Bus zur Schule! – Busbegleitung durch Schülerinnen und Schüler“ Schülerinnen und Schüler, die als Schulbusbegleiterinnen und -begleiter eingesetzt werden, sind Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler, die Busfahrerinnen und -fahrer, die Schulleitungen und Lehrerinnen und Lehrer bei auftretenden Problemen. Sie wirken dabei als Vorbild, erkennen frühzeitig Gefahrenpotentiale und greifen konfliktschlichtend ein. Wichtige Bestandteile der Ausbildung zur Schulbusbegleiterin bzw. -begleiter, die auch in Kooperation mit der Polizei durchgeführt wird, sind das Nachspielen und Auswerten von möglichen störenden Situationen im Bus, rechtliche Grundlagen und Maßnahmen der Ersten Hilfe.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 9.3.1.6 Projekte der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost (PD ST Ost) „Kinderkommissare" Ziel des Projektes ist es, Kindern altersangepasst und spielerisch Grundverhaltensregeln im Bereich der Kriminal- und Verkehrsprävention vermitteln. Kinder sollen schon sehr frühzeitig eine positive Grundhaltung zur Polizei entwickeln und altersgerecht Handlungsmöglichkeiten in Gefahrensituationen erlernen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Förderung von Empathie, Unrechtsbewusstsein, Selbstvertrauen und Verantwortungsbereitschaft. In das Projekt werden die Eltern und die pädagogischen Fachkräfte intensiv mit einbezogen. „Nein heißt Nein“ Vgl. analog unter PD ST Nord „Sicher im Netz“ Das Präventionsprojekt des Polizeireviers Wittenberg hat den Einfluss der neuen Medien auf die Wertvorstellungen und Verhaltensweisen insbesondere von Kindern und Jugendlichen zum Schwerpunkt. Diese sollen durch die Teilnahme am Projekt befähigt werden, kompetent, sachgerecht und umsichtig die neuen Medien zu nutzen, um Gefahren und möglichem Schaden vorzubeugen. „Zivilcourage - wozu ist das wichtig?“ Das Projekt zeigt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller Altersklassen Möglichkeiten für Hilfeleistungen auf, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben. Ziel dabei ist es, Konfliktsituationen möglichst früh zu erkennen und Handlungssicherheit für richtiges Zeugenverhalten zu erlangen. „Gewalt und Rechtsextremismus - NICHT MIT UNS“ Das Präventionsprojekt ist für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klassenstufe aller Bildungseinrichtungen, pädagogisches Personal und Eltern erarbeitet worden. Inhaltlich werden Straftatbestände und Handlungsstrategien im Zusammenhang mit den Phänomenen des Rechtsextremismus erläutert sowie Strategien zur Konfliktbewältigung bei Gewalt vorgestellt. Darüber hinaus stellen die Erzählungen von Zeitzeugen des 2. Weltkriegs sowie das Kennenlernen von verschiedenen Religionen zur Toleranzförderung (insbesondere Christentum, Judentum und Islam) einen wichtigen Baustein des Projektes dar. „Was wir denken – Jugendliche decken Alltagsrassismus auf“ Das Projekt des Multikulturellen Zentrum Dessau e. V. in Kooperation mit dem Anhaltischen Theater Dessau, dem Migrantenrat Dessau-Roßlau, dem Offenen Kanal Dessau und der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost soll Jugendliche für eine interkulturelle und demokratische Alltagskultur sensibilisieren sowie deren kritisches Denken, demokratisches Engagement, Eigenverantwortung und Medienkompetenz fördern. „HaLT“- Hart am Limit Es sind präventive Aktivitäten zur Eindämmung des Alkoholmissbrauchs von Kindern und Jugendlichen sowie zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Verantwortungsträgerinnen und -trägern der Landkreise und der Polizei mit der Zielrichtung der Verbesserung des Jugendschutzes initiiert worden. Unter anderem sind Informationsveranstaltungen und Projekttage an Schulen, insbesondere an Berufsschulen und Gymnasien, Informationsveranstaltungen für Eltern/Erziehungsberechtigte sowie Informationsveranstaltungen in Ju226



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung gendclubs und Sportvereinen durchgeführt worden. Inhaltlich steht die Aufklärung über die Gefahren von Sucht, deren Auswirkungen auf die Teilnahme am Straßenverkehr sowie bei der Begehung von jugendtypischen Straftaten im Mittelpunkt. „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ Im Rahmen dieses Projektes stellt die Polizei in Sekundarschulen, Gymnasien und Berufsbildenden Schulen die Auswirkungen eines Alkohol- und Drogenkonsums im Straßenverkehr und deren Folgen dar. 9.3.2 Präventionsprojekte im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung Das Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt fördert im Rahmen des Zuwendungsbereichs „Sonstige Beihilfen und Unterstützungen“ Präventionsprojekte gegen Kinder- und Jugenddelinquenz und Projekte zum Thema „Politisch motivierte Kriminalität – rechts (PMK-rechts)“. Die Förderung dieser Projektangebote freier Träger der Straffälligenhilfe erfolgt aus Landesmitteln und Fördermitteln der EU. Ziel der Förderung ist die soziale Integration straffällig gewordener oder von Straffälligkeit bedrohter Jugendlicher und Heranwachsender, um Straffälligkeit vorzubeugen oder erneute Straffälligkeit zu vermeiden. Schwerpunkte sind vor allem die Bekämpfung von Gewaltkriminalität einschließlich Fremdenfeindlichkeit und politischer Extremismus. Hierzu gehören ebenfalls Projekte, die gesellschaftliche Normen und Werte vermitteln oder erhalten. Zielgruppe sind straffällig gewordene oder von Straffälligkeit bedrohte Jugendliche und Heranwachsende. Eine wirkungsvolle Jugendkriminalprävention mit dem Ziel, Lebensperspektiven aufzuzeigen und den Jugendlichen die Grundlagen für eine bessere Bewältigung ihres Lebens zu vermitteln, um Straffälligkeit vorzubeugen oder erneute Straffälligkeit zu vermeiden, ist von besonderer Bedeutung und stellt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar. Sie muss gemeinsam von allen Verantwortlichen auf allen Ebenen geleistet werden und alle Lebensbereiche der Jugendlichen (Schule, Arbeitswelt, soziales Umfeld) einbeziehen. Die Arbeit der freien Träger und Verbände der Straffälligen- und Bewährungshilfe sieht die Schaffung von Integrationshilfen in Form von Beratungs- und Betreuungsangeboten mit handlungsorientierten Bestandteilen vor. Sie umfasst u. a. folgende Projektinhalte: -



Soziale Trainingskurse mit gewaltbereiten und gewalttätigen Jugendlichen, Gruppenarbeit unter Einbeziehung handlungs- und erlebnisorientierter Angebote (z. B. Besuch von Gedenkstätten), Intensivwochenenden, Projektunterricht, Informationsveranstaltungen, Gesprächskreise und Deeskalationstrainings.



Gegenwärtig werden für diese Projektangebote folgende Vereine gefördert:
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Tabelle 85 Geförderte Präventionsprojekte (MJ) gegen politisch motivierte Kriminalität Träger Rückenwind Schönebeck e. V. Jugendförderungszentrum Gardelegen e. V. Kreis-Kinder- und Jugendring Mansfelder Land e. V. Friedenskreis Halle e. V. Landesverband für Straffälligen- und Bewährungshilfe Sachsen-Anhalt e. V.



Projektbezeichnung Ringen um die Köpfe Handeln statt zu Warten Präventive Maßnahmen für gewaltbereite u. rechtsorientierte Jugendliche Couragierte Schule Projektentwicklung, -begleitung u. -beratung im Bereich Vermeidung von Jugendkriminalität und Kriminalprävention



Die Förderung von Präventionsprojekten ist einer der geplanten justiziellen Schwerpunkte für die kommende EU-Förderperiode 2014 – 2020. 9.4



Erfahrungen mit dem Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)



Der TOA für Jugendliche und Heranwachsende nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) wird in der Mehrzahl durch freie Träger durchgeführt, die im Landesprojekt TOA unter Leitung des Landesverbandes für Straffälligen- und Bewährungshilfe Sachsen-Anhalt e.V. zusammengeschlossen sind. Die Finanzierung erfolgt hier durch die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. In Landgerichtsbezirken, in denen Täter-Opfer-Ausgleich für Jugendliche und Heranwachsende durch die Jugendgerichtshilfe oder freie Träger nicht angeboten wird, kann dieser durch den Sozialen Dienst der Justiz wahrgenommen werden. Bei den in Sachsen-Anhalt im Täter-Opfer-Ausgleich tätigen freien Trägern handelt es sich um folgende Vereine: - Cornelius – Werk Diakonische Dienste gGmbH - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtverband Haldensleben e. V. - Verein für Straffälligen- und Gefährdetenhilfe für Anhalt e. V. Dessau-Roßlau - Jugendförderungszentrum Gardelegen e. V. - Verein „Hoffnung“ für Straffälligen- und Bewährungshilfe Halberstadt e. V. - Arbeiter-Samariter-Bund e. V. Regionalverband Halle / Bitterfeld - Verband für Straffälligenbetreuung und Bewährungshilfe e. V. Magdeburg - Internationaler Bund e. V. - Bildungszentrum Naumburg - Rückenwind Schönebeck e. V. Im Familienzentrum „Malzmühle“ - Sozialzentrum Bode e. V. - Jukon e. V. Staßfurt - Reso-Witt e. V. Wittenberg Durch den Landesverband für Straffälligen- und Bewährungshilfe Sachsen-Anhalt e. V. werden alle Ergebnisse aus den regionalen TOA – Schlichtungsstellen erfasst und ausgewertet. Das Fallzahlenaufkommen in TOA-Fällen nach Jugendstrafrecht hat sich seit 2007 wie folgt entwickelt:
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Tabelle 86 Jugend-TOA, 2007-2012 Jahr



Anzahl der Fälle



davon entfallen auf den Sozialem Dienst



2007



418



14



2008



374



11



2009



348



3



2010



346



8



2011



321



6



2012



348



9



9.5



Jugendstrafe/Jugendarrest



9.5.1 Jugendstrafvollzug Die Jugendanstalt des Landes Sachsen-Anhalt befindet sich im Landkreis MerseburgQuerfurt, nördlich der Gemeinde Raßnitz. In der Jugendanstalt Raßnitz werden die männlichen, zu einer Jugendstrafe verurteilten jugendlichen und heranwachsenden Gefangenen untergebracht. Seit dem 1. August 2008 wird auch Untersuchungshaft an jungen männlichen Gefangenen in der Jugendanstalt Raßnitz vollzogen. Die Jugendanstalt Raßnitz verfügt über eine Belegungsfähigkeit von 382 Haftplätzen, davon 20 Haftplätze für den offenen Vollzug. Am 1. Oktober 2013 waren 239 jugendliche Gefangene in der Jugendanstalt Raßnitz untergebracht, davon 12 Gefangene im offenen Vollzug. Im Dezember 2012 wurde die Sozialtherapeutische Abteilung der Jugendanstalt Raßnitz (JSothA) eröffnet, die sich mit besonderen therapeutischen Mitteln und sozialen Hilfen rückfallgefährdeten Sexual- und Gewaltstraftätern widmet. Oberstes Ziel der Behandlung dieser Klientel ist die Minimierung des Rückfallrisikos. In der JSothA findet deshalb eine gezielte Behandlung von Gewalt- und Sexualstraftätern auf der Grundlage spezieller Konzepte statt, die beständig den wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst werden. Die Methodik der individuellen Behandlung wird bestimmt durch das Störungsbild und dessen Ausprägung. Im Behandlungssetting werden einzel- wie auch gruppentherapeutische Maßnahmen eingesetzt. Die JSothA verfügt über 24 Haftplätze, die am 01.03.2015 mit 21 Gefangenen belegt waren.



Tabelle 87 Durchschnittsbelegung der Jugendanstalt Raßnitz, 2008-2012 Jahre Durchschnittliche Belegung im Jugendstrafvollzug*



2008



2009



2010



2011



2012



328



300



279



259



257



Die Unterbringung der Gefangenen in der Jugendanstalt Raßnitz erfolgt überwiegend im Wohngruppenvollzug, der ein behandlungsfreundliches Klima begünstigt. Die Gruppenstärke beträgt in den verschiedenen Abteilungen zwischen 10 und 20 Haftplätzen. Überdies sind für die jungen Gefangenen durch eine Vielzahl von Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie durch persönlichkeitsbezogene Behandlungsangebote gute Voraussetzungen gegeben, um Defizite der Entwicklung aufzuarbeiten und ihnen somit den Weg für ein straffreies Leben zu ebnen. In der Jugendanstalt Raßnitz werden schulische und berufliche Ausund Fortbildungsangebote sowie Freizeit-, Sport- und Behandlungsmaßnahmen vorgehalten. Von Anbeginn des Vollzuges sind Vollzugsgestaltung und -planung sowie individuelle als 229



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung auch die sozialkompetente Förderung des Gefangenen auf den Zeitpunkt des Übergangs vom Jugendvollzug in die Freiheit ausgerichtet. Das Jugendstrafvollzuggesetz LSA vom 07.12.2007 (GVBl. LSA S. 368) und die hierzu ergangenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften vom 07.12.2007 (JMBl. LSA S. 338) entsprechen den einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien internationaler Organisationen zum Vollzug der Jugendstrafe. Die gesetzlichen Anforderungen werden in der Jugendanstalt Raßnitz vollständig umgesetzt. Als Beispiele können genannt werden: -



Die gesetzliche Forderung der Einzelunterbringung (§ 25 JStVollzG LSA) kann in der Jugendanstalt Raßnitz ohne weiteres gewährleistet werden. Die umfangreichen Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen werden den gesetzlichen Anforderungen des JStVollzG LSA gerecht. Die gesetzlichen Forderungen des Jugendstrafvollzugsgesetz (§ 54 JStVollzG LSA) zu den Besuchszeiten der Gefangenen werden umgesetzt.



Gemäß Verwaltungsvereinbarung zum gemeinsamen Frauenvollzug der Länder SachsenAnhalt und Brandenburg vom 28. September 2012 sind weibliche Gefangene – einschließlich junge weiblich Gefangene - mit einer Haftdauer ab zwei Monaten in der Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben einzuweisen. Der Vollzug an weiblichen Gefangenen - einschließlich der jungen weiblichen Gefangenen - mit einer Haftdauer bis zwei Monate wird in die JVA Halle, Abteilung für Frauen, vollstreckt. Vordem war für die Unterbringung weiblicher Gefangener aus Sachsen-Anhalt, gemäß der Vereinbarung zwischen dem Land Sachsen-Anhalt sowie den Freistaaten Sachsen und Thüringen vom 20. November 2008, die Justizvollzugsanstalt Chemnitz zuständig. 9.5.2 Jugendarrestvollzug Jugendarrest ist neben der Verwarnung und der Erteilung von Auflagen oder Weisungen das Zuchtmittel, welches das Jugendgerichtsgesetz (JGG) zulässt. Dabei kann Freizeitarrest, Kurzarrest, Dauerarrest sowie aufgrund bundesgesetzlicher Regelung der sogenannte Warnschussarrest verhängt werden (§ 16a JGG). Jugendarrest ist keine Strafe, sondern eine grundsätzlich erzieherisch auszugestaltende Maßnahme. Ziel des Jugendarrestes ist eine möglichst nachhaltige erzieherische Wirkung, welche mit einer Einstellungsänderung der Arrestierten bzw. des Arrestanten zu vorher gezeigtem Verhalten einhergeht. Die Jugendarrestanstalt (JAA) in Halle grenzt unmittelbar an die Justizvollzugsanstalt Halle Hauptanstalt (früher: JVA Halle I). Die JAA verfügt derzeit über 22 Haftplätze in 17 Arresträumen. Am 01.03.2015 waren dort 17 Arrestanten untergebracht.



Tabelle 88 Belegung im Jugendarrestvollzug, 2008-2012 Jugendarrestvollzug Durchschnittliche Belegung der Arrestanten gesamt: davon männlich weiblich



2008



2009



2010



2011



2012



20,00



17,7



17,3



13,4



13,9



17,1 2,9



15,4 2,3



14,7 2,5



11,3 2,1



11,7 2,2



In Folge der Föderalismusreform ist die Gesetzgebungskompetenz zum Jugendarrest an die Länder gegangen. Ein Landesgesetz für den Vollzug des Jugendarrestes gibt es in SachsenAnhalt nicht. Grundlage für den Vollzug des Jugendarrestes sind daher bis zum möglichen 230



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Erlass eines Landesgesetzes weiterhin das JGG, die Jugendarrestvollzugsordnung (JAVollzO) sowie die Jugendarrestgeschäftsordnung (JAGO) in der jeweils aktuellen Fassung. 9.6



Weiterentwicklung des Jugendgerichtsgesetzes



Durch das Gesetz zur Erweiterung der jugendgerichtlichen Handlungsmöglichkeiten (BT – Drucksache 17/9389) vom 04.09.2012, verkündet am 07.09.2012, ist das jugendgerichtliche Sanktionsinstrumentarium erweitert worden. Durch Einführung des § 16 a JGG (in Kraft getreten am 07.03.2013) ist die Möglichkeit eröffnet worden, neben der Verhängung von Jugendstrafe zur Bewährung Jugendarrest zu verhängen (sog. Warnschussarrest). In Fällen besonders schwerer Mordverbrechen von Heranwachsenden ist durch Anfügung an § 105 Absatz 3 JGG das Höchstmaß der Jugendstrafe auf 15 Jahre angehoben worden (in Kraft getreten am 07.09.2012). Aufgrund der im Jugendstrafrecht bestehenden Möglichkeit, über die Aussetzung einer verhängten Jugendstrafe erst nachträglich durch Beschluss zu entscheiden (§ 57 Absatz 1 JGG), hat die jugendgerichtliche Praxis das Institut der sogenannten Vorbewährung geschaffen, das allerdings sehr unterschiedlich genutzt wurde. Vor allem wegen der damit verbundenen grundrechtsrelevanten Belastungen wurde von Kritikern das Fehlen einer gesetzlichen Regelung und rechtsstaatlicher Begrenzung moniert. Durch Einfügung der neuen §§ 61 bis 61 b JGG wurde diese Gesetzeslücke geschlossen (in Kraft getreten am 07.03.2013). 10.



Förderung des bürgerschaftlichen Engagements



Jugendarbeit ist schon immer ohne ehrenamtliches Engagement undenkbar gewesen. Stets ist die Kinder- und Jugendarbeit nach dem Sport das größte Engagementfeld für Menschen jüngeren und mittleren Alters. Das Engagement junger Menschen ist besonders wichtig, weil sich das Engagementverhalten in der Jugend prägt. Menschen, die schon früh den Wert von Partizipation und Eigeninitiative schätzen lernen, sind ein ganzes Leben zu freiwilligem Handeln im Interesse der Gemeinschaft bereit. Daher hat sich die Landesregierung auch u.a. mit einem „Dialogforum zum Jugendengagement“ an die jungen Menschen gewandt und dort Rahmenbedingungen für ein gelingendes und nachhaltig wirksames Engagement diskutiert und in seiner Umsetzung unterstützt. Ehrenamtliches Engagement verdient Anerkennung. Ein offizielles Zertifikat, für das die Landesregierung Anleitungen und Formulare zusammengestellt hat, kann die ehrenamtliche Tätigkeit dokumentieren und als Nachweis der im Ehrenamt erworbenen Erfahrungen und Kenntnisse dienen. Diese sind bei einem Einstieg in das Berufsleben insbesondere Jugendlichen hilfreich. Die Landesregierung fördert eine „Infrastruktur des Helfens“ durch Zuwendungen von jährlich über 150.000 Euro vor allem an die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (lagfa). Des weiteren sind eine Vielzahl von regionalen Freiwilligenagenturen im Berichtszeitraum entstanden. Mit ehrenamtlichem Einsatz können engagierte Männer und Frauen in der neuen Funktion eines sog. „Familienpaten“ einen wertvollen Beitrag zur Stützung von Familien in schwierigen Situationen und Verhältnissen leisten (S.o. II Teil B 6.1.3). Seit Jahren hat sich der Jugendmanagementwettbewerb „freistil“ etabliert, bei dem sowohl Gruppen als auch Einzelpersonen, die sich in den Bereichen Soziales, Ökologie, Sport 231



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung und Kultur engagieren, mitmachen können. Im Jahr 2012 lagen fast 100 Bewerbungen vor, die sich um attraktive Preise beworben haben. Mit der Dokumentation entsteht jedes Jahr erneut ein interessantes Nachschlagewerk für innovative Engagementprojekte. (Vgl. Teil 2 I 3.2.4.1 und II 5 sowie Teil 3 II 2.1.4)
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung



Teil 4. 1.



Schwerpunkte der Kinder- und Jugendpolitik der Landesregierung für die nächsten Jahre



Schwerpunkt: Kinder- und familienfreundliches Sachsen-Anhalt



Zielstellungen der Landespolitik im Bereich der Familienpolitik weist der Demografiebericht der Landesregierung aus, welcher dem Landtag im Frühjahr 2013 vorgelegt wurde. Der demografische Wandel rückt das Kinder- und Jugendalter und die Familienpolitik stärker in den Fokus und bringt neue Herausforderungen mit sich. Es sind nicht nur die Infrastrukturen, sondern auch die Rahmenbedingungen, die für das Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen und deren Familien sowie für den Zusammenhalt der Generationen bedeutsam sind, diesem Wandel anzupassen. In Sachsen-Anhalt bringt das neue Kinderförderungsgesetz mit dem erweiterten Rechtsanspruch, der finanziellen Entlastung bei den Elternbeiträgen und dem verbesserten Personalschlüssel Vorteile sowohl für Kinder und Eltern als auch für Erzieherinnen und Erzieher. Mit dem fortgeschriebenen Bildungsprogramm bildung.elementar. ist der Dialog darüber, was Kindertageseinrichtungen zu guten Bildungsorten macht, intensiviert worden. Die Fortsetzung dieses Dialoges und die Implementierung des Bildungsprogrammes werden ein Schwerpunkt der Arbeit in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode sein. Familien benötigen aber nicht nur Unterstützung durch die bundesweit herausragende Tagesbetreuung ihrer Kinder in Sachsen-Anhalt. Demografischer Wandel, vervielfältigte Lebensformen und erhöhte Bildungserwartungen setzen Familien in dem Bemühen unter Druck, den Bedürfnissen ihrer Kinder gerecht zu werden. Die Stärkung elterlicher Erziehungskompetenzen muss daher ein zentrales Thema der Familienpolitik sein. Die Unterstützung von Eltern bei der Orientierung in einer kinderärmer werdenden Gesellschaft sollte in Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungskompetenz dabei ebenso thematisiert werden wie auch der Druck, „die Erziehung entlang schul- und arbeitsmarktkonformer Erwartungen „richtig“ machen zu müssen“86. Bildung beinhaltet mehr als schulische Bildung. Es geht „in einem sehr breiten Sinn um die Befähigung von Kindern zu einem selbstbestimmten und selbständigen Leben und zur Entwicklung von Lebensführungskompetenzen. Kindheit ist auch ein zweckfreier Raum, der Spiel und „sinnlose“ Frei-Zeit zulässt. Nur wenn Kinder als Akteure mit Subjektstatus anerkannt werden, ist es möglich, dass ihre Rechte gewahrt werden und sie sich zu eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln.87 Angebote zur Stärkung der Erziehungskompetenz müssen zudem insbesondere auch solche Eltern erreichen, die aus beruflichen, familiären oder sprachlich-kulturellen Gründen bislang Angebote der Familienbildung oder eine Mitwirkung in den Bildungsinstitutionen nicht in Anspruch nehmen konnten. Angebote der Familienbildung und -beratung müssen zeitlich, räumlich und methodisch noch stärker an den Bedürfnissen von Familie orientiert sein. Familie und Eltern benötigen zudem nicht nur in der frühen Familienphase Unterstützung. Angesichts der Bedeutung, die Familie auch für Jugendliche hat, sind geeignete Unterstützungsangebote für die Gestaltung eines positiven Entwicklungsrahmens auch in der späteren Familienphase vorzuhalten. 86 87



Jurczyk, Klinkhardt a.a.O., Seite 32 Jurczyk, Klinkhardt a.a.O., Seite 32
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Jugendspezifische Themen wie Pubertät, Ablösung vom Elternhaus, Berufswahl und Begleitung des Übergangs Schule-Beruf müssen Gegenstand der Angebote nicht nur von Familienzentren, sondern auch von Schulen und Schulsozialarbeit sowie Jugendarbeit werden. 2.



Schwerpunkt: Eigenständige Jugendpolitik



Zum demografischen Wandel ist anzumerken, dass hier die Rolle und Bedeutung der „jungen“ bzw. „nachwachsenden“ Generation besonders hervorzuheben ist. Das ist wichtig, weil sie die „Lasten“ einer alternden Gesellschaft zu tragen hat. Man muss ihr die Möglichkeit verschaffen, die damit verbundenen Probleme zu erkennen und Strategien zu deren Bewältigung zu entwickeln. Der demografische Wandel lässt sich nur erfolgreich gestalten, wenn es gelingt, die „junge“ Generation frühzeitig aktiv zu beteiligen. Schon heute wirken auch Kinder und Jugendliche aktiv in kommunalen Initiativen und Bündnissen mit, engagieren sich zahlreiche junge Menschen bürgerschaftlich. Ihre Gedanken und Ideen sollte man ernst nehmen. Beispielsweise wird sich das Planen und kindgerechte Gestalten von Spielplätzen ohne frühzeitige und ernsthafte Beteiligung der künftig Nutzenden kaum erfolgreich bewerkstelligen lassen. Ihre Beteiligung hilft, Fehlinvestitionen zu vermeiden. Für die Stadt- und Gemeindeplanung kann nichts anderes gelten. Wenn man Gemeinden oder Stadtteile nur als Altersruhesitz plant, entwickelt und baut, in denen man Kinderlachen als störend empfindet, leistet man einer Ghettobildung Vorschub. Notwendig ist ein gutes Verhältnis der Generationen zueinander, das altersgerechte Interessen angemessen und ausgewogen berücksichtigt. Die demografische Entwicklung zwingt zum Handeln, zum verstärkten Moderieren und Koordinieren. Denn es wird nicht leichter, den notwendigen Interessenausgleich zwischen den Generationen herzustellen, wenn man bedenkt, dass sich die „junge Generation“ zunehmend in einer Minderheitenposition befindet. Der Anteil der jungen Menschen an der Gesamtbevölkerung in Sachsen-Anhalt ist rückläufig und beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich nur noch 17,4 % 88. Demgegenüber steigt der Anteil der Personen, die älter als 65 sind, auf über 31 % 89. Aber der demografische Wandel ist für die junge Generation auch eine Chance. Der Arbeitskräftebedarf kann bei sinkenden Schulabgangszahlen die Chancen auf einen weiteren Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit und damit auf ein selbstbestimmtes Leben durch Erwerbstätigkeit steigern. Wenn sich die wirtschaftlichen Grundlagen bessern, dürfte es den jungen Menschen künftig leichter fallen, Familien zu gründen und sich für ein Leben mit Kindern zu entscheiden. Das könnte dann den sich abzeichnenden demografischen Problemen entgegenwirken. Unter den sozialpolitischen Aktivitäten des Landes, mit denen es der demografischen Entwicklung begegnen will, sind diejenigen im Bereich der frühkindlichen Förderung und Betreuung hervorzuheben. Das Land ermöglicht Müttern und Vätern wie in kaum einem anderen Bundesland, Erwerbstätigkeit und Familie miteinander zu vereinbaren.



88



89



STALA S.-A., Bevölkerungsfortschreibung auf Basis 3.10.1990-2011, 5. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung ab 2012 Vgl. http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/bevoelkerung/prognose/index.html
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 13. Dezember 2012 auf seiner 36. Sitzung die Landesregierung beauftragt, ein jugendpolitisches Programm zu erarbeiten, welches den konzeptionellen Rahmen für eine eigenständige, ressortübergreifende und schlüssige Jugendpolitik bietet. Die Priorisierung der Handlungsfelder im Programm soll im Dialog mit der Jugend und den Verbänden vorgenommen werden (LT-Drs. 6/1704). Das federführend zuständige Ministerium für Arbeit und Soziales wird in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendring des Landes, mit den Verbänden und insbesondere im Dialog mit nicht verbandlich organisierten Jugendlichen wichtige „Bausteine“ für das jugendpolitische Programm erarbeiten und ein mit allen Teilen der Landesregierung abgestimmtes jugendpolitisches Programm dem Landtag vorlegen. Bei der Programmentwicklung soll insbesondere auch darauf hingewirkt werden, dass die einzelnen Handlungsfelder dem gesetzlichen Auftrag und den Aufgaben des Landes folgen. Zudem sollen die Strategien zukunftsweisend und nachhaltig, die Ziele erreichbar und die Aufgaben bedarfsgerecht sein. Die demografische Entwicklung und die finanzielle Leistungskraft des Landes sind zu berücksichtigen. Mit Blick auf die im Zuge der Programmentwicklung entstehenden Ergebnisse der Dialoge mit der Jugend erwartet das Ministerium für Arbeit und Soziales insbesondere Aussagen zu Bedarfen und Inhalten von Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung und der Ausund Fortbildung von ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, besonders auch unter dem Aspekt "Inklusion". Um den am Dialog beteiligten Jugendlichen und Verbänden nicht vorzugreifen und deren Engagement Wert zu schätzen, wird in diesem Bericht auf eine weitergehende Schwerpunktsetzung der künftigen Kinder- und Jugendpolitik verzichtet. 3. Schwerpunkt: Fortsetzung des ESF-Programms „Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Senkung des vorzeitigen Schulabbruchs“ Die Finanzierung der kontinuierlichen Fortsetzung der Schulsozialarbeit über 2014 hinaus ist gesichert. Die Umschichtung der benötigten ESF- Mittel für das Schuljahr 2014/15 ist durch die Strategische Clearingstelle und den Begleitausschuss bestätigt worden und mit dem nächstfolgenden Finanzplanänderungsantrag bei der Europäischen Kommission (EU-KOM) zur Zustimmung eingereicht. Die zur lückenlosen Fortsetzung der Schulsozialarbeit notwendigen Ko- Finanzierungsmittel des Landes stehen zur Verfügung.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung



Anhang: Ergänzende Datensammlung zu den Berichtsteilen Anhang 1 außerschulische Jugendarbeit



Tabelle 89 Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung (Tabellarische Darstellung), 2007-2012 2007 2008 2009



2010 2011



2012



Gesamtüberblick Teilnehmende Gesamtzahl Geschlecht Alter



Herkunft



Maßnahmen



14.714



13.793



11.145



männlich



7.249 (49 %)



6.824 (50 %)



5.185 (46,5 %)



weiblich



7.465 (51 %)



6.946 (50 %



5.960 (53,5 %)



unter 14 J.



1.361 (10 %



2.145 (19,2 %)



14 - 17 J.



3.385 (25 %)



2.896 (26 %)



18 - 26 J.



5.809 (42 %)



3.489 (31,3 %)



ab 27 J.



3.241 (23 %)



2.615 (23,5 %)



MD, Halle, DessauRosslau



4.676 (32 %)



4.715 (34 %)



4.287 (38,5 %)



and. Stadt



5.786 (39 %)



4.874 (36 %)



3.984 (35,7 %)



Dorf



4.252 (29 %)



4.182 (30 %)



2.874 (25,8 %)



810



Gesamtzahl Art



Teilnehmende nach Maßnahmeart



760



603



Maßnahme der außerschul. Jugendbildung



439 (58 %)



350 (58 %)



Maßnahme der Grundausbildung JuLeiCa



115 (15 %)



55 (9,2 %)



Maßnahme der Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche



206 (27 %)



198 (32,8 %)



Maßnahme der außerschul. Jugendbildung



8.244 (60 %)



7.057 (63,3 %)



Maßnahme der Grundausbildung JuLeiCa



2.227 (16 %)



835 (7,5 %)



Maßnahme der Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche Dauer der Maßnahme



Orte der Maßnahme



3.322 (24 %)



3.253 (29,2 %)



eintägig



235 (29 %)



222 (29 %)



183 (30,3 %)



2-3-tägig



447 (55 %)



400 (53 %)



287 (47,6 %)



4-mehr-tägig



128 (16 %)



138 (18 %)



133 (22,1 %)



außerhalb von Jugendbildungsstätten



532 (66 %)



505 (67 %)



449 (74,,5 %)



in Jugendbildungsstätten



278 (34 %)



255 (33 %)



154 (25,5 %)



213



221



132 (85,7 %)



davon trägereigene davon andere Maßnahmen nach durch- vom Land geförderte Ref. führenden ReferentInnen andere Referenten geschlechtsspezifische Maßnahmen



Gesamtzahl



65



34



22 (14,3 %)



462 (57 %)



421 (55 %)



367 (60,9 %)



348 (43 %)



339 (45 %)



236 (39,1 %) 72



nur für Mädchen



12 (16,7 %)



nur für Jungen



6 (8,3 %)



für Jungen u. Mädchen



54 (75 %)
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Noch Tab.89 2007 2008



2009



2010 2011



2012



nur Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung Teilnehmende



Gesamtzahl Geschlecht Alter



Herkunft



8.468



8.244



7.057



männlich



4.418 (52 %)



4.069 (49 %)



3.391 (48,1 %)



weiblich



4.050 (48 %)



4.152 (51 %)



3.666 (51,9 %)



659 (8 %)



1.287 (16 %)



2.093 (29,7 %)



14 - 17 J.



2.526 (30 %)



2.766 (34 %)



2.194 (31,1 %)



18 - 26 J.



4.403 (52 %)



3.393 (41 %)



1.979 (28 %)



unter 14 J.



ab 27 J. MD, Halle, DessauRosslau



880 (10 %)



774 (9 %)



791 (11,2 %)



2.869 (34 %)



2.864 (35 %)



2.828 (40,1 %)



andere Stadt



3.372 (40 %)



2.745 (33 %)



2.380 (33,7 %)



2.635 (32 %)



1.849 (26,2 %)



Dorf Maßnahmen



Gesamtzahl Inhalte



465



439



350



allgemein



10 %



54 (12 %)



46 (13,1 %)



politisch



31 %



123 (29 %)



80 (22,9 %)



sozial



15 %



81 (18 %)



70 (20 %)



7%



31 (7 %)



12 (3,4 %)



gesundheitlich kulturell



Dauer der Maßnahme Orte der Maßnahme



Maßnahmen nach durchführenden ReferentInnen



15 %



51 (12 %)



49 (14 %)



naturkundlich



7%



26 (6 %)



31 (9,1 %)



technisch



1%



15 (3 %)



3 (0,9 %)



sportlich



4%



28 (6 %)



35 (10 %)



weltanschaulich



3%



20 (5 %)



13 (3,7 %)



arbeitsweltbezogen



7%



20 (5 %)



10 (2,9 %)



eintägig



121 (26 %)



137 (31 %)



108 (30,9 %)



2-3-tägig



245 (53 %)



209 (48 %)



147 (42 %)



4-5-tägig



99 (21 %)



93 (21 %)



95 (27,1 %)



348 (75 %)



337 (77 %)



289 (82,6 %)



117 (25 %)



102 (23 %)



61 (17,4 %)



davon trägereigene



79



81



48 (78,7 %)



davon andere vom Land geförderte ReferentInnen



38



21



13 (21,3 %)



261 (56 %)



246 (57 %)



206 (58,9 %)



andere Referenten



204 (44 %)



183 (43 %)



144 (41,1 %)



außerhalb von Jugendbildungsstätten in Jugendbildungsstätten
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Noch Tab. 89 Jahr



2007 2008 2009



2010 2011



2012



nur Grundausbildung JuLeiCa Teilnehmende Gesamtzahl Geschlecht Alter



Herkunft



Maßnahmen



Gesamtzahl Dauer der Maßnahme Orte der Maßnahme



1.657



2.227



835



männlich



797 (48 %)



1.079 (48 %)



364 (43,6 %)



weiblich



860 (52 %)



1.148 (52 %)



471 (56,4 %)



18 (1 %)



36 (2 %)



25 (3 %) 320 (38,3 %)



unter 14 J. 14 - 17 J.



509 (31 %)



311 (14 %)



18 - 26 J.



784 (47 %)



1.099 (49 %)



267 (32 %)



ab 27 J.



346 (21 %)



781 (35 %)



223 (26,7 %)



MD, Halle, Dessau-Rosslau



404 (24 %)



624 (28 %)



316 (37,8 %)



andere Stadt



586 (35 %)



847 (38 %)



278 (33,3 %)



Dorf



667 (41 %)



756 (34 %)



241 (28,9 %)



95



115



55



3 (3 %)



15 (13 %)



2-3-tägig



68 (72 %)



69 (60 %)



33 (77,7 %)



4-5-tägig



24 (25%)



31 (27%)



22 (22,3%)



außerhalb von Jugendbildungsstätten



38 (40 %)



46 (40 %)



21 (38,2 %)



in Jugendbildungsstätten



57 (60 %)



69 (60 %)



34 (61,8 %)



53



67



31 (91,2 %)



4



2



3 (8,8 %)



61 (64 %)



66 (57 %)



47 (85,5 %)



34 (36 %)



49 (43 %)



8 (14,5 %)



eintägig



davon trägereigene Maßnahmen nach durchführenden ReferentInnen



davon andere vom Land geförderte ReferentInnen



andere Referenten nur Aus- und Fortbildung Ehrenamtlicher Teilnehmende Gesamtzahl Geschlecht Alter



Herkunft



Maßnahmen



Gesamtzahl Dauer der Maßnahme Orte der Maßnahme



Maßnahmen nach durchführenden ReferentInnen



4.589



3.322



3.253



männlich



2.034 (44 %)



1.676 (50 %)



1.491 (45,8 %)



weiblich



2.555 (56 %)



1.646 (50 %)



1.762 (54,2 %)



64 (1 %)



38 (1 %)



27 (0,8 %)



14 - 17 J.



478 (10 %)



281 (8 %)



403 (12,4 %)



18 - 26 J.



1.863 (41 %)



1.317 (40 %)



1.220 (37,5 %)



ab 27 J.



2.184 (48 %)



1.686 (51 %)



1.603 (49,3 %)



MD, Halle, Dessau-Rosslau



1.403 (31 %)



1.230 (37 %)



1.143 (35,1 %)



Andere Stadt



1.828 (39 %)



1.294 (39 %)



1.324 (40,7 %)



Dorf



1.358 (30 %)



798 (24 %)



786 (24,2 %)



unter 14 J.



250



206



198



eintägig



111 (44 %)



70 (34 %)



75 (37,9 %)



2-3-tägig



134 (54 %)



122 (59 %)



107 (54 %)



4-5-tägig



5 (2 %)



14 (7 %)



16 (8,1 %)



außerhalb von Jugendbildungsstätten



146 (59 %)



122 (60 %)



139 (70,2 %)



in Jugendbildungsstätten



104 (41 %)



84 (40 %)



59 (29,8 %)



davon trägereigene



81



73



53 (89,8 %)



davon andere



23



11



6 (10,2 %)



vom Land geförderte ReferentInnen



140 (56 %)



108 (51 %)



110 (55,6 %)



andere Referenten



110 (44 %)



102 (49 %)



88 (44,4 %)
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Maßnahmen außerschulische Jugendbildung 2010 und 2011 – grafische Darstellung Abbildung 47



Durchgeführte Maßnahmen in der landesweit ausgerichteten Jugendarbeit, 2010



Abbildung 48



Durchgeführte Maßnahmen in der landesweit ausgerichteten Jugendarbeit, 2011
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 49



Bereichsförderung der landesweit tätigen freien Träger der Jugendhilfe, 2010



Abbildung 50



Bereichsförderung der landesweit tätigen freien Träger der Jugendhilfe, 2011
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 51



Dauer der Maßnahmen der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung, 2010



Abbildung 52



Dauer der Maßnahmen der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung, 2011
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 53



Orte der Maßnahmen der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung, 2010



Abbildung 54



Orte der Maßnahmen der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung, 2011
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 55



Geschlecht der Teilnehmenden, 2010



Abbildung 56



Geschlecht der Teilnehmenden, 2011
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 57



Alter der Teilnehmenden, 2010



Abbildung 58



Alter der Teilnehmenden, 2011
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Anhang 2: Kinderschutzfachkräfte im Kindertagesstättenbereich



Tabelle 90 Kinderschutzfachkräfte nach § 8a SGB VIII im Kindertagesstättenbereich, 2007-2013 Gebietskörperschaften



2007 - 2009



Harz



2010



2011



2012



2013 i.A.



107



20



20



Burgenlandkreis



33



21



18



Wittenberg



58



0



20



78



Börde



32



17



15



64



Anhalt Bitterfeld



36



20



22



78



Saalekreis



36



41



0



77



Stendal



59



20



79



Dessau



18



Gesamt



20



185



20



92



19



18



31



0



46



Jerichower Land



21



20



41



Mansfeld-Südh.



62



35



0



16



31



Salzlandkreis



78



20



98



Stadt Salzwedel



18



0



18



348



224



Magdeburg



15



Halle



15



Gesamt



391



15



52



18



33



58



115



1054



Tabelle 91 Kinderschutzfachkräfte nach § 8a SGB VIII im ASD, 2007-2013 2012 LK



2007 - 2009



2010



2011



2013 i. A.



Gesamt



Harz



18



20



0



38



Burgenlandkreis



16



16



16



48



Wittenberg



0



0



19



Börde



2



0



0



2



Saalekreis



20



22



0



42



Stendal



15



8



0



23



Dessau



13



1



18



32



Salzwedel



5



Magdeburg



17



Zentralkurs MD



53



Zentralkurs MD Gesamt



22



15



15 0 18



109



245



20 39



15 154



34



71 15



53



48



364



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Anhang 3 Gesundheit und Versorgung junger Menschen Abbildung 59



Altersabhängige Entwicklung des dmf-t- und DMF-T-Wertes von Jungen und Mädchen, 2007/2008 und 2011/2012



Abb. 3: Altersabhängige Entwicklung des dmf-t- und DMF-T-Wertes von Mädchen/ Jungen, Sachsen-Anhalt, Schuljahre 2007/2008 - 2011/2012 (kumuliert) 4,50



Mittlerer dmf-t- bzw. DMF-T-Wert



4,00



dmf-t Jungen



DMF-T Jungen



dmf-t Mädchen



DMF-T Mädchen



3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 N (J) = N (J) = N (J) = N (J) = N (J) = N (J) = N (J) = N (J) = N (J) = N (J) = N (J) = N (J) = N (J) = N (J) = N (J) = N (J) = N (J) = N (J) = 7.389



21.982 26.263 26.515 27.293 30.983 34.803 34.575 34.287 32.341 30.340 22.650 8.547



6.490



5.958



3.334



1.513



724



N (M) = N (M) = N (M) = N (M) = N (M) = N (M) = N (M) = N (M) = N (M) = N (M) = N (M) = N (M) = N (M) = N (M) = N (M) = N (M) = N (M) = N (M) = 7.174 1



21.166 24.975 25.158 25.425 29.261 32.647 32.433 32.290 30.511 28.063 19.954 6.392 2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



5.378



5.032



2.667



1.080



436



14



15



16



17



18



Alter in Jahren (untersuchte Mädchen/ Jungen je Altersstufe) Datenquelle/ Copyright:Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt: Daten der zahnärztlichen Untersuchungen der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Abbildung 60



Zahngesundheit von 12-Jährigen im Zeitvergleich Abb. 4: Zahngesundheit von 12-Jährigen in weiterführenden Regelschulen*, Sachsen-Anhalt nach Geschlecht im Zeitvergleich/ Deutschland 2009 80%



2,50



Sachsen-Anhalt DMF-T Mädchen Sachsen-Anhalt DMF-T Jungen Deutschland 2009 DMF-T



70,3%



Sachsen-Anhalt % naturgesunde Gebisse Mädchen



mittlerer DMF-T-Wert**



2,00



70%



Sachsen-Anhalt % naturgesunde Gebisse Jungen



66,4%



65,6%



Deutschland 2009 % naturgesunde Gebisse



63,5% 61,1%



60,8% 1,50



67,6%



66,1%



63,5%



60%



60,8%



58,4%



** DMF-T = mittlere Anzahl kariöser (D), extrahierter (M) und gefüllter (F) Zähne im



1,06 0,97



0,90



1,00



50%



0,81



0,95



0,74



0,84 0,72



0,81



0,78



0,66



0,50 N (J) =



N (J) =



N (J) =



N (J) =



40%



N (J) =



3.102



3.871



3.715



3.935



4.676



N (M) =



N (M) =



N (M) =



N (M) =



N (M) =



2.960



3.492



3.497



3.701



4.169



2007/2008



2008/2009



2009/2010



2010/2011



2011/2012



Datenquelle/ Copyright:Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt: Daten der zahnärztlichen Untersuchungen der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter



DMF-T bei 12- und 15-Jährigen, 2007/2008 – 2011/2012



Abbildung 61



Abb. 6: DMF-T bei 12- und 15-Jährigen in Abhängigkeit vom Versiegelungsstatus*, Sachsen-Anhalt, Schuljahre 2007/2008 - 2011/2012 (kumuliert)



4,35



5,00 ohne Versiegelung



4,50



mit Versiegelung



3,39



3,50



* mindestens 1 versiegelter bleibender Backenzahn



1,65



0,50



0,77



0,40



1,50



0,93



1,17



2,00



1,82



2,19 1,65
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Förderschule
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Sekundarschule
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12-Jährige
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Datenquelle/ Copyright:Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt: Daten der zahnärztlichen Untersuchungen der Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter
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Anteil der untersuchten Kinder mit naturgesundem Gebiss



* Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und sonst. weiterf. Schulen
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Literatur zum Berichtsteil 2 (Zur Lage junger Menschen in Sachsen-Anhalt) Bundesministerium des Innern (BMI) (2013): Migration und Integration. Optionspflicht. Im Netz unter: http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/MigrationIntegration/Optionspflicht/optionspflicht_node.html (zuletzt abgerufen am 5.12.2013). Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2013): Der 14. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinderund Jugendhilfe in Deutschland. Deutscher Bundestag, Drucksache 17/12200. Im Internet verfügbar unter http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/122/1712200.pdf (zuletzt abgerufen am 26.04.2013). DGB-Bundesvorstand Abteilung Bildungspolitik und Bildungsarbeit (Hrsg.) (2012): In der Warteschleife – Die Probleme von fast 300 000 Jugendlichen beim Übergang von der Schule in die Ausbildung. DGB-Expertise zur Struktur und Entwicklung des Übergangsbereichs von Matthias Anbuhl. Berlin. Gängler, Hans / Weinhold, Katharina / Markert, Thomas (2013): Miteinander – Nebeneinander – Durcheinander? Der Hort im Sog der Ganztagsschule. In: Neue Praxis (np), Heft 2/2013, S. 154175. Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) (2012): Abwanderung junger Frauen und unausgewogene Geschlechterproportionen in ländlichen Regionen Europas. Zusammenfassung der Projektergebnisse von SEMIGRA - Selective Migration and Unbalanced Sex Ratio Structures in Rural Regions. Im Netz unter: http://www.sachsenanhalt.de/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek_Politik_und_Verwaltung/Bibliothek_MBV/News/ PDFs/Broschuere_SEMIGRA_Final.pdf (zuletzt abgerufen am 25.11.2013). Malecki, Andrea (2013): Sonderpädagogische Förderung in Deutschland – eine Analyse der Datenlage in der Schulstatistik. In: Statistisches Bundesamt: Wirtschaft und Statistik. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, S. 356-365. Martini, Renate (1993): Zum Bildungsrecht in den ostdeutschen Bundesländern. Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften. Eine Übersicht, Teil II. Zeitraum: 1. Juni bis 31. Dezember 1992. Frankfurt am Main: (DIPF). Olk, Thomas / Speck, Karsten / Stimpel, Thomas (2012): Endbericht der wissenschaftlichen Begleitung zum ESF-Programm „Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Senkung des vorzeitigen Schulabbruchs“ im Auftrag des Ministeriums für Arbeit und Soziales sowie des Kultusministeriums des Landes Sachsen-Anhalt. Im Netz unter: http://www.bildunglsa.de/files/4244817102993e9c901c50d43833cfe1/Olk_Speck_Stimpel_Endbericht_Wiss._Begleit ung_ESF_Programm_11_2012.pdf (zuletzt abgerufen am 02.12.2013) Pasternack, P. / Erdmenger, T. (Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt) (2011): Hochschulen, demographischer Wandel und Regionalentwicklung. Der Fall Sachsen-Anhalt. Wittenberg. Schaub, Horst / Zenke, Karl G. (2000): Wörterbuch Pädagogik. München: dtv. Schober, P. S. / Spieß, C. K.: Frühe Förderung und Betreuung von Kindern: Bedeutende Unterschiede bei der Inanspruchnahme besonders in den ersten Lebensjahren. In: DIW Wochenbericht: Einkommensentwicklung und Armutsrisiko, Heft 43. Berlin: 2012.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Datenquellen Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder" (2010): Indikator K019 - Verfügbares Einkommen privater Haushalte je Einwohner [Euro]. Im Netz unter: http://www.statistik.sachsenanhalt.de/apps/StrukturKompass/indikator/zeitreihe/119 (zuletzt abgerufen am 3.12.2013). Hochschulstatistik Sachsen-Anhalt (2011). Im Netz unter: http://www.sachsenanhalt.de/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek_Bildung_und_Wissenschaft/Hochschulstatistik/A bsolventen11-Landesportal.pdf (zuletzt abgerufen am 3.12.2013). Sekretariat der Kultusministerkonferenz (KMK) (2013): Allgemein bildende Schulen in Ganztagsform in den Ländern in der Bundesrepublik Deutschland - Statistik 2007 bis 2011. Im Netz unter: http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Statistik/GTS_2011_Bericht.pdf (zuletzt abgerufen am 3.12.2013). Sekretariat der Kultusministerkonferenz (KMK) (2011): Allgemein bildende Schulen in Ganztagsform in den Ländern in der Bundesrepublik Deutschland - Statistik 2005 bis 2009. Im Netz unter: http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Statistik/GTS_2009_Bericht_Text.pdf (zuletzt abgerufen am 3.12.2013). Staatskanzlei Sachsen-Anhalt: Bürgerschaftliches Engagement in Sachsen-Anhalt. Länderbericht 2012. Im Netz unter: http://www.sachsenanhalt.de/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek_Engagiert/Downloads/Dokumente/DokusProjektberichte/L%C3%A4nderbericht_B%C3%BCrgerschaftliches_Engagement_2012.pdf (zuletzt abgerufen am 6.12.2013). Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2013): Sozialberichterstattung. Im Netz unter: http://www.amtliche-sozialberichterstattung.de/index.html (zuletzt abgerufen am 3.12.2013). Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen. Vorbericht. Wiesbaden: 2012. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (StaLa) (2013a): Statistischer Bericht B II j / 12. Bildung. Berufsbildende Schulen und Schulen für Berufe im Gesundheitswesen. Schuljahr 2012/2013. Halle/Saale. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (StaLa) (2013b): Interaktive Datenbank. Im Netz unter: http://www.stala.sachsen-anhalt.de/apps/onlinerecherche/pages/recherche/recherche.php (zuletzt abgerufen am 3.12.2013). Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (StaLa) (2013c): Strukturkompass. Im Netz unter: http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/apps/StrukturKompass/indikator/zeitreihe/119 (zuletzt abgerufen am 6.12.2013). Zensus 2011 der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (2013): Zensusdatenbank. Im Netz unter: https://ergebnisse.zensus2011.de/#Home: (zuletzt abgerufen am 21.11.2013).
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung



Quellen zum Berichtsteilen 3 und 4 Institut für Demoskopie Allensbach: Monitor Familienleben 2012: Einstellungen und Lebensverhältnisse von Familien. Ergebnisse einer Repräsentativbefragung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie – Berichtsband – Allensbach Selbstverlag, 2012a Institut für Demoskopie Allensbach: Vorwerk Familienstudie 2012: Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage zur Familienarbeit in Deutschland. Allensbach Selbstverlag 2012b Martin R. Textor: Zukunft von Familie und Kindheit in: Kindschaftsrecht und Jugendhilfe (ZKJ) 2014, Heft 4, Seite 134ff Karin Jurczyk, Josefine Klinkhardt: Vater, Mutter, Kind? Acht Trend in Familien, die Politik heute kennen sollte; Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 2014 Jugend 2010 – Eine pragmatische Generation behauptet sich, 16. Shell-Studie Dr. Matthias Schilling, Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik Dortmund: Erneuter Ausgabenanstieg in der Kinder- und Jugendhilfe E. Holtmann, T. Jaeck, K. Völkl: Mitten im Land. Blick auf das Eigene und das Fremde; Erhebung im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, 2012)
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung



Stellungnahme des Landesjugendhilfeausschusses zum 6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung von Sachsen-Anhalt Inhalt Einleitende Worte Teil I Stellungnahme zum Gesamtbericht Teil II: Fachspezifische Stellungnahmen zum Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 1. Planung . 2. Kindheit, Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern . 3. Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit 4. Ehrenamtliches Engagement . 5. Partizipation junger Menschen .. 6. Kinder- und Jugendschutz 7. Jugendsozialarbeit – Übergang Schule-Beruf 8. Förderung der Familie 9. Genderbezogene Aspekte . Teil III Fazit



Einleitende Worte Die Stellungnahme des Landesjugendhilfeausschusses zum Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung ist nach vorher eingehenden Kommentierungen von Mitgliedern des Landesjugendhilfeausschusses (kurz: LJHA) sowie eines Beschlusses des Unterausschusses Jugendhilfeplanung und einer ausführlichen Aussprache im LJHA am 08. September 2014 erarbeitet worden. Der vorliegende Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung von Sachsen-Anhalt (kurz: Bericht) wird zunächst in einer Gesamtbetrachtung bewertet und eingeschätzt. Anschließend erfolgt eine Analyse nach differenzierten fachlichen Aspekten, wie z.B. der Jugendhilfeplanung, nach besonderen Lebensbereichen sowie nach der Umsetzung des Gender 251



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Mainstreamings oder familienbildungsbezogener Aktivitäten. Nicht alle im Bericht aufbereiteten Inhalte bzw. Themenkomplexe werden vom LJHA dezidiert kommentiert und einer kritischen Analyse unterzogen. Vielmehr möchte der Landesjugendhilfeausschuss deutlich aufzeigen, dass die vorliegende Berichtsform und –aufbereitung die Aktivitäten der Landesregierung, des federführenden Ministeriums und anderer Ministerien sowie Landesbehörden in seiner Vielzahl würdigt, aber ein gemeinsames ressortübergreifendes fachliches und jugendhilfepolitisches Konzept vermissen lässt. Gerade unter den Herausforderungen des soziodemografischen Wandels, denen im Bericht belegten Armuts- und Risikolagen, den entstehenden und faktisch bestehenden regionalen Disparitäten im Land Sachsen-Anhalt sind konzeptionelle Schwerpunktsetzungen unter Berücksichtigung der Bedarfslagen von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien zwingend erforderlich. Magdeburg, im September 2014
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Teil I Stellungnahme zum Gesamtbericht Bedarfserhebung unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen junger Menschen und Personensorgeberechtigten Das Land Sachsen-Anhalt hat die Martin-Luther-Universität Halle, in Persona Herrn Prof. Dr. Olk für die Mitwirkung am Kinder- und Jugendbericht des Landes Sachsen-Anhalt gewinnen können. Von ihm stammen die Ausführungen des Teil 2 Abs. I „Darstellung der Lebenslagen junger Menschen [nach] Prof. Olk“. Der Bericht hat den Anspruch, die Lebenslagen junger Menschen umfassend in den Blick zu nehmen, einer eigenständigen ressortübergreifenden Jugendpolitik entsprechen zu wollen. In diesem Berichtsteil wird auf bundesweite Daten und Erhebungen zurückgegriffen. Bzgl. der spezifischen Aussagen für das Land Sachsen-Anhalt verweist der Berichterstatter an verschiedenen Stellen auf eine unzureichende Datenlage für Sachsen-Anhalt. Dies hat zur Folge, dass dieser Berichtsteil in seinen Aussagen sehr institutionenfixiert (Kita/Schule) ist und die Bedarfe und Lebenslagen junger Menschen, nur sehr unzureichend in den Blick nimmt. Der Ansatz und die methodische Vorgehensweise sowie die Erfahrungen des Berichterstatters an der „Unabhängigen Sachverständigenkommission zur Erstellung des 14. Kinder- und Jugendberichts“ mitgewirkt zu haben, weisen zwar die fachliche Expertise aus, belegen aber eindrucksvoll die mangelnde Datenlage für das Bundesland Sachsen-Anhalt. Beispielhaft seien hier die Abschnitte: „Die Welt der Medien im Jugendalter“ und „Die Welt der Gleichaltrigen im Jugendalter“ genannt. Der Ansatz, den Bericht entsprechend der Lebensbereiche: Kindheit, Jugend und junges Erwachsenenalter zu gliedern, ist zu begrüßen, da somit die wichtigen sozialisationsbedingten Bedarfe konkreter erfasst werden können. Dieser Ansatz ist jedoch in den weiterführenden Kapiteln nicht fortgeführt worden. Dies ist problematisch, da hierdurch keine bessere, zielgruppenspezifischere Ausrichtung der Angebote für den nachfolgenden Berichtszeitraum erfolgen kann. Die Bedarfe von Kindern sind andere als die von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Auch auf die gemachten Ausführungen, z.B. zum Armutsrisiko junger Menschen, steigende Anzahl Alleinerziehender, des sich veränderten Familienbildes und die damit einhergehenden Veränderungen und Herausforderungen im Aufwachsen junger Menschen und die professionelle Begleitung ihrer Eltern, z.B. im Rahmen von Elternarbeit, wird nicht Bezug genommen. Als Flächenland, welches zudem stark von den demografischen Entwicklungen geprägt ist, steht Sachsen-Anhalt gerade im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe vor vielen aktuellen Herausforderungen. Insbesondere für junge Menschen, die in der Regel noch nicht über die Möglichkeit einer elternunabhängigen Mobilität verfügen, ergeben sich hier unterschiedlichste Problemlagen, die im Rahmen des Berichtes nicht berücksichtigt werden. Deutlich ist, dass der Bericht die sehr unterschiedlichen Bedingungen im ländlichen und städtischen Raum nicht hervorhebt. Der Landesjugendhilfeausschuss sieht hierin ein wesentliches Manko des Berichtes, der somit dem postulierten Anspruch „die Lebenslagen von jungen Menschen zu erfassen“ nicht erfüllt. Es ist bedauerlich, dass die in Teil 2 „Zur Lage junger Menschen [in Sachsen-Anhalt]“ angeführten Daten und Erkenntnisse nur selten in den nachfolgenden Abschnitten zur Analyse herangezogen wurden. Die nachfolgenden unterschiedlichen Berichtsteile sind unabhängige Teilabschnitte und es bleibt der geneigten Leser/innenschaft überlassen, die entsprechenden Querverbindungen und die Zusammenhänge z.B. „hohe Armutsrisiken“ und 253



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung „Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung“ und die „Entwicklungen der Ausgaben“ bei gleichzeitiger Abnahme der Gesamtbevölkerung zu interpretieren (siehe Tabelle 11 des Berichts). Gerade hier muss der Bericht seine Aufklärungsarbeit sowohl für den politischen Bereich als auch für die fachpolitische Zielorientierung der kommenden Jahre darlegen. Diese Servicequalität erfüllt der Bericht exakt an diesen Stellen nicht. Es ist für Sachsen-Anhalt von enormen Bedeutung für die zukünftige Steuerung z.B. der „Hilfen zur Erziehung“ und den daraus abzuleitenden Schlussfolgerungen aus diesen sich dynamisch ergebenden Prozessen. In anderen Bundesländern (sind durch eine kontinuierliche Landesjugendhilfeplanung, die die örtliche Jugendhilfeplanung ergänzt und unterstützt für Politik, Verwaltung und Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe Entscheidungshilfen in diskursiven Verfahren entwickelt worden. Dies ist für Sachsen-Anhalt ebenfalls anzuempfehlen (siehe auch den Abschnitt „Planung“ der Stellungnahme weiter unten). Der Aufbau der unterschiedlichen Teilabschnitte ist zudem höchst heterogen: Zum Teil werden grundlegende Ausführungen gemacht, bspw. im Unterabschnitt „Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen“ zur Erläuterung des Schulwesens im Vergleich zum Bildungswesen der DDR, die eigentlich obsolet sind. An anderer Stelle werden umfangreiche quantitative Daten abgebildet, wie bspw. im Berichtsteil „Jugenddelinquenz“. Andere Teilabschnitte, wie bspw. der Abschnitt „Verkehr“, haben ausschließlich deskriptiven Charakter und stellen die aktuell in diesem Bereich geförderten Projekte dar. Vielfach fehlen in solchen Abschnitten zudem genaue Angaben zu Umfang der Angebote sowie zur Höhe der Förderung, der Nachhaltigkeit der jeweiligen Projekte und ggf. ihrer Verstetigung im jeweiligen Aufgabenfeld der Jugendhilfe. Für die Leser/innenschaft ist nicht ersichtlich, ob es sich bspw. um die Förderung eines Modellprojektes an einem Standort handelt, oder ob es ein landesweites Angebot ist bzw. war und mittlerweile nicht mehr gefördert wird. Beispielhaft hierfür seien angeführt: Projekt „Perspektive“ im Bereich Jugendsozialarbeit und „KinderEltern-Zentren“ im Bereich Tagesbetreuung und Förderung von Kindern. Insgesamt sind die unterschiedlichen Datenquellen – Landesamt für Statistik, Destatis, Erhebungen des Landesverwaltungsamtes/Landesjugendamtes usw. – sehr problematisch. Die fachlich fundierte Leser/innenschaft ist in der Lage unmittelbar erkennen zu können, um welche Güte an Daten es sich handelt und vermag die zum Teil bestehenden Erhebungsfehler erkennen (siehe hierzu beispielhaft „Förderung der Familienbildungsarbeit“ oder Kinder in Betreuung nach § 34 SGB VIII. Die Erhebung des Landesamtes für Statistik weist andere Zahlen aus, als das Landesverwaltungsamt/ Landesjugendamt, das auf eine Belegungsstatistik der Einrichtungen in Sachsen-Anhalt zurückgreift). Teil II: Fachspezifische Stellungnahmen zum Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 1. Planung Wie oben bereits erwähnt sind in vielen Bereichen des Berichts Bestandserhebungen vorgenommen worden, Kommentierungen/Wertungen erfolgen jedoch selten. Zum Teil beinhalten die Kapitel einen Ausblick in die Zukunft, z.B. in den Bereichen Kultur, Sport oder Umwelt, mit der Überschrift „Perspektiven und Herausforderungen“. Diese Abschnitte verfügen über sehr unterschiedliche Qualität und Quantität. Aus Sicht des Landesjugendhilfeausschusses ist es zukünftig sinnvoll, diesen bereichsspezifischen Blick für alle dargestellten Teilbereiche vorzunehmen. 254



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung



Durch den Bericht wird zudem deutlich, dass in vielen Teilbereichen eine finanzielle Förderung durch den Bund bzw. durch die Europäische Union im Land erfolgt. Zum Teil sind Landesmittel in diesen Bereichen dann rückläufig (wie z.B. Förderung des FSJ). Auf die zukünftige Schwerpunktsetzung und damit Planung geht die Landesregierung nur sehr kurz ein. Es ist problematisch, wenn z.B. bei der Jugendförderung, bei Schulstandorten, bei der Diskussion um die Förderung von Universitäten, usw., Weichen für die Zukunft gestellt werden, die insbesondere die junge Generation betreffen und diese Sachverhalte dann nicht aufgeführt oder nur am Rande bemerkt werden. Allein der Verweis auf den gerade laufenden Prozess zur Erstellung eines jugendpolitischen Programms ist aus Sicht des Landesjugendhilfeausschusses nicht ausreichend. Einbeziehung und Abstimmung mit der kommunalen Jugendhilfeplanung Der Bericht stellt die aktuelle Situation der Jugendhilfeplanung in den Landkreisen und kreisfreien Städten im Unterabschnitt „Jugendhilfestrukturen und Planung“ dar. Dabei beschränkt er sich auf eine zu kurze Betrachtung in Bezug auf das Vorliegen und die Art und Weise der Planung. Durch den nicht vorhandenen Bezug auf die vorliegenden Jugendhilfepläne in den Gebietskörperschaften nimmt sich der Kinder- und Jugendbericht die Chance, regionalspezifische Aussagen zu treffen bzw. einen genaueren Blick auf die unterschiedlichen Bedingungen des Aufwachsens sowie aktuelle landesweite Trends im Land SachsenAnhalt, wie z.B. der unterschiedlichen demografischen Entwicklung in den Landkreisen und kreisfreien Städten zu erhalten. Die Indikatoren für eine zukünftige Berichterstattung, wie sie in Teil 2 Abs. I Kap. 4 „Ausblick: Indikatoren für eine regelmäßige Berichterstattung zu den Lebenslagen junger Menschen in Sachsen-Anhalt“ ausgewiesen werden, sind anzunehmen und sollten abgestuft von der Landesebene in jeder Gebietskörperschaft – Landkreis, Kreisfreie Stadt – zukünftig erhoben werden. Dies muss in einem kleinräumigen Planungsszenario (Monitoring) abgestimmt und nachfolgend mit Zielen und Konzeptstrategien in den jeweiligen Regionen untersetzt werden. Wie in der Einleitung bereits angemerkt, ist es im Zuge der Umsetzung des Gender Mainstreamings unabdingbar, die Berichtserstattung geschlechterdifferenziert vorzunehmen. Besonders in der Darstellung der Nutzung von Bildungs- und anderen Einrichtungen (Bericht, S. 41) muss Gender zum Indikator werden. Dahinter liegen z.B. Fragen nach der geschlechtsspezifischen Struktur der Besucher/innen und Fachkräfte, einer gender- spezifischen Betrachtung der Angebotsstruktur und ein Abgleich mit den Nutzer/innen etc. Sachsen-Anhalt hat das große Manko, den demografischen Wandel und die damit verbundenen Chancen nicht zu nutzen. Vielmehr müssen die Möglichkeiten der Wandlungs- prozesse herausgearbeitet werden und in kleinschrittigen Prozessen unter Beteiligung verschiedener Betroffener und Akteure sukzessive angepasst werden. Diese planerische Kompetenz ist auf Landesebene –Landesjugendhilfeplanung–herauszuarbeiten. Kleinräumige Analysen bezogen auf die Lebenswelten von jungen Menschen in den Entwicklungsstadien – Kindheit, Jugend und junge Erwachsene – werden zukünftig erforderlich sein. Das Land ist demografisch mit hohen Disparitäten versehen, die eine kleinräumige Planung und Erfassung von Lebenslagen erforderlich werden lassen, um den zukünftigen Mitteleinsatz gezielt und effizient vornehmen zu können. Jugendhilfeplanerische Prozesse und damit verbundene Beteiligungsformen müssen bedarfsorientiert angelegt sein. 255
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Die generelle Kritik an der Planung und Aufbereitung der Zahlen zeigt sich deutlich im Berichtsteil Teil 3 A Abs. I. Es ist den nachfolgenden Berichten dringend anzuraten, die Zusammenhänge zwischen Bevölkerungsentwicklung, Infrastrukturangeboten und gezielten Individualmaßnahmen in den Regionen darzulegen. Regionale Handlungskonzepte, die eine abgestufte Planungsstrategie zwischen Land und Gebietskörperschaften ausweisen, sind nicht erkennbar. Insbesondere die politischen und administrativen Mandats- und Entscheidungsträger/innen in den jeweiligen Gebietskörperschaften bedürfen der intensiven Unterstützung durch planerische Erläuterungen, um die komplexen Zusammenhänge der Inanspruchnahmen von Hilfen, der fachlich-konzeptionellen Angebotsentwicklung und der investiven Förderung in den verschiedenen Angeboten erfassen zu können, um zukunftssichere Ausgestaltungen legitimieren zu können. Ein Vorbild ist z.B. der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, der mit seiner landesweiten Jugendhilfeplanung einen Service für die Jugendämter und Träger der Jugendhilfe darstellt und eine ausführliche Betrachtung der demografischen Entwicklung mit den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe kreisbezogen aufbereitet und auswertet (siehe hierzu: Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg. Bericht zu Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen in Baden-Württemberg 2013). Der überörtliche Träger der Jugendhilfe muss mit seinen Aufgaben Insbesondere im planerischen Bereich und bei den Angeboten für Fachkräfte in den einzelnen Gebieten der Kinder- und Jugendhilfe gestärkt werden. Der Landesjugendhilfeausschuss fordert zudem seit längerem letztmalig mit Beschluss (Beschluss Nr. 2014-(6)-1) vom 03. März 2014 für die landesweite Jugendhilfeplanung Mittel in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Trotz geringer werdender Mittel im Berichtszeitraum von 5.000 Euro ist der Zuspruch zu den Fortbildungsangeboten weiterhin sehr hoch. Ebenso ist hervorzuheben, dass das Landesverwaltungsamt/ Landesjugendamt die Fortbildungsangebote mit den örtlichen Trägern vor Ort abstimmt und somit die Kommunikation zwischen öffentlichen und freien befördert. Das Landesjugendamt hat an dieser Stelle eine bedeutende Funktion, die im Land nicht verloren gehen darf. Darüber hinaus ist insbesondere im Unterausschuss Jugendhilfeplanung bereits mehrfach darauf hingewiesen worden, dass die Ausweitung der Zielgruppe auf alle Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe von besonderer Wichtigkeit ist. Einbeziehung der freien Träger der Jugendhilfe Die im Landesjugendhilfeausschuss vertretenen freien Träger haben deutlich gemacht, dass für sie ihr in § 80 SGB VIII i.V.m. §§ 15, 16 KJHG LSA verankertes Beteiligungsrecht bei der Erstellung des Kinder- und Jugendberichtes von zentraler Wichtigkeit ist. Der Landesregierung wird dringend empfohlen, entsprechend der gesetzlichen Gegebenheit frühzeitiger und intensiver den fachlichen Austausch mit den freien Trägern u.a. im Landesjugendhilfeausschuss zu suchen. 2. Kindheit, Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern Unbestritten zeigt die Datenlage eindeutig (siehe hierzu Teil 2 Abs. I Kap. 3.2.1 „Kindheit: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern“), dass die quantitativen Betreuungsangebote in Sachsen-Anhalt im Bundesvergleich einen sehr guten Stand erreicht haben. Die Inf256



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung rastruktur der Betreuungsangebote ist vorhanden und wird von den Kindern und jungen Menschen sowie deren Familien in Anspruch genommen. Aber im bundesweiten Vergleich, das zeigen alle begleitenden Untersuchungen – Bertelsmann-Stiftung, Leopoldina, Bildungsbericht 2014 usw. – sind die qualitativen Aspekte – Fachkraft-Kind-Relation usw. – weit hinter den übrigen Bundesländern zurück. Die Umsetzung des ESF-Projektes „Förderung von Projekten zur Verbesserung der frühkindlichen Bildung durch Qualifizierung des Betreuungspersonals“ (S. 119), belegt eindeutig, dass die sogenannten päd. Minderzeiten, wie Vor- und Nachbereitung, Fortbildung und Qualifizierung einer Nachbesserung im Personalschlüssel bedürfen. Sachsen-Anhalt muss in mehrfacher Hinsicht einen sukzessiven Ausbau im Rahmen einer Qualitätsoffensive im frühkindlichen Bereich vorantreiben, um bundesweit im Mittelmaß der Qualitätsstandards der Fachkraft-Kind-Relationen anzukommen. Der Bericht hebt die Vorteile des neuen KiFöG hervor, das zum 1. August 2013 in Kraft getreten ist. In der Tat ist Sachsen-Anhalt bundesweiter Spitzenreiter bei der Betreuungsquote der u3-Jährigen. Das ist absolut lobenswert und zeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten öffentlichen und freien Trägern sehr wohl funktioniert. Zu optimistisch wird die Einschätzung der Kostenbeiträge für die Eltern trotz der Geschwisterermäßigungen gewertet. Aufgrund intransparenter Finanzierungswege im Bereich der frühkindlichen Bildungsangebote, bedingt durch das Vorgängergesetz, ist zu erwarten, dass die Kostenbeiträge sukzessive Steigerungen enthalten werden. Die Modellprojekte auf Bundesebene – Mehr Männer in Kita, Lernort Praxis, Schwerpunkt Kitas Integration und Sprache; Kinder- Eltern-Zentren, Kompetenzzentren – sind durch das Ministerium für Arbeit und Soziales im Land begleitet worden. Einige der wertvollen Projekte können leider aufgrund der mangelnden Haushaltslage nicht fortgeführt werden. Dies hat nachweislich bei vielen Trägern zu enormen Demotivationen bei der Inanspruchnahme weiterer Projekte beigetragen. Da einige Kita-Standorte fachliche Profile in den Regionen entwickelt haben. 3. Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit Die hier folgenden Ausführungen beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf: Teil 3 A Abs. I Kap. 2. „Örtlichen Jugendhilfe“ sowie Kap. 3. „Das Land als Überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendarbeit“ sowie auf Teil 3 A Abs. II Kap. 2. „Jugendarbeit“. Der Bericht zeigt auf, dass die Mittel, die im Berichtszeitraum für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII in den Kommunen ausgegeben wurden, rückläufig sind. Wünschenswert wäre hier eine detaillierte Auflistung zu erhalten, wie die Landesmittel (Jugendpauschale und Fachkräfteprogramm) gemäß den §§ 11-14 SGB VIII in den Kommunen aufgeteilt werden. Hierdurch würde eine Schwerpunktsetzung der Kommunen ersichtlich und es könnten umfassendere Aussagen über die für die Jugendarbeit und verbandliche Jugendarbeit zur Verfügung stehenden Mittel getroffen werden. Erfahrungen gehen allerdings dahin, dass in den Kommunen in der Regel keine Strukturförderung gemäß § 12 SGB VIII erfolgt. Seit Jahren gibt es den Hinweis der Träger, dass eine solche für die Entwicklung junger Menschen wichtig ist. Die beschriebene finanzielle Lage der Kommunen wirkt sich ebenso negativ auf das Vorhalten von bedarfsentsprechenden Angeboten nach §§ 11 und 12 SGB VIII aus, wie auch die Reduzierung des Fachkräfteprogramms um eine halbe Million Euro im Jahr 2011. Diese Kürzung hat u.a. zu dem im Bericht erwähnten Rückbau des Personals in der Jugendarbeit um (35,8 %) geführt (vgl. Teil 3 A Abs. I Kap. 257



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 2.2. „Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe (Gesamt und in den verschiedenen Aufgabenfelder)“). Nicht thematisiert werden in diesem Rahmen die Herausforderungen, vor denen die Kinderund Jugendarbeit in den Kommunen, insbesondere im ländlichen Raum, steht. Von einer flächendeckenden Versorgung im Bereich der Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt, insbesondere durch Fachkräfte, kann nicht mehr gesprochen werden. Vielerorts werden von einer Fachkraft mehrere Jugendclubs betreut. Eine Anwesenheit der Fachkraft im Jugendclub u.ä. kann dementsprechend nur stundenweise erfolgen. Aufrechterhalten wird die kontinuierliche Arbeit vielfach von Ehrenamtlichen oder Personen des zweiten Arbeitsmarktes. Eine Bindung zwischen Fachkraft und jungem Menschen, wie sie für die Jugendarbeit wichtig ist, kann somit vielfach nicht mehr entstehen. Von einer pluralen Träger- und Angebotsstruktur, wie sie im Bericht (Teil 3 A Abs. II. Kap. 2.2. „Unterstützung von örtlichen Angeboten der Jugendhilfe“) als Ergebnis der Landesförderung hervorgehoben wird, kann nur noch in den größeren Städten (z.B. Halle, Stendal, Magdeburg, Dessau-Roßlau, Wittenberg oder Halberstadt) die Rede sein. Die großen Jugendverbände, wie z.B. die Jugendfeuerwehr, die Kirchenjugenden und die Sportjugend versuchen weiterhin flächendeckend im Land Angebote für junge Menschen zu unterbreiten. Kleinere Jugendverbände setzen gemäß ihrer Leistungsfähigkeit Schwerpunkte, z.T. in den Städten, z.T. aber auch im ländlichen Raum, bei denen für sie traditionell wichtigen Wirkungsstätten (bspw. THW-Jugend in Salzwedel, IB in Wittenberg). Besondere Bedeutung kommt hier der Verzahnung von kommunaler und landesweiter Jugendarbeit und verbandlicher Jugendarbeit zu. So werden z.B. juleica- Schulungen bzw. Weiterbildungen durch die landesweit tätigen Jugendverbände/ Jugendbildungsreferent_innen geplant und durchgeführt, da in der Fläche vorwiegend Ehrenamtliche aktiv sind, die z.B. Gruppen leiten oder Sommermaßnahmen organisieren. Vielfach sind kommunale Gruppen zu klein bzw. Ressourcen nicht vorhanden. Eine erfolgreiche Jugend(verbands)arbeit kann daher hier nur im Zusammenspiel der Ebenen funktionieren. Ein Verweis hierauf fehlt im Bericht gänzlich. Die Betrachtungsweise auf den Bereich der Kooperation von Jugendarbeit und Schule (vgl. Teil 3 A Abs. II. Kap 3.3. „Kooperation Jugendhilfe und Schule“) ist im Bericht eher verfahrensorientiert und zeigt leider nicht die Vielfalt und Breite bestehender Kooperationen zwischen Jugendhilfe und Schule auf. Darüber hinaus sollten diesbezüglich auch aktuelle Debatten in die Diskussion über die Kooperation mit einbezogen werden. Gerade in Bezug auf den im Bericht beschriebenen Ausbau der Ganztagsbetreuung (vgl. Teil 2 Abs. I Kap. 3.2.2.4. „Die Welt der Schule im Jugendalter“), langer Fahrzeiten sowie z. T. sehr starker schulischer Belastung bleibt die Frage, wie viel Freizeit junge Menschen für Jugendarbeit überhaupt noch haben. Die Studie „Keine Zeit für Jugendarbeit“ der TU Dortmund aus dem Jahr 2013 greift dieses Thema auf. Kritisch zu hinterfragen ist zudem die Verortung des Kapitels „Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule“ im Unterkapitel „Sozialarbeit“. Dies negiert die Breite der Kooperationsbeziehungen und unterstützt die Tatsache, dass Kooperationen oft im Zusammenhang mit bestehenden Problemen (Interventionsansatz) diskutiert werden, bspw. dann, wenn es um Themen wie Kindeswohlgefährdung, Ausgrenzung, Drogenkonsum, Rechtsextremismus, Schulversagen geht. Wichtig ist, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Kooperationen weder ausschließlich dazu dienen, die Betreuung junger Menschen im Anschluss an die Halbtagsschule abzusichern, noch dazu, in Problemsituationen als Feuerwehr zu fungieren. Vielmehr geht es darum, an den Potentialen junger Menschen anzusetzen und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sowie bei der Suche nach ihrem 258



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Platz in unserer Gesellschaft zu unterstützen. Anzumerken ist, zudem dass die unter dem Abschnitt 5.1 „Schulsport“ ausgebildeten 57 Schulsportassistent_innen bei Sportaktivitäten in Freizeit und Verein scheinbar kein Rolle spielen. Hier gäbe Anknüpfungspunkt für eine Kooperation von Jugendhilfe/ Jugendarbeit und Schule. In Teil 3 B Kap. 5.2 liegt das Augenmerk der Berichterstatter/innen auf der Organisation der sportlichen Jugendarbeit. Der geschlechtsspezifische Blick ist in Ansätzen erkennbar, wird allerdings nicht kontinuierlich weiterverfolgt. Von Interesse wäre hier, in welchen Sportvereinen sich junge Menschen (Zeitaufwand, Kosten) engagieren und wie die Geschlechterverteilung in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten ist. Hinterfragt werden, sollte zudem welche Angebote die unterschiedlichen Geschlechter bzw. gesellschaftlichen Gruppen ansprechen, und wie das Engagement der unterschiedlichen Gruppen in den verschiedenen Bereichen (z.B. Mädchenfußball) gefördert werden kann. Im Teil 3 A Abs. II. Kap. 2.1.1. „Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung und sonstige Maßnahmen“ verpasst es der Bericht, den Wert dieser außerschulischen Jugendbildung hervorzuheben. Außerschulische Jugendbildung als wichtiger Bestandteil (verbandlicher) Jugendarbeit setzt um, was Kinder und Jugendliche bewegt, beschäftigt und interessiert. Tabelle 15 im genannten Kapitel stellt die Förderung der Außerschulischen Jugendbildung mit Landesmitteln in den Jahren 2008 bis 2012 dar. Der Bericht verweist im Text darauf, dass diese Mittel im Förderzeitraum stabil blieben. Aus der Tabelle wird aber ersichtlich, dass die Förderung um ca. 15 % rückläufig ist. Darüber hinaus sind die Zahlen für das Jahr 2012 irritierend. Dem LJHA wurden bei der Haushaltsplanung andere Zahlen vorgelegt, die von den hier genannten abweichen. So wurde dem LJHA mitgeteilt, dass die abgeflossenen Personalkosten Jugendbildungsreferent/innen mit Stand 01.November 2012 bereits 891.762 Euro im Jahr 2012 betrugen. Hinzu kämen noch die Ausgaben für die beiden letzten Monate des Jahres und somit ergibt dies einen deutlich anderen Betrag. Weiterhin wird in Tabelle 14 ersichtlich, dass es von 2008 auf 2012 eine Reduktion der Stellenanteile der Jugendbildungsreferent/innen gab. Diese wird – wie uns scheint – fälschlicher Weise mit einer zeitweiligen Nichtbesetzung durch die Verbände begründet. Auffällig ist, dass diese Differenz von Jahr zu Jahr ansteigt. Es erklärt sich uns nicht, dass die Stellenanteile im Jahresansatz eine temporäre Vakanz berücksichtigen können. Ausschlaggebend für den Bericht sollte doch hier die vom Land zu fördernden VbE sein, denen gegenüber dann die abgeflossenen Fördermittel – welche dann eine zeitweilige Nichtbesetzung inne haben – gestellt werden. Es ist dringend erforderlich, hier die finanziellen Mittel noch einmal zu überprüfen und zu korrigieren. 4. Ehrenamtliches Engagement Unter der Teilüberschrift Teil 2 Abs. I Kap. 3.2.4. „Gesellschaftliche und politische Teilhabe junger Menschen“ greift der Bericht die Thematik des Engagements auf. Zunächst ist festzustellen, dass die Überschrift deutlich andere Erwartungen setzt, als sie in dem Text dargestellt werden. Gesellschaftliche und politische Teilhabe umfasst weit mehr, als die im Text aufgezeigte projektbezogene und vordefinierte freiwillige Einsatzmöglichkeit. Engagement und Ehrenamt sind mehr als helfendes Handeln. Ein Ehrenamt zu übernehmen, sich zu engagieren, heißt, sich beteiligen, nicht nur teilzunehmen, sondern teilzuhaben. Jugendverbände, aber auch z.B. Kirchengemeinden, Gewerkschaften, Vereine, politische 259



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Parteien oder Initiativen pflegen diese Kultur des Teilhabens intensiv, denn hier bedeutet Mitmachen immer auch Mitbestimmen. Diese Darstellung ist im Text gänzlich fehlend und erweckt so den Eindruck, dass es im Land eine nicht geklärte Begriffsdefinition von ehrenamtlichem Engagement, bürgerschaftlichem Engagement und Freiwilligendiensten gibt. Der gegenwärtige Trend der Landesregierung, und so ist es im Bericht auch angerissen, geht dahin, Engagement zunehmend in vorgegebene Rahmen zu pressen. Vor allem durchstrukturierte Freiwilligenformate der Sozialökonomie, bei denen Inhalte, Dauer und Ziele vorgeben sind sowie weitere Formate, deren Einsatzbereiche und Tätigkeitsprofile vertraglich reglementiert werden, machen Engagement zu einem „Helfen auf Zeit“. Festgestellt wird weiterhin, dass bei den 14 – 30-Jährigen ein Rückgang des Engagements deutlich wird (Bericht, S. 47). Auch hier fehlt eine Differenzierung nach Geschlecht.1 Der Bericht vernachlässigt ebenso die Herausforderungen, vor denen junge Menschen stehen, wenn sie sich ehrenamtlich engagieren möchten. Für Ehrenamt und Engagement braucht es vor allem Zeit. Die Übernahme von Verantwortung ist ein Prozess, bedarf Kontinuität und längerfristiger Perspektiven. All dies steht im Widerspruch zu einer immer stärkeren Verdichtung von Zeitstrukturen, ad-hoc-Projekten und steigendem Effizienzdruck. Beschleunigung, Zeitdruck und Ökonomisierung haben deutliche Effekte auf junge Menschen und deren Engagementverhalten: Die Sonderauswertung des Freiwilligensurveys der Bertelsmann-Stiftung (Mai 2012) zeigt, dass verhindertes Engagement vor allem auf mangelnde Zeit aufgrund von Schule, Ausbildung oder Studium zurückzuführen ist. Es fehlen an dieser Stelle Überlegungen im Bericht, wie diesem Trend entgegengewirkt werden kann. Beispiele hierfür könnten, die Anrechnung von ehrenamtlichen Engagement in Schule oder Studium sein. ____________________________________________ 1



Dem Freiwilligensurvey 2009 ist z.B. zu entnehmen, dass sich Frauen zwischen 20 und 34 Jahren mit 29 % deutlich weniger engagieren als die gleichaltrigen Männer (40 %). Dagegen liegen die 14 – 19-jährigen Mädchen mit 37 % sogar etwas über den Jungen (BMFSFJ, Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009).



5. Partizipation junger Menschen Der Bericht geht an verschiedenen Stellen auf das Thema Partizipation ein, insbesondere in Teil 3 A Abs. II Kap. 1. „Partizipation junger Menschen in Sachsen-Anhalt als Querschnittsaufgabe der Kinder- und Jugendhilfe“. Für alle Bereiche gilt dabei: Damit Partizipation die ernstgemeinte Einbeziehung junger Menschen in die sie betreffenden Entscheidungen sein kann, muss es zu der wichtigen Verankerung in Gesetzen und Richtlinien und einer gelebten Partizipationspraxis kommen. Diese muss junge Menschen immer wieder dazu auffordern, ihre Rechte zu nutzen und sie hierbei unterstützen, ohne sie zu bevormunden. Darüber hinaus muss beachtet werden, dass sich Partizipationsformen für Erwachsene nicht eins zu eins auf junge Menschen übertragen lassen. Hier bedarf es altersangemessene Formen der Mitbestimmung. Vielfach wird im Bericht hierauf jedoch nicht eingegangen, sondern insbesondere bei den Kommunen sowie beim Absatz zur Schüler/innenvertretung auf die gesetzlich verankerten Möglichkeiten verwiesen. So beschreibt der Bericht bspw. politische Partizipationsmöglichkeiten junger Menschen in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Eine kritische Auseinandersetzung, wie diese Möglichkeiten derzeit von jungen Menschen genutzt werden und wo ggf. Hemmschwellen für die Nutzung der Partizipationsmöglichkeiten sind und wie diese überwunden werden können, erfolgt nicht. Es müssen gezielt Beteiligungs- und Beschwerdeformen für junge Menschen in den unterschiedlichen Institutionen und Gremien der Gebietskörperschaften entwickelt werden. Die traditionellen politischen Formen der Beteiligung sind nur ein Teil. Dargestellt wird zu260



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung dem in Teil 2 Abs. II Kap. 1 der leichte Anstieg des Anteils politisch Interessierter (Bericht, S. 68). Der 16. Shell-Jugendstudie sind hier differenziertere Zahlen zu entnehmen. Das politische Interesse ist bei Mädchen von 12 – 25 Jahren mit 31 % geringer als bei gleichaltrigen Jungen, mit 42 % (Shell- Jugendstudie, S. 133). Erwähnt wird im Bericht (Teil 2 Abs. II Kap. 5.) der Fakt, dass die Zahl der jungen Frauen, die sich im Rahmen des FSJ engagieren, zwischen 2007/2008 und 2010/2011 um fast 63 % zurückging. Nicht nachgegangen wird an dieser Stelle den wichtigen Fragen der Gründe dafür (Bericht, S. 38). Junge Menschen in den unterschiedlichen Altersstrukturen bedürfen unterschiedlicher Ansprache und Aktivitäten zur Beteiligung, die generationsübergreifend kommuniziert werden. So sind die Bezüge in Kap. 1.1 „Partizipation in der Jugendarbeit“ in Verbindung mit § 36 Hilfeplanung SGB VIII nicht richtig abgeleitet. Zumal die Verfahren nach § 36 SGB VIII in den Jugendämtern und bei den Jugendhilfeträgern einer besonderen Beachtung bedürfen und mit Jugendarbeit nach §§ 11, 12 und 13 SGB VIII nicht gleichzusetzen sind. Ebenso ist auch nicht ausreichend der Beteiligung von Kindern in Tageseinrichtungen usw. bedacht worden, die nach § 45 SGB VIII eine aktive Beteiligung und Beschwerdekultur erfordern. Der Hinweis auf das Landeskonzept Bildung-Elementar Bildung von Anfang an zeigt nicht, wie der Stand der Partizipation und die Bemühungen darum im Land vorhanden ist. 6. Kinder- und Jugendschutz Der Kinder- und Jugendbericht geht im Teil 3 A Abs. II Kap. 4. „Kinder- und Jugendschutz“ sowie im Kap. 5. „Weitere Maßnahmen im Kontext Frühe Hilfen für Familien“ sehr ausführlich und umfangreich auf die unterschiedlichen Aspekte und Projekte des Landes im Bereich Kinder-und Jugendschutzes ein. Deutlich werden dabei die große Bandbreite des Feldes sowie die deutlich steigende Bedeutung des Medienschutzes. Auffällig im Bericht, insbesondere bei den in Teil 3 A gemachten Ausführungen sowie in der gesamten Diskussion zum Thema, ist jedoch eine Fokussierung insbesondere der Präventionsangebote auf den Lebensabschnitt (frühe) Kindheit. Diese Wirkung wird zudem verstärkt durch die Tatsache, dass die dargestellten Daten nicht in alle Altersgruppen untergliedert sind. Z.T. gibt es eine gesonderte Ausweisung für Kinder unter drei Jahren, z.T. auch für andere Altersspannen - dies wird jedoch nicht konsequent durchgezogen. Gerade für den Kinder- und Jugendschutz ist jedoch ein alterssensibles Vorgehen von besonderer Bedeutung. So sind die Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung bei Jugendlichen andere als bei Kleinkindern. Von besonderer Wichtigkeit ist es daher, z.B. auch im Rahmen der Ausbildung zur Kinderschutzfachkraft, auf solche altersspezifischen Aspekte einzugehen. Auch die Ansprache junger Menschen sowie ihrer Einbeziehung, z.B. in den Prozess der Gefahrenabwendung, ist bei einem Jugendlichen anders zu gestalten als bei einem Kind im Kindergartenalter. Jugendrelevante Gefahren werden im Bericht durchaus benannt und auf die mit der Nutzung neuer Medien verbundenen Gefahren sowie die Ausbreitung der Droge Crystal Meth hingewiesen. Auch Projekte, wie die Kinder- und Jugendtelefone, die ältere Kinder sowie Jugendliche ansprechen, werden angeführt. Fraglich ist darüber hinaus, warum der Bericht in Teil 3 A Abs. II Kap. 4.2.2. „Misshandlung und sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen“ sowie in Teil 3 B Kap. 9.1.2 „Entwicklung der Jugendkriminalität nach der Polizeilichen Kriminalstatistik - Tab. 79: Opfer ausgesuchter Sexualstraftaten 2008 - 2012“ bei einer Darstellung der Fallzahlentwicklung verbleibt. Im Bericht selbst wird an die gemachten Ausführungen nur in der Gestalt ange261



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung knüpft, dass eine Listung der sehr umfassenden Präventionsmaßnahmen erfolgt. Bestehende Projekte, die betroffenen jungen Menschen, z.B. nach einem sexuellen Übergriff unterstützen, wie z.B. Wildwasser, werden nicht benannt. Auch wird nicht auf die unterschiedlichen Bedarfe der Geschlechter an dieser Stelle verwiesen. Insbesondere bei Eingriffen in das Kindeswohl ist schnelle zielgruppenspezifische und professionelle Hilfe von besonderer Wichtigkeit. Die vorhandenen Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik müssen in Zukunft mit den Meldewesen nach § 8 a SGB VIII abgeglichen werden. Auch hier ist eine regionale Darstellung und Erfassung erforderlich, um gezielt Angebote zu entwickeln. Die Bundesprogramme „Frühe Hilfen“ und die landesspezifischen Unterstützungen der Lokalen Netzwerkstellen haben den interdisziplinären Austausch in den Regionen befördert. Aber, insbesondere die freien Träger der Jugendhilfe haben maßgeblich durch ihr bereits vorhandenes Know-How im Umgang mit Risikofamilien inhaltlich und kompetent die Netzwerke bereichert und unterstützt. Deren Aufwand wird im Bericht nicht gewürdigt. Auch sind die Ausbildungen zur sogenannten „Kinderschutzfachkraft“ in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe zu erwähnen, die zu einem veränderten Verständnis der Kindeswohlgefährdung beitragen und eine präventive Wirkung einnehmen. Die Projekte Familienhebammen, Familienpat/innen zeigen in den Regionen unterschiedliche Wirkung. Im Rahmen der interdisziplinären Arbeit sind diese sehr wohl bereichernd. Dennoch müssen die Familienhebammen im Rahmen ihrer finanziellen Belange besser ausgestattet werden. Der Bericht erwähnt nicht, dass aufgrund der prekären Bezahlungssituation der Familienhebammen viele das Aufgabenfeld wieder verlassen haben, obwohl diese durch qualifizierte Ausbildungen eine besondere Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen, Sozialarbeit und niedrigschwelliger Familienarbeit darstellen. Die Intention der Familienpat/innen muss eindeutig geklärt werden, damit diese nicht in Hochrisikofamilien im Rahmen des Kinderschutzes eingesetzt werden. Dies beschädigt das Image der Familienpat/innen und verhindert ehrenamtliches Engagement. Kinderschutz bedarf professioneller Strukturen. Ehrenamtliche sollten aus dem komplexen Arbeitsfeld herausgehalten werden. 7. Jugendsozialarbeit – Übergang Schule-Beruf Teil 3 A Abs. II Kap. 3. „Jugendsozialarbeit“ widmet sich insbesondere der Darstellung der vom Land direkt geförderten Projekte im Bereich Jugendsozialarbeit. Problematisch ist, dass die gemachten Ausführungen nicht aufeinander abgestimmt sind und aus den Beschreibungen nicht immer hervorgeht, in welchem Rahmen (Finanzierung, Projektzeitraum, regionale Verortung bzw. überregionale Bedeutung) die Projekte stattgefunden haben. Im Rahmen dieses Abschnittes erfolgt auch kein Rückbezug bzw. Abgleich mit denen im Rahmen des Teil 2 Abs. I Kap. 3.1.3 „Armuts- und Risikolagen“, 3.2.2.4. „Die Welt der Schule im Jugendalter“ sowie 3.2.3. „Junges Erwachsenenalter: Schulabschlüsse und die Einmündung in das Übergangssystem, Ausbildung und Studium“ sowie Teil 2 Abs. II Kap. 3, „Bildung, Ausbildung und Beruf“ gemachten Ausführungen. Problematisch ist zu werten, dass die Intention des Landes bei der Jugendsozialarbeit darin liegt, neue Handlungsansätze zu erproben. Es stellt sich die Frage, welche innovativen Erkenntnisse haben sich daraus abgeleitet und welche Ziele werden langfristig verfolgt?
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Ebenso ist die umfangreiche Beschreibung des ESF-Projekts wenig hilfreich für den Zugewinn an Schulsozialarbeit und die damit verbundene Veränderung schulbezogener Lebenswelten. Der Zusammenhang zwischen der Verlängerung des Schulalltags und des damit verbundenen Kooperationszuwachses zwischen Jugendhilfe und Schule wird nicht herausgearbeitet. Auf den breit gesellschaftlich und politisch diskutierten Themenkomplex Schulverweigerung/- bummelei als Ordnungswidrigkeit mit der Folge zu zahlender Bußgelder, Auflage von Sozialstunden sowie in letzter Konsequenz, dem Anordnen von Jugendarrest, wird im Bericht nicht eingegangen. Landtag und Landesjugendhilfeausschuss haben hier umfassende Diskussionen und Anhörungen durchgeführt. Der Landesjugendhilfeausschuss sowie die in ihm vertreten Träger die bestehenden Probleme hingewiesen (vgl. Stellungnahme des LJHA Vorlage 06/918v9 zur Öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Recht, Verfassung und Gleichstellung des Landtages von Sachsen-Anhalt vom 07. September 2012). Im Rahmen der berufsorientierten Angebote verweist der Bericht auf die Analyse des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. im Berichtszeitraum, der folgerichtig die bestehende Kritik aus dem Bildungsbericht der Bundesregierung 2014 vorwegnimmt und darstellt, dass im Bereich der Jugendsozialarbeit eine „Individualisierung von Maßnahmen“ erforderlich sein wird. Insgesamt wird in diesem Kapitel deutlich, dass zwar in den Regionen spezifische Angebote und Zielgruppen bedacht werden, aber die Erkenntnisse und die erforderlichen rechtskreisübergreifenden Notwendigkeiten der Projekte werden nicht herausgearbeitet. Darüber hinaus wird nicht auf die wichtige Arbeit der bundesgeförderten Kompetenzagenturen (Förderzeitraum September 2008- Juni 2014) hingewiesen. Diese übernahmen für junge Menschen mit Benachteiligungen eine Lotsenfunktion beim Einstieg in das Berufsleben. Die hohen Zahlen der Schüler/innen ohne Abschluss belegen, dass SachsenAnhalt in diesem Bereich bundesweit mit 11 % Spitzenreiter ist. Es ist anzuempfehlen, dass das Schulgesetz Sachsen-Anhalt den Schüler/innen der Sonderschulen einen anderen Abgangsstatus zuschreibt und diese Zielgruppe frühzeitig in Berufswahl und praktische Berufsvorbereitung eingebunden werden. Die Förderung der Individualität und Heterogenität ist durch Maßnahmen analog der „Assistierten Ausbildung“ für diese Zielgruppe von besonderer Bedeutung. Ebenso müssen praxisnahe Ausbildung und intensiv sozialpädagogisch begleitete Praktika erfolgen. Insbesondere abgestimmte rechtskreisübergreifende Hilfekonstrukte zwischen SGB VIII, SGB II und SGB III werden zukünftig erforderlich werden, um merkliche Veränderungen herbeiführen zu können. Die einzelnen Ressorts werden die notwendigen Herausforderungen alleine nicht bewältigen können. Kooperative Modelle, interdisziplinäre Arbeitsformen werden an Bedeutung gewinnen, um soziale und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Ausbildung, Arbeitsmarkt und Beschäftigung (Teil 3 B Kap. 2) Der Bericht verweist in diesem Abschnitt auf die Arbeitsmarktpolitik des Landes Sachsen-Anhalt und auf Maßnahmen, um den Fachkräftebedarf zu decken, Arbeitslosigkeit zu verringern und Integrations- und Arbeitsmarktchancen zu verbessern. Dabei ist der Blick insbesondere auf junge Menschen und Familien gerichtet. Bis zum Juli 2013 war das KgKJH Sachsen-Anhalt e.V. Träger des ESF-Projektes „Netzwerk- und Servicestelle für eine geschlechtergerechte Berufsorientierung und Lebenswegplanung in Sachsen-Anhalt (NWS)“. Einer der Hauptschwerpunkte der NWS war die Landeskoordinierung des Girls´Day/ Boys´Day in Sachsen-Anhalt. Im Rahmen des Projektes war es wichtig, frühzeitig mit der geschlechtergerechten Berufsorientierung zu beginnen (ab Klasse 5), um den Mädchen und Jungen die Vielfalt der Berufe nahezubringen, aus denen sie wählen 263



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung können. Gemeinsam mit dem Landesschulamt Sachsen-Anhalt wurden Daten erhoben, aufbereitet und veröffentlicht. Im Jahr 2009 hat das KgKJH unter dem Titel „Pro Praxis – Sachsen-Anhaltische Mädchen und Jungen auf dem Weg zu ihrer Berufsidee“ ein empirisches Forschungsprojekt durchgeführt und die Ergebnisse in einem Fachbuch veröffentlicht. Wie bereits in vorangehenden Abschnitten angemerkt, muss bei der Berufsorientierung und -beratung besonderes Augenmerk auf den ländlichen Raum (vor allem mit Blick auf den demografischen Wandel) gelegt werden. Auch in den Beschlüssen der 23. Konferenz der GFMK – hier TOP 4.1, II.2. Berufswahl und –orientierung2 finden sich Forderungen für eine frühzeitige, vertiefende, geschlechtergerechte Berufsorientierung sowie nach vielfältigen berufs- und studienorientierten Maßnahmen. Einmündung in das Übergangssystem und in eine berufliche Ausbildung (Teil 2 Abs. I Kap 3.2.3.2) In diesem Berichtsabschnitt wird auf die drei Teilsysteme für die Berufsausbildung – duales System, Schulberufssystem und berufliches Übergangssystem- eingegangen und auf Auszubildende in Sachsen-Anhalt verwiesen. Anzumerken ist, dass bei der Auflistung der Länderdaten (Abb. 25 Länderdaten, S. 30) keine geschlechtsspezifische Ausweisung für die Teilsysteme erfolgt. Der Berufsbildungsbericht 2012 Sachsen-Anhalts3 gibt z.B. Auskunft darüber, dass Mädchen zum einen mehr in öffentlicher, schulischer Ausbildung zu finden sind und zum anderen bei Mädchen eine hohe Bestehensquote in unterrepräsentierten Berufen dokumentiert ist. In den Beschlüssen der 23. GFMK wird darauf verwiesen, dass „die Ausbildung vieler frauentypischer Berufe nicht im dualen System, sondern in schulischen Ausbildungen erfolgt, für die Schulgeld gezahlt werden muss.“4 Im Abschnitt „Auszubildende in Sachsen-Anhalt“ fehlen u.E. Aussagen zur Zielgruppe der alleinerziehenden Mütter und Väter und deren Ausbildungszeiten. Dazu gibt es ausreichend Datenmaterial und Erfahrungsberichte aus unterschiedlichen Projekten (Bildungswerk der Wirtschaft Sachsen-Anhalt, Ausbildungsverbund der Wirtschaftsregion BraunschweigMagdeburg e.V., Internationaler Bund usw.) Mit Blick auf die zehn am häufigsten besetzten Ausbildungsberufe (Abb. 27, S. 31 unten), werden geschlechtsspezifische Unterschiede benannt und grafisch ausgewiesen. Hinzuweisen ist, dass der Berufsbildungsbericht 2012 zur beruflichen Aus- und Weiterbildung in Sachsen-Anhalt (vorgestellt in der Sitzung des LJHA am 23.9.2013 durch Herrn Beck 5, mit Quellen der Bundesagentur für Arbeit und dem Institut für Wirtschaftsförderung, isw, Halle) vielfältige Daten zur Untermauerung des Themenbereiches bietet. Das Landesprogramm für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt (hier: AG Bildung) hat z.B. Ziele zur Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen und Jungen, der Erhöhung der Attraktivität dualer Berufsausbildung insbesondere für Mädchen sowie der Erhöhung der GenderSensibilität in der Berufsorientierung und –beratung formuliert, die ebenfalls herangezogen werden können. Studium an Hochschulen (Teil 2 Abs. I Kap. 3.2.3.3)In diesem Abschnitt wird die alters- und geschlechtsspezifische Darstellung der Studienanfänger/innen im bundes- und landesweiten Kontext erläutert und dargestellt. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die Datenerhebung der AG Bildung im Rahmen der Erarbeitung des Landesprogramms für ein geschlechtergerechtes Sachsen- Anhalt sowie auf die Forderungen der 23. GFMK zu Berufs- und Studienwahlverhalten.6
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Bildung, Ausbildung und Beruf (Teil 2 Abs. II Kap. 3.) In diesem Abschnitt werden Ausführungen zum Begriff der Bildung als gesellschaftliche und individuelle Ressource und zum Stellenwert für die junge Generation gemacht. Gleichzeitig wird auf den europäischen und internationalen Kontext (Berufsausbildung an Herausforderungen wie Demografie, strukturellen Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft sowie internationale Verflechtungen anpassen) und auf die Chancen junger Menschen verwiesen. Die Aussagen beziehen sich ausschließlich auf die duale Berufsausbildung mit den Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb. Anzumerken ist, dass hier auch Aussagen über schulische Ausbildungen getroffen werden müssen. 8. Förderung der Familie Neben „klassischen Bildungsangeboten“ (Vorträge, Seminare, Kurse, u.a.) kommt der nonformalen Bildung z.B. bei Freizeitmaßnahmen gerade in der Arbeit mit bildungsungewohnten Eltern oder Familien eine entscheidende Bedeutung zu. Oft ist es die einzige Möglichkeit, mit Bildungsangeboten diesen Personenkreis zu erreichen. In einem Rahmen außerhalb der gewohnten Umgebung ist die Bereitschaft ungleich größer, bisherige Einstellungen und Verhaltensweisen im Umgang miteinander unter Anleitung zu überprüfen und erziehungsförderliche Alternativen auszuprobieren. In Teil 3 A Abs. II Kap. 6. wird sich im Schwerpunkt auf die Arbeit mit Vätern konzentriert. Kritisch wird angemerkt, dass „aus Sicht der Bewilligungsbehörde hier der Bildungsaspekt wohl in der Regel kaum oder nur sehr gering umgesetzt wird.“ (Bericht, S. 103) Nicht erklärt wird das für diese Kritik zugrunde gelegte Bildungsverständnis der Bewilligungsbehörde. Der Bildungsaspekt aus Sicht der Bewilligungsbehörde sollte zum Verständnis erläutert und nicht nur bewertet werden. Die Welt der Familie im Jugendalter, Veränderung der Familienzahlen und – strukturen sowie Kinder- und familienfreundliches Sachsen-Anhalt Zu lesen ist in den Kapiteln (Teil 2 Abs. I Kap. 3.2.2.1 & Teil 2 Abs. II Kap. 2.1 & Teil 3, Schwerpunkt 1), dass „Mütter und Väter als Ratgeberinnen und Ratgeber u.ä. auch für Jugendliche von großer Bedeutung sind“ (Bericht, S. 21). Dies impliziert, dass beide Geschlechter gleichermaßen am Familienleben und somit an der Erziehung und Bildung ihrer Töchter und Söhne partizipieren können. Unterstützt wird diese Meinung durch die Aussage, dass Väter sich mehr in die Kindererziehung einbringen, da u.a. „ein höherer Prozentsatz der Väter die ‚Vätermonate‘ beim Elterngeld nutzt“ (Bericht, S. 43). Nicht benannt wird, dass die Zahl der Väter, die Elterngeld beziehen, immer noch sehr gering ausfällt. In Sachsen-Anhalt waren im Jahr 2012 nur 18,6 % der elterngeldbeziehenden Personen Männer. Der deutschlandweite Durchschnitt betrug in dem Zeitpunkt 22,4 %, Sachsen und Bayern standen mit je 27 % an der Spitze.7 Beachtenswert erscheint darüber hinaus die Tatsache, wie viel Zeit ein Vater im Durchschnitt täglich mit seinem Kind verbringt. Zeit Online recherchierte, wenn das Kind jünger 265



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung als 3 Jahre ist, beläuft sich diese Zeit auf 4 Stunden und 9 Minuten. Bei Teens und Jugendlichen zwischen 2 und 16 Jahren verringert sich die gemeinsame Zeit auf 2 Stunden und 11 Minuten8. Um Rückschlüsse auf Familienbildungsmaßnahmen zu ziehen wäre hier außerdem wichtig, zu analysieren, welch Bedingungen die Familien aufwiesen, in denen die Eltern als Ratgeber_innen fungierten. In Zeile 7376 wird auf vervielfältigte Lebensformen eingegangen, nicht aber differenziert benannt, bzw. in ihrer Bedeutung für Kinder beschrieben. Patchworkfamilien, Familien mit Kindern im Wechselmodell und Regenbogenfamilien sind hier differenziert zu nennen, da sie sehr unterschiedliche Beratungs- und Begleitungsbedarfe aufweisen. Auch die spezifische Rolle von Müttern und Vätern in diesen Familien ist im Zusammenhang mit Familienfreundlichkeit für alle Familien im Lande genauer zu betrachten. In der tabellarischen Darstellung von Zeile 1413 (Seite 37) sind gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht erwähnt. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit und ohne Kinder werden im Mikrozensus erhoben und sind in der Auflistung unbedingt mit zu benennen. In Statistiken, in denen keine Daten vorliegen, ist es sinnvoll im Kommentar auf Regenbogenfamilien hinzuweisen. Deutschlandweit leben, laut Mikrozensus, in 73.000 gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften ca. 9.000 Kinder in Regenbogenfamilien. (Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2012) ___________________ 7 -vgl. Statistisches Bundesamt, www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Elterngeld/Tabellen/Leistungsbezuege2012Be z ugsdauer.html, letzter Zugriff 14.07.2014 8



(vgl. Zeit Online, www.zeit.de/2004/21/Zahlen_21/seite-2, letzter Zugriff: 14.07.2014)



Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungskompetenz Familienbildungsangebote zur Stärkung der Erziehungskompetenz haben eine nicht zu unterschätzende sozialpolitische Bedeutung. Manche Eltern suchen nach Orientierung und Unterstützung in ihren täglichen Herausforderungen. Sie mit der Bewältigung dieser Aufgabe allein zu lassen, würde bedeuten, die Augen zu verschließen vor einer belastenden Situation, die die Familien überfordert. Dies kann und darf sich eine Gesellschaft nicht erlauben. Eltern sind vielmehr psychisch, finanziell und zeitlich in die Lage zu versetzen, Kindern ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen und sie zu erziehen. Geschieht dies nicht, wird die Gesellschaft zunehmend die Folgen tragen müssen. In Tabelle 32 wurden wesentliche Akteure nicht aufgeführt, die im Berichtszeitraum Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungskompetenz durchgeführt haben. Dieses wird deutlich, wenn man sich die Antwort der Landesregierung vom 26. November 2013 auf eine Kleine Anfrage (KA 6/8088) zur schriftlichen Beantwortung der Abgeordneten Monika Hohmann (DIE LINKE) „Zur Förderung von Familienzentren, Familienbildungsangeboten und Familienbegegnungsmaßnahmen mit Bildungsangeboten“ ansieht. Es stellt sich die Frage, weshalb das Projekt eines Trägers so exponiert dargestellt wird. Der Sinn der exemplarischen Darstellung der Teilnehmerzahlen und der thematischen Ausrichtung der Einzelmaßnahmen des Projektes ELAN für das Jahr 2010 ohne eine Kommentierung bzw. Erläuterung erschließt sich nicht. Inhaltliche Aussagen zu den Projekten fehlen. Familienzentren 1. Vorbereitung auf Erziehung und Elternschaft 2. Erziehung und Elternschaft 3. Gesundheit - Bewegung – Entspannung 266



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 4. Schaffung und Unterstützung sozialer Netzwerke für und von Familien 5. Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit für Familien Familienferienstätten bieten Möglichkeiten der Erholung, Bildung und Begegnung für Familien sowie für Gruppen, die häufig vernachlässigt werden dies sind insbesondere Kinderreiche, Alleinerziehende, Einkommensschwache, und Menschen mit Behinderung. In Tabelle 34 sind die Familienzentren unvollständig und fehlerhaft dargestellt. Zu korrigieren bzw. zu ergänzen ist: Träger



Evangelische Kirchengemeinde denskirche Wolfen-Nord Evangelisches Kirchspiel Klötze Die Brücke Magdeburg GmbH



Einrichtung



–



Frie- Familienzentrum Christopherushaus Familienzentrum Klötze Familienzentrum/Väterzentrum Magdeburg



Maßnahmen der Familienbegegnung und Familienbildung Leider wird in den Tabellen des Berichts nicht zwischen Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungskompetenz und Maßnahmen der Familienbegegnung mit Bildung entsprechend der Richtlinie zur Umsetzung des FamFöG vom 31.September 2009 unterschieden. Diese Unklarheit zieht sich durch den gesamten Bereich der familienbezogenen Maßnahmen und erschwert eine Deutung des Zahlenmaterials. Die Aussagekraft von Tabelle 35 bleibt ohne Erläuterung offen. Um welche Maßnahmen, Maßnahmeträger, geförderte Projektträger handelt es sich? Was bedeuten durchschnittliche Kosten pro Maßnahme Familienbildung und Projekte? In den Tabellen 36-38 wurden bei „Familienbegegnung mit Bildung“ außerdem nur die Maßnahmen der eaf Sachsen-Anhalt e.V. aufgeführt. Die Maßnahmen anderer Träger fehlen offensichtlich in dieser Aufstellung. Die inhaltlichen Ausführungen zu „Familienbegegnung mit Bildung“ geben deren Qualität und Wirksamkeit nicht angemessen wieder. Für die Arbeit der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe im Bereich der familienbezogenen Maßnahmen ist das Fehlen einer angemessenen Honorarordnung hinderlich. Bei der Erarbeitung einer Honorarordnung ist darauf zu achten, dass im Bereich der Familienbildung oftmals freiberufliche und hoch qualifizierte Referent_innen tätig sind, für diese Gruppe, die im sozialen Bereich den Weg in die Selbstständigkeit gegangen sind, ist ein Stundenhonorar von 20,- Euro - wie bisher gehandhabt - nicht angemessen. Zur Orientierung für die Erarbeitung einer Honorarordnung könnte die Honorarordnung der Landeszentrale für politische Bildung dienen. Familienverbände Die Familienverbände in Sachsen-Anhalt engagieren sich für stimmige Rahmenbedingungen für Familien. Sie setzen und verfolgen familienpolitische Ziele, insbesondere in den Bereichen Sozial, Bildungs-, Arbeitsmarkt-, Rechts- und Wohnungspolitik und transportieren die Sichtweisen und Anliegen von Familien in die politische Ebene. Die Familienverbände richten sich an die Fachöffentlichkeit in Politik, Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft, damit Familien Wertschätzung und Unterstützung erhalten. Sie fördern den Fachaustausch praktischer Erfahrungen in der Familienbildung, -begegnung und -beratung.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung In Ergänzung zu den getroffenen Aussagen umfasst das Leistungsspektrum der Familienverbände außerdem den Bereich „Familienbildung mit Qualität“ (Angebot zertifizierter Elternkurse, Familienbezogene Bildungsprojekte mit zahlreichen Kooperationspartner_innen zu verschiedenen Themen, Männerarbeit/ Mediation, Fortbildung von Fachkräften im Bereich der Arbeit mit Familien (Multiplikator_innen), Trägerschaft von Bildungseinrichtungen und den Bereich der „familienpolitischen Interessenvertretung“ (Interessenvertretung in verschiedenen Gremien auf Landesebene, Gespräche mit Parteien/Fraktionen/Abgeordneten und gesellschaftlichen Gruppen auf Landesebene, öffentliche Stellungnahmen, Unterstützung bei der Gründung lokaler/kommunaler Bündnisse für Familien, Durchführung von Fachtagungen zu familienbezogenen Themen). Landesbündnis für Familie Im Bericht werden die verschiedenen Arbeitsgruppen des Landesfamilienbündnisses benannt. Für die Praktiker und zahlreiche Mitglieder stellt sich jedoch häufig die Frage nach der Zielsetzung der einzelnen Arbeitsgruppen. Ebenso wie die Arbeitsergebnisse sind diese vielfach sehr unterschiedlich. Zumindest die Zielsetzungen sollten im Berichtsteil umfangreicher dargestellt werden. Lokale Bündnisse Neben den allgemeinen Aussagen zu lokalen Bündnissen für Familie wäre es von Interesse auch an konkreten Beispielen zu erfahren, welche Arbeit wie umgesetzt wird. 9. Genderbezogene Aspekte Auf Seite 74 des vorliegenden Berichtsentwurfes wird festgestellt, dass im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit „durch das Land besonderer Wert auf die Umsetzung des Gender Mainstreamings als zentrale Handlungsstrategie gelegt“ wird. Dieses, auf alle Bereiche des SGB VIII auszuweitende Qualitätskriterium, spiegelt sich in der vorliegenden Darstellung der Landesregierung nur bedingt wider. Änderungsbedarf sehen wir z.B. in konsequent zu erbringenden quantitativen geschlechterdifferenzierten Darlegungen durch Tabellen und Abbildungen (z.B. Abb.7, Tab. 2, Tab. 52). Auch in der qualitativen Beschreibung fehlt in einzelnen Fachschwerpunkten eine geschlechterdifferenzierende Betrachtung. Benannt werden sollen an dieser Stelle exemplarisch die wichtigen Kapitel Kindheit (Teil 2 Abs. I Kap. 3.2.1, S. 18), Medien (Teil 2 Abs. I Kap. 3.2.2.2, S. 21), Einstellungen junger Menschen (Teil 2 Abs. I, S. 47), Gesundheit (Teil 2 Abs. I Kap. 6, S. 48) oder Kinder- und Jugendschutz, hier insbesondere die Aspekte Chrystal und Cybermobbing (Teil 3 Abs. II Kap. 4.1., S. 83). Im Folgenden sollen anhand ausgewählter Kapitel auf das fehlen des Genderaspektes hingewiesen werden. Demografische Entwicklung (Teil 2 Abs. I Kap. 3.1.1) Auf den Seiten 9ff. wird auf die Entwicklung der Geburtenverteilung in Sachsen-Anhalt verwiesen und darauf, dass vor allem junge Frauen abwandern. In dieser Abwanderung wird eine Ursache für den Rückgang der Geburtenzahlen sowie die veränderte Altersstruktur in Sachsen-Anhalt gesehen. Die Abb.3 zeigt jedoch, dass die Geschlechterverteilung 2005-2011 fast gleich ist (Quelle: StaLa). Diverse Studien verdeutlichen, dass gerade gut ausgebildete junge Frauen für Ausbildung bzw. Studium in die Großstädte abwandern und junge Männer überwiegend in der Region bleiben. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt hat im Rahmen des europäischen Raumbeobachtungsnetzwerks ESPON9 im Jahr 2010 ein de268



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung mografierelevantes Projekt angestoßen (SEMIGRA). Anzumerken ist, dass zur Verdeutlichung der Entwicklung die Ergebnisse der Semigra-Studie „Selektive Abwanderung und Geschlechterdisproportionen in ländlichen Regionen“ (Projektlaufzeit 2010-2012), an der u. a. auch ländliche Regionen Sachsen-Anhalts beteiligt waren, unbedingt für den Bericht genutzt werden sollten10. ___________________________ 9 European



Observation Network for Territorial Development and Cohesion Informationen dazu sind unter http://www.mlv.sachsen-anhalt.de/fachthemen/raumordnung-und landesentwicklung/projekte/ semigra/ bzw. beim Leibniz-Institut für Länderkunde (http://www.iflleipzig. de/de/forschung/projekt/detail/selective_migration_and_unbalanced_sex_ratio_in_rural_regions_semigra.html) zu finden. 10 Ausführliche



Einkommenslagen und Armutsrisiken in Sachsen-Anhalt (Teil 2 Abs. I Kap. 3.1.3.1) Beschrieben wird, dass der Anteil von Armut bedrohter Personen in der Altersgruppe der jungen Erwachsenen (18 – 25 Jahre) zunimmt. Nicht benannt werden hier junge alleinerziehende Mütter oder Väter. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales stellt im Report 2013 fest: „Die jugendlichen und jungen erwachsenen Alleinerziehenden bilden in Deutschland eine vergleichsweise kleine Gruppe, die aber einen besonderen Unterstützungsbedarf hat. Junge alleinerziehende Mütter, die weniger in ihre qualifikatorischen und beruflichen Grundlagen investieren konnten, haben eine signifikant geringere Beschäftigungswahrscheinlichkeit als alleinerziehende Mütter, die erst in späteren Jahren alleinerziehend wurden. Frühe Nachteile drohen sich zu verfestigen.“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Alleinerziehende unterstützen - Fachkräfte gewinnen, Report 2013, S. 5) Die Welt der Schule im Jugendalter & Perspektiven und Herausforderungen (Teil 2 Abs. I Kap. 3.2.2.4 & Teil 3 B Abs. II Kap. 1.5.) Benannt wird in diesen Kapiteln u.a. die internationale Schulleistungsstudie PISA. Unerwähnt bleiben dabei geschlechtsspezifische Auswertungsaspekte, die in der gesellschaftlichen Diskussion der Jungen als Bildungsverlierer eine Rolle spielen müssen. „In allen Ländern, die an der ersten PISAStudie teilnahmen, bestanden in der Lesekompetenz signifikante Differenzen zu Gunsten der Mädchen. In knapp der Hälfte der Länder - so auch in Deutschland - wurde eine signifikante Differenz in der mathematischen Kompetenz zu Gunsten der Jungen festgestellt. Es gab jedoch auch Länder (Island, Neuseeland, Russische Föderation), in denen die Mädchen bessere Leistungen im Mathematiktest erbrachten. In den Naturwissenschaften konnten weder im OECD- Durchschnitt noch innerhalb Deutschlands signifikante Leistungsunterschiede zwischen Mädchen und Jungen festgestellt werden (OECD 2003a).“ stellt das BMFSFJ im Jahr 2003 fest11. In der Auswertung der PISA-Ergebnisse 2013 ist eine Verschärfung festzustellen: „Unter den leistungsstärksten 15-jährigen Deutschen sind deutlich mehr Jungen (60 %) als Mädchen (40 %). In fast allen teilnehmenden Ländern erreichten mehr Jungen Spitzenleistungen als Mädchen, unter den schwächsten Schülern verteilen sich Jungen und Mädchen hingegen gleichermaßen.“12 Auch im Bereich der Schulabbrüche gibt es notwendige geschlechtsspezifische Ergänzungen. Festgestellt wird im Bericht, dass die Quote der Abgänger_innen ohne Abschluss im Bundesland zurückgeht (Bericht, S. 23). Interessant ist dabei, dass der Anteil der Mädchen unter den Abbrecher_innen von 3,8 % auf 4,8 % gestiegen ist und der der Jungen von 8,7 % auf 7,5 % gesunken ist. Dies muss Auswirkungen auf die Empfehlungen im Kapitel 1.5. haben.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Gesundheit (Teil 2 Abs. II Kap. 6.) Das Kapitel 6.1.nimmt Bezug auf die 5 Gesundheitsziele13, die derzeit in Sachsen-Anhalt verfolgt werden und verweist auf die regelmäßig stattfindenden Landesgesundheitskonferenzen. Anzumerken ist, dass hier keine geschlechtsspezifische Ausweisung über Frauen- und Männergesundheit im Bundesland erfolgt. Die Beschlüsse der 23. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und –minister, senatorinnen und –senatoren der Länder vom 5. September 2013 (Magdeburg), vor allem zum Thema (TOP 7.1) „Geschlechterzuschreibungen überwinden – Gesundheit von Mädchen fördern“, sollten in die Berichterstattung mit aufgenommen werden.14 Durch das Kapitel 6.8.1 zieht sich die Aussage, dass Jungen häufiger von Entwicklungsund Verhaltensstörungen betroffen sind als Mädchen (z.B. Bericht, S. 51). Das KgKJH stellte 2012 im Praxisforschungsprojekt zur geschlechterreflektieren Frühförderung fest, dass bei Mädchen, aufgrund ihres eher angepassten Auftretens, später als bei Jungen vorhandene Defizite festgestellt werden und sie somit auch erst später an Frühförderangeboten partizipieren (vgl. KgKJH, Kleine Jungen ganz groß. Möglichkeiten geschlechterreflektierter Frühförderung, 2013). _________________________________ 11



vgl. BMFSFJ, www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/genderreport/1-Bildung-ausbildung-und-weiterbildung/1-4-Schulische- bildung/1-4-2-schulleistungen.html, letzter Zugriff: 14.07.2014 12 v gl. Spiegel-Online, www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/pisa-studie-jungen-besser-als-maedchen-a-961921.html, letzter Zugriff: 14.07.2014 13 (http://www.ms.sachsen-anhalt.de/gesundheit/gesundheitsziele/) 14 (www.gleichstellungsministerkonferenz.de/documents/Beschluesse_23_GFMK_05092013.pdf).



Demokratieförderung und Prävention von Rechtsextremismus (Teil 3 B Kap. 8.) In diesem Absatz werden rechtsextreme Erscheinungen in SachsenAnhalt, Maßnahmen des Bundes und des Landes, das Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit sowie Maßnahmen zur politischen und historischen Bildung mit entsprechenden Daten und Informationen untermauert. Die Daten geben in den benannten Schwerpunkten keine Auskunft über geschlechtsspezifische Aspekte in diesem Themenbereich. Interessant wären Daten und Informationen zur veränderten Rolle von Mädchen und Frauen in der rechtsextremen Szene, gerade auch in Bezug auf den Ring nationaler Frauen (Gründung 2006 und Sitz im Landkreis Mansfeld-Südharz) in Sachsen-Anhalt. Die Täter in der rechtsextremen Szene sind zumeist Jungen und Männer und auf ihnen liegt meist das Hauptaugenmerk, dennoch spielen die Frauen in der Szene eine große Rolle. Diese Frauen bleiben oft unerkannt. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema wird bisher (auch im Bereich der Modellprojekte und LAPs) wenig behandelt. Aufschlussreiche Literatur liefert die Broschüre von der Autorin Andrea Röpke „Die geführte Jugend – Kindererziehung von rechts“ die von der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen Ost gGmbH, Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt 2010 herausgegeben wurde15. Hinzuweisen ist darauf, dass das Projekt „Rollenwechsel – Wechsel der Perspektive“ ein geschlechtsspezifisches Projekt ist, das durch das KgKJH LSA e.V. fachlich begleitet wurde. Bei der Nennung der Akteur_innen sollten weitere freie Träger und Netzwerke (z.B. Netzwerk für Demokratie und Courage – jugendliche, ehrenamtliche Teamer_innen bieten thematische Projekttage und Fortbildungen an) mit aufgenommen werden.
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Schwerpunkte der Kinder- und Jugendpolitik der Landesregierung (Teil 3 Abs. IV) Unter Beachtung und in Verknüpfung mit dem Landesprogramm für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt, das in den Jahren 2011 - 2014 federführend vom Ministerium für Justiz und Gleichstellung erarbeitet wurde und noch in diesem Jahr im Landtag abschließend diskutiert werden soll, müssen die drei genannten Schwerpunkte geschlechtergerecht ausgestaltet werden. Besonders die Ergebnisse der Arbeitsgruppen Bildung, Partizipation sowie soziale Gerechtigkeit lassen Überschneidungen erwarten. Teil III Fazit Der LJHA begrüßt die in der Sitzung des LJHA vom 08. September 2014 getroffenen Aussagen des Ministeriums für Arbeit- und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt, dass die Stellungnahme des LJHA im Bericht Niederschlag finden wird und bei erforderlichem Korrekturbedarf Änderungen im Bericht entsprechend vorgenommen werden. Der LJHA geht folglich davon aus, dass die vorab gemachten Hinweise, Ergänzungen und Anmerkungen aufgenommen werden. Er bedauert es jedoch, dass die bereits zum letzten Kinder- und Jugendbericht (2009) durch den LJHA gemachten Anmerkungen nur zum Teil in die Erarbeitung des aktuellen Berichtes eingeflossen sind. Zusammenfassend ist der Bericht aus Sicht des LJHA in seiner vorliegenden Fassung mit fehlender Stringenz und fehlender Zielorientierung untersetzt. Ebenso ist zu bemängeln, dass es keine kontinuierliche redaktionelle Bearbeitung gab. Dies zeigt sich u.a., an den unterschiedlichen Datenquellen, den heterogenen Datenaufbereitungen und den damit verbundenen fehlerhaften Aussagen für das Land. Der LJHA wird sich darüber hinaus mit dem Thema Kinder- und Jugendbericht in einer seiner folgenden Sitzungen intensiv befassen und grundsätzliche Hinweise für die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendberichtes erarbeiten.



Nummer 7: Anmerkungen zum Ausblick für eine regelmäßige Berichterstattung zu den Lebenslagen junger Menschen in Sachsen-Anhalt Die Datenlage zur Lebenslage junger Menschen mit Migrationshintergrund wird sich ausweislich einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes an Herrn Minister Bischoff vom 16.10.2014 deutlich verbessern: Die Daten werden künftig in regional einheitlicher Gliederungstiefe dargestellt werden können und nicht nur – wie bisher aufgrund geringer Fallzahlen - zusammengefasst für die Neuen Bundesländer. ________________ 15



www.gender-und-rechtsextremismus.de.
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Gegenäußerung der Landesregierung zur Stellungnahme des Landesjugendhilfeausschusses zum Entwurf eines 6. Kinder- und Jugendberichtes
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Bemerkungen der Landesregierung zur Stellungnahme des Landesjugendhilfeausschusses zum Entwurf eines 6. Kinder- und Jugendberichtes Der Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) hat entsprechend der gesetzlichen Regelung des § 16 Abs. 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zu dem Entwurf des Kinder- und Jugendberichtes (Stand 29.5.2014, dem Ausschuss übersandt am 1. Juli 2014) Stellung genommen und diese Stellungnahme dem Ministerium für Arbeit und Soziales am 12. 09. 2014 übersandt. Dem Landesjugendhilfeausschuss ist zunächst Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit auszusprechen. Die Stellungnahme enthält zahlreiche wertvolle Anmerkungen, denen soweit im Rahmen einer Überarbeitung möglich, durch Änderung und Anpassung des Berichtes Rechnung getragen wurde. Soweit die Anmerkungen grundlegender Art sind, können sie jedoch nur für die Erstellung des folgenden Kinder- und Jugendberichtes herangezogen werden. Allerdings ist dem LJHA nicht in allen Punkten zuzustimmen. Dies betrifft die nachfolgend dargestellten Punkte: Teil II: Fachspezifische Stellungnahme 1. Planung



















Die Landesregierung misst einer jugendpolitischen Gesamtstrategie besondere Bedeutung bei und sieht die Notwendigkeit, diese insbesondere unter Beteiligung junger Menschen und ihrer Interessenvertreter zu entwickeln. Insoweit ist aber die Kritik des LJHA, es fehle eine Auseinandersetzung zum jugendpolitischen Programm nicht nachvollziehbar und es verbietet sich, Ergebnisse vorweg zu nehmen. Soweit der LJHA die unzureichende Datenlage zur Beschreibung der Lebenslagen junger Menschen beanstandet, und insbesondere fordert, dass die von Prof. Dr. Olk vorgeschlagenen Indikatoren für eine zukünftige Berichterstattung künftig in jeder Gebietskörperschaft erhoben werden sollten, ist ihm darin zuzustimmen, dass ; über die Frage der Verbesserung der Datenlage betr. der subjektiven Sicht junger Menschen zu den vorhandenen Angeboten und Leistungen in den verschiedenen Phasen des Aufwachsens zu diskutieren sein wird. Die Forderung nach einer regionalspezifischen Erhebung zu den Angeboten und Leistungen in den Gebietskörperschaften muss jedoch zurückgewiesen werden. Die Stellungnahme des LJHA lässt hier die notwendige Differenzierung zwischen örtlicher Planung und Planung und Berichterstattung auf Landesebene vermissen. Die Forderung des LJHA nach einer Verbesserung der geschlechtsspezifischen Datenlage ist begründet, wenngleich der Bericht bereits zahlreiche spezifisch ausgewiesene Daten enthält, wie etwa zur Entwicklung der Zahl der Auszubildenden, zur Zahl der Studienanfänger, zur Häufigkeit von Entwicklungsstörungen, Beteiligung an Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung, Teilnehmer/innen an sexualpädagogischen Gruppenveranstaltungen oder der Zahl der Alleinerziehenden, aber auch in den Bereichen der Kindesmisshandlung, Kriminalität nach § 171 STGB und allgemeinen Kriminalitätsentwicklung) Der LJHA verlangt zur Unterstützung der politischen und administrativen Mandatsund Entscheidungsträger in den örtlichen Gebietskörperschaften intensive Unterstützung durch planerische Erläuterungen, um die komplexen Zusammenhänge der Inanspruchnahme von Hilfen, der fachlich-konzeptionellen Angebotsentwicklung 273
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und der investiven Förderung in den verschiedenen Angeboten erfassen zu können, um zukunftssichere Ausgestaltungen legitimieren zu können. Vorbild sei der Bericht zu Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen in Baden-Württemberg. Der LJHA verweist auf seine langjährige Forderung, Haushaltsmittel für eine überörtliche Jugendhilfeplanung in den landeshaushalt einzustellen. Der Auffassung des LJHA ist jedoch zu widersprechen. Der in Bezug genommene Bericht beinhaltet die Darstellung verschiedener statistischer Zusammenhänge zwischen Sozialfaktoren und der Inanspruchnahme von HzE, bezogen auf die Landkreise und kreisfreien Städte in Baden-Württemberg , die von den Gebietskörperschaften in LSA ohne weiteres selbst beschrieben werden können. Eine Begründung für die Notwendigkeit, diese Darstellung durch das Land vornehmen zu lassen, lässt die Stellungnahme des LJHA jedoch vermissen. Dies gilt umso mehr, als die untersuchten Indikatoren als solche keine landesspezifischen sind. Auch wenn in der Nutzung externen Sachverstandes und der vergleichenden Betrachtung regionaler Besonderheiten ein Mehrgewinn gesehen werden kann, so entbindet dies die örtlichen Träger doch nicht von der Notwendigkeit einer sachgerechten Analyse der Situation vor Ort unter Berücksichtigung weiterer Informationen und der Erfahrungen der örtlichen Akteure. Soweit der LJHA die Einbeziehung der freien Träger bei der Erstellung des Kinderund Jugendberichtes etwa über den LJHA anregt, kann dem grundsätzlich gefolgt werden. Es ist jedoch darauf zu verweisen, dass die Themenfindung für die Erörterungen und Befassungen des LJHA dessen eigene Angelegenheit ist und die Erarbeitung von Beiträgen zum Bericht dem LJHA daher freigestanden hätte.



Kindheit, Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern







Nach Auffassung des LJHA liegt Sachsen-Anhalt im Bereich der frühkindlichen Bildung in qualitativer Hinsicht deutlich hinter den anderen Bundesländern. Hierzu verweist der Ausschuss u.a. auf die Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung zur Fachkraft-Kind-Relation. Daraus abgeleitet fordert er eine Qualitätsoffensive, um bundesweit im Mittelmaß der Qualitätsstandards der Fachkraft-Kind-Relationen anzukommen. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass mit der Novellierung des KiFöG eine Qualitätsoffensive bereits eingeleitet wurde: 







 



Die Ausbildung der Erzieherinnen und wer als Fachkraft tatsächlich eingesetzt oder anerkannt wird, regelt in Sachsen-Anhalt § 21 Abs. 3 und 4 KiFöG. Nunmehr kommen auch Personen mit Hochschulabschlüssen der Niveaustufe 6 und höher in Betracht. Die Konzepte der Einrichtungen. Nach § 5 Abs. 3 Satz 3 KiFöG hat jede Tageseinrichtung nach einer Konzeption und einem durch den Träger frei zu wählenden Qualitätsmanagementsystem zu arbeiten. Der Betreuungsanspruch: In Sachsen-Anhalt besteht ein Ganztagesanspruch bis zu 10 Stunden/Tag für alle Kinder. Die Qualität des Bildungsprogramms. Es erfolgte im Jahr 2013 eine Aktualisierung. Nach § 5 Abs. 3 KiFöG ist das Bildungsprogramm verbindliche Grundlage unter besonderer Beachtung der Sprachförderung.
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Nach § 5 Abs. 3 Satz 2 KiFöG ist dieses Bildungsprogramm verbindliche Grundlage für die Träger der Tageseinrichtungen unter besonderer Beachtung der Sprachförderung. Mit der Teilnahme von Sachsen-Anhalt an dem Bundesprogramm „Lernort Praxis“ (Beginn 2013) erfolgten Inhouse-Fortbildungen in den Kindertageseinrichtungen, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen einen hohen Wirkungsgrad auf die Verbesserung der Einrichtungsqualität und des pädagogischen Personals haben.



Zudem ist bessere Qualität entgegen der Bertelsmann-Studie nicht allein durch das Zählen von pädagogischem Personal zu messen. Die Kindertagesbetreuung in Sachsen-Anhalt kann sich bundesweit nicht nur sehen lassen, sondern nimmt auch nach der oben genannten differenzierten Betrachtung einen Spitzenplatz ein. Mit der Novellierung des KiFöG im Jahr 2013 wurde und wird der Mindestpersonalschlüssel für die Kinder unter drei Jahren und für die Kinder von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht verbessert. Über 50 Mio. Euro stellt das Land jährlich zusätzlich für die Kindertagesbetreuung zur Verfügung. Dieses in einer Zeit, in der in fast allen anderen Bereichen gespart werden muss, um unseren Kindern noch Gestaltungsspielraum in der Zukunft zu lassen. Eine weitere Verbesserung des Personalschlüssels wäre derzeit nur über höhere Elternbeiträge finanzierbar. 



Zu positiv schätzt der Bericht nach Auffassung des LJHA zudem die Situation bei der Erhebung von Elternbeiträgen ein. Der LJHA erwartet eine Beitragssteigerung als Folge intransparenter Finanzierungswege, bedingt durch das Vorgängergesetz. Insoweit ist anzumerken: Zwar sind Beitragssteigerungen zu verzeichnen. Diese sind jedoch nicht ursächlich auf die Novellierung des KiFöG zurück zu führen. Vielmehr handelt es sich um Nachholeffekte der Kommunen, die die Elternbeiträge über Jahre nicht an die tatsächlichen Kosten angepasst hatten. Vielfach bestand auch keine kostenkonkrete Zuordnung im Sinne der notwendigen Transparenz, welche Kosten im Zusammenhang mit der Kindertageseinrichtung anfallen. Zudem resultieren die Beitragssteigerungen auch daraus, dass noch nicht flächendeckend von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, eine stundenweise Staffelung bei den Betreuungsverträgen vorzunehmen. Dadurch kann der Personaleinsatz den Anwesenheitszeiten angepasst werden. Hiervon profitieren sowohl die Kommunen als auch die Eltern. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass im Vergleich zu den Ländern, in denen keine Beitragsfreiheit besteht, die Elternbeiträge in Sachsen-Anhalt vergleichsweise niedrig sind.



Durch die Novellierung des KiFöG ist die Finanzierungsstruktur vereinfacht und transparenter gestaltet worden gemäß den §§ 12 bis 13 KiFöG. Im § 12 Abs. 3 KiFöG LSA ist die finanzielle Beteiligung des Landes geregelt mit der Höhe nach bestimmten Pauschalen für jedes betreute Kind basierend auf der Statistik des Vorjahres (bzw. bei Doppelhaushalten des Vorvorjahres) in den jeweiligen Altersgruppen.
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Soweit der LJHA einschätzt, durch die Nichtfortführung von Modellprojekten auf Bundesebene sei eine enorme Demotivation bei der Inanspruchnahme weiterer Projekte eingetreten, ist dieses zu relativieren: Das Programm „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration wird bis zum 31.12.2015 verlängert. Es soll dann gemeinsam mit Expertinnen und Experten, Ländern und Kommunen weiterentwickelt werden. Hinsichtlich des ausgelaufenen Modellprojekts „Mehr Männer in Kitas“ wird es ein Folgeprojekt geben „Quereinstieg- Männer und Frauen in Kitas“. Schließlich fließen die Erfahrungen des Modellprojekts „Lernort Praxis“ in die Neukonzeption der Erzieherinnenausbildung ein.



Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit  Der LJHA wünscht eine Darstellung, wie die Landesmittel aus Jugendpauschale und Fachkräfteprogramm durch die örtlichen Träger verausgabt wurden, um so Schwerpunktsetzungen erkennen zu können. Insoweit ist anzumerken, dass eine solche Darstellung ohne gleichzeitige vollständige Übersicht über die insgesamt verausgabten Mittel wenig über die Schwerpunkte der örtlichen Träger verrät. Entgegenzutreten ist dem LJHA allerdings in seiner Aussage, die Reduzierung des Fachkräfteprogramms um eine halbe Million habe sich negativ auf das Vorhalten bedarfsgerechter Angebote ausgewirkt. Weder die Bedeutung der Verantwortung der örtlichen Träger noch die Folgerungen aus der demografischen Entwicklung werden hier berücksichtigt (Rückgang der Zahl der unter-20-Jährigen im Zeitraum 2009 bis 2012 um 3,5 %).  Soweit der LJHA das Fehlen einer Thematisierung der Herausforderungen beanstandet, vor denen die Kinder- und Jugendarbeit in den Kommunen, insbesondere im ländlichen Raum steht, ist ihm unter Hinweis auf die Ausführungen unter II 2.1.7 zu widersprechen. Nicht zutreffend ist zudem die Darstellung, der Bericht stelle eine plurale Träger- und Angebotsstruktur als Ergebnis der Landesförderung aus Jugendpauschale und Fachkräfteprogramm heraus. Vielmehr spricht der Bericht zutreffend von einer Unterstützung der örtlichen Angebote (II 2.2).  Auch die Kritik, der Bericht stelle die notwendige Verzahnung von der Jugendarbeit auf örtlicher und überörtlicher Ebene, insbesondere das Engagement landesweit tätiger Jugendverbände, nicht heraus, ist zu widersprechen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang etwa auf die Ausführungen unter 2.1.1 (Beschreibung der primären Aufgaben der Jugendbildungsreferenten).  Zuzustimmen ist dem LJHA in seinem Hinweis, der Kooperation von Jugendhilfe und Schule komme Bedeutung nicht nur unter dem Aspekt der notwendigen Intervention bei Krisensituationen zu. Die Verortung der Kooperation in dem Unterkapitel „Sozialarbeit“ sei daher zu beanstanden. Dem Hinweis des LJHA wurde Rechnung getragen durch eine Integration seines Hinweises in den Bericht und entsprechende Veränderung der Gliederung.  Mit Nachdruck zu widersprechen ist dem LJHA in seiner Kritik, der Bericht verpasse es, den Wert der außerschulischen Jugendbildung hervorzuheben und darzustellen, dass außerschulische Jugendbildung als wichtiger Bestandteil (verbandlicher) Jugendarbeit umsetze, was Kinder und Jugendliche bewege, beschäftige und interessiere. Denn insoweit ist auf die Ausführungen zu II 1.1 (Partizipation in der Jugendarbeit) zu verweisen. 276
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Soweit der LJHA die Angaben in den Tabelle 14 und 15 kritisch hinterfragt, ist ihm zuzugeben, dass die Angaben der VbE für die Jahre 2008 und 2010 fehlerhaft waren. Sie wurden korrigiert. Im Übrigen ist jedoch auf Folgendes hinzuweisen: Die Tabellen 14 und 15 beinhalten die Höhe der Ist-Ausgaben, also der tatsächlich abgerufenen Landesmittel für die jeweiligen Förderbereiche in den Haushaltsjahren 2008-2012 Die Planungsansätze lt. Haushaltsplan und die Höhe der VE-Bindungen bei mehrjährigen Förderperioden blieben hier unberücksichtigt, da insbesondere im Förderbereich „Jugendbildungsmaßnahmen/Aus- und Fortbildung ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätiger Mitarbeiter“ die Zuwendungen im Rahmen der jährlich einzureichenden Maßnahmenplanung angepasst und von den Verbänden dem tatsächlichen Bedarf entsprechend abgerufen wurden. Ursachen für rückläufige Ausgaben im Förderbereich „Jugendbildungsreferent_innen“ sind u. a.  zeitweilige Nichtbesetzung von Stellen,  reduzierte Landeszuwendungen bei Stellenwechseln und damit häufig einhergehenden veränderten Entgelthöhen, resultierend insbesondere aus niedrigeren Erfahrungsstufen  Wegfall von Stellen, wenn Verbände keine Förderung für Jugendbildungsreferenten beantragen (vgl. Jusos, Junge Union)  2012 - Wegfall der 2. Referenten-Stelle bei der Jugendfeuerwehr, die anteilig von MI mitfinanziert wurde. Die Auffassung des LJHA, im Berichtzeitraum auf die vom Land zu fördernden VbE abzustellen, wird nicht als zweckmäßig und zielführend erachtet. Der Bericht gibt u. a. Auskunft über Entwicklungstendenzen (Fachkräftesituation, tatsächliche Inanspruchnahme der Landesförderung, Auswirkungen der Demografie und der Strukturprobleme im ländlichen Raum), die auf die Umsetzung von landesweit ausgerichteten Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung durch die Verbände Einfluss haben.







Der Forderung des LJHA nach einer Gegenüberstellung von Bewilligungshöhe und tatsächlichem Mittelabruf getrennt nach Haushaltsjahren und Förderbereichen kann auf Grund der personellen Situation im LJA gegenwärtig nicht nachgekommen werden. Schließlich ist anzumerken, dass die Darstellung der primären Aufgaben der Jugendbildungsreferenten und –referentinnen in der vorliegenden Fassung (entsprechend dem aktuellen Entwurf einer Förderrichtlinie) aktualisiert wurde.



Ehrenamtliches Engagement  Die Kritik des LJHA, der Bericht folge dem gegenwärtigen Trend der Landesregierung, Engagement zunehmend in vorgegebene Rahmen wie Projekte oder durchstrukturierte Freiwilligenformate zu pressen und Engagement und Teilhabe in Jugendverbänden, Kirchengemeinden, Gewerkschaften, Vereinen, politischen Parteien und Initiativen zu negieren, ist nicht nachvollziehbar. Der von dem LJHA insoweit in Bezug genommene Berichtsteil „Lebenslagen“ von Prof. Dr. Olk wird vielmehr ergänzt durch die Ausführungen unter Teil 2 II 4. und 5. (Anmerkungen und Ergänzungen zum Berichtsteil „Lebenslagen“, Einstellungen junger Menschen und Bürgerschaftliches Engagement, sowie Teil 3 II 1.1, Partizipation in der Jugendarbeit. 277
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Dem LJHA ist in der Einschätzung zuzustimmen, dass verhindertes Engagement junger Menschen vor allem auf mangelnde Zeit aufgrund von Schule, Ausbildung oder Studium zurückzuführen ist. Der Überlegung des LJHA, diesem Trend durch Anrechnung von ehrenamtlichem Engagement in Schule oder Studium zu begegnen, kann jedoch nicht ohne weiteres gefolgt werden: Eine durch Anforderungen der Schule oder Hochschule bedingte Tätigkeit, die mit Noten oder credit-points honoriert wird, ist nicht unter den Begriff zivilgesellschaftlichen Engagements zu subsumieren. Und eine Diskussion über eine praxisnahe, gemeinwesenorientierte Gestaltung des Schulunterrichtes oder des Studiums ist nicht im Rahmen des Kapitels über das Ehrenamtliche Engagement abzuhandeln.



Kinder- und Jugendschutz  Der LJHA weist auf die starke Fokussierung des Themas Kinder- und Jugendschutz auf die Altersspanne der 0-3-Jährigen hin. Ein alterssensibles Vorgehen sei nicht erkennbar. Dem LJHA ist in Bezug auf seine Feststellungen zum Berichtsinhalt durchaus zuzustimmen. Die Fokussierung entspricht der aktuellen Schwerpunktsetzung in diesem Bereich auf die Frühen Hilfen. Ebenso wie der LJHA fordert die Landesregierung eine altersspezifisch differenzierte Herangehensweise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen. Die Spezifika fließen bereits jetzt partiell in die Qualifizierungen zur Kinderschutzfachkraft / insofern erfahrene Fachkraft im Kinderschutz ein. Die Landesregierung wird den Hinweis des LJHA jedoch zum Anlass nehmen, gegenüber der für die Fortbildung sozialpädagogischer Fachkräfte zuständigen Stelle im Landesverwaltungsamt nochmals explizit hierauf hinzuweisen. 



Der Anregung des Landesjugendhilfeausschusses, dass die vorhandenen Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik in Zukunft mit dem Meldewesen nach § 8 a SGB VIII abgeglichen werden müssen, nimmt die Landesregierung auf. Eine entsprechende Verzahnung war allerdings aufgrund dessen, dass die Erhebung nach § 8 a SGB VIII erst seit dem Inkrafttreten des aktuellen Bundeskinderschutzgesetzes zum 01.01.2012 umgesetzt wird, noch nicht möglich. Die Forderung nach regionalspezifischen Darstellungen und Erfassungen wird geprüft werden, da regionalspezifische Daten besonderen datenschutzrechtlichen Anforderungen unterliegen.







Der LJHA kritisiert, dass die Leistungen der Freien Träger in dem Auf- und Ausbau der Expertise in den Lokalen Netzwerken Kinderschutz / Frühe Hilfen nicht ausreichend gewürdigt würden. Diese Wahrnehmung möchte die Landesregierung dahingehend auffangen, als dass allein durch die detaillierte Auflistung der in diese Netzwerke einbezogenen Akteursgruppen deutlich wird, welchen großen Stellenwert die Mitarbeit und die fachliche Expertise der Freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe einnimmt. Die Landesregierung nimmt den Hinweis der Würdigung der Leistung von Freien Trägern für die Folgeberichte auf.







Die Kritik des LJHA, dass der Bericht nicht erwähne, dass viele Familienhebammen aufgrund der prekären Bezahlungssituation das Aufgabenfeld verlassen hätten, kann in dieser Ausschließlichkeit nicht mitgetragen werden. Mit der nach dem Bundeskinderschutzgesetz erforderlichen Überführung der Familienhebammen in die kommunale Steuerung hat das Ministerium für Arbeit und Soziales vielfältige Unterstützung sowohl für die bis dato im Landesmodellprojekt tätigen Familienhebammen wie auch für die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe geleistet. Unter ande278



6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung rem wurde eine Honorarempfehlung zwischen 42 und 45 Euro pro Fachleistungsstunde gegeben, die die Aufwendungen der Familienhebammen detailliert aufgriff. Diese Honorarempfehlung ging über den bis dato geltenden Landeshonorarsatz von 36 Euro /Stunde hinaus. Der Bundeshebammenverband hat mit der generellen Forderung von 60 Euro / Stunde, die über die Landesverbände an die einzelnen Familienhebammen weiterempfohlen wurde, den Prozess der Annäherung zwischen Fachkräften und Jugendämtern empfindlich erschwert. Das Ausscheiden von Familienhebammen aus der Tätigkeit im Zuge der Überführung an die Kommunen hatte aber neben den unterschiedlichen Honorarvorstellungen auch weitere Ursachen wie z.B. generelle Ablehnung der Familienhebamme in der Zusammenarbeit mit der örtlichen Jugendhilfe, zum Teil wenig wertschätzende Ansprache durch einzelne Jugendämter, Wegzug aus Sachsen-Anhalt etc.. 



Der Forderung des LJHA, dass Familienpaten/-innen nicht in Hochrisikofamilien einzusetzen seien und dass Kinderschutz professionelle Strukturen brauche, schließt sich die Landesregierung an. Allerdings weist sie die implizite Unterstellung, dass Familienpaten/-innen in diesen Kontexten zum Einsatz kämen, entschieden zurück. Das Tätigkeitsfeld der Familienpaten/-innen ist das der sehr niedrigschwelligen Primärprävention und ein wichtiger Bestandteil der standardisierten Qualifikation ist das Erkennen von Anzeichen von Kindeswohlgefährdungen, um daraufhin den Träger dieser Maßnahmen zu informieren, so dass professionelle Hilfemaßnahmen eingeleitet werden können.



Jugendsozialarbeit  Soweit der LJHA beanstandet, der Bericht gehe nicht auf den „breit gesellschaftlich und politisch diskutierten Themenkomplex Schulverweigerung/-bummelei als Ordnungswidrigkeit mit der Folge zu zahlender Bußgelder, Auflage von Sozialstunden sowie in letzter Konsequenz dem Anordnen von Jugendarrest“ ein, und insoweit auf die öffentliche Anhörung des Ausschusses für Recht, Verfassung und Gleichstellung des Landtages von Sachsen-Anhalt vom 07. September 2012 verweist, ist darauf hinzuweisen, dass Gegenstand der Anhörung die zukunftsfähige Ausgestaltung des Jugendarrestes war. Der vermittelte Eindruck, primär sei die Problematik der Schulverweigerung thematisiert worden, ist nicht zutreffend. Hinsichtlich der Frage des Umgangs mit dem Phänomen der Schulverweigerung ist zudem auf die Ausführungen zum ESF-Programm zu verweisen.  Den Hinweisen des LJHA auf einen Ergänzungsbedarf in Teil 2 I 3.2.3.2 zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Teilnahme an den verschiedenen Teilsystemen für die Berufsausbildung wurde durch Einfügung eines Hinweises auf den Besonderen Teil des Berichtes und den dortigen Hinweis auf den Berufsbildungsbericht 2012 Rechnung getragen. Förderung der Familie 







Dem Hinweis des LJHA, die Bewertung der Umsetzung des Bildungsauftrages in freizeitorientierten Väterprojekten sei zu unspezifisch, wurde Rechnung getragen durch Streichung der beanstandeten Berichtspassage. Ebenso wurde seinem Hinweis entsprechend die Darstellung zu den Familienformen in Sachsen-Anhalt um eine Anmerkung zu der (bundesweiten) Zahl der Regenbogenfamilien ergänzt. 279
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Dem Hinweis des LJHA zur Darstellung der von dem Land geförderten Projekten und Maßnahmen der Familienbildung folgend, wurde die umfassendere Antwort der Landesregierung auf die Kleinen Anfrage der Abgeordneten Hohmann (KA 6/8088) in den Bericht integriert. Zudem wurde ein Fehler in Tabelle 35 korrigiert und der Hinweis aufgenommen, dass (abweichend von den Angaben der v.g. Antwort der Landesregierung) in dem Bericht Angaben zum Umfang der abgeflossenen Mittel (und nicht zum Bewilligungsvolumen) enthalten sind. Den Vorschlägen des LJHA zur Konkretisierung der Profile der Familienzentren und Familienferienstätten entsprechend wurde der Bericht unter Punkt 7.2 ergänzt. Entsprechendes gilt für die Familienverbände (Punkt 7.5). Der Kritik des LJHA folgend ist auf die exemplarische Darstellung der Teilnahme an dem Projekt ELAN, differenziert nach Geschlecht der Teilnehmenden (Tab. 33) verzichtet und Tabelle 34 korrigiert worden. .Ebenso wurden die Tabellen 36-38 entfernt. Soweit der LJHA eine umfangreichere Darstellung der Zielsetzungen der Arbeitsgruppen des Landesbündnisses für Familien einfordert, ist darauf zu verweisen, dass deren Arbeitstitel hinreichend aussagekräftig erscheinen. Soweit der LJHA die Darstellung konkreter Beispiele der Arbeit der Lokalen Bündnisse für Familien fordert, ist anzumerken, dass sich – wie der Bericht darstellt – das Land aus der koordinierenden Arbeit für die Lokalen Bündnisse zurückgezogen hat, nachdem die Vernetzung der Bündnisse durch das Land gelungen ist. Daher ist es nicht mehr Aufgabe der Landesregierung, die Aktivitäten der Lokalen Bündnisse im Detail zu verfolgen.
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Übersicht über die Abbildungen ABBILDUNG 1 ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER LEBENDGEBORENEN IN SACHSEN-ANHALT, 2005 BIS 2012 (QUELLE: STALA 2013) 12 ABBILDUNG 2 ENTWICKLUNG DER GEBURTENZIFFER (GEBURTEN JE 1000 FRAUEN IM ALTER VON 15 BIS UNTER 50 JAHREN) IN SACHSEN-ANHALT, 2005 BIS 2011 (QUELLE: STALA) 13 ABBILDUNG 3 ENTWICKLUNG DER GESCHLECHTERVERTEILUNG IN SACHSEN-ANHALT IN 10.000, 2005 BIS 2011 (QUELLE: STALA) 13 ABBILDUNG 4 ENTWICKLUNG DER ALTERSVERTEILUNG IN SACHSEN-ANHALT IN 1000, 2005 BIS 2011 (QUELLE: STALA) 13 ABBILDUNG 5 ENTWICKLUNG DER ALTERSVERTEILUNG DER UNTER 30-JÄHRIGEN IN SACHSEN-ANHALT, 2005 BIS 2012 (QUELLE: STALA) 14 ABBILDUNG 6 BEVÖLKERUNGSPROGNOSE DER UNTER 30-JÄHRIGEN NACH ALTERSGRUPPEN IN SACHSEN-ANHALT, 2008 BIS 2025 (QUELLE: STALA) 15 ABBILDUNG 7 ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER AUSLÄNDERINNEN UND AUSLÄNDER IN SACHSEN-ANHALT, 1995 BIS 2011 (QUELLE: STALA) 15 ABBILDUNG 8 ENTWICKLUNG DER ALTERSVERTEILUNG DER AUSLÄNDISCHEN BEVÖLKERUNG IN SACHSEN-ANHALT IN 1000, 2005 BIS 2011 (QUELLE: STALA) 16 ABBILDUNG 9 ENTWICKLUNG DER ALTERSVERTEILUNG DER UNTER 30-JÄHRIGEN OHNE DEUTSCHE STAATSANGEHÖRIGKEIT IN SACHSEN-ANHALT, 2005 BIS 2011 (QUELLE: STALA) 16 ABBILDUNG 10 ENTWICKLUNG DES VERFÜGBAREN EINKOMMENS PRIVATER HAUSHALTE JE EINWOHNER IN EUR IN SACHSENANHALT UND DEUTSCHLAND, 2005 BIS 2009 (QUELLE: STALA 2013C) 18 ABBILDUNG 11 ENTWICKLUNG DER EINKOMMENSREICHTUMSQUOTE IN SACHSEN-ANHALT UND DEUTSCHLAND IN %, 2005 BIS 2012 (QUELLE: STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER; DATEN DES MIKROZENSUS) 18 ABBILDUNG 12 ENTWICKLUNG DER ARMUTSGEFÄHRDUNGSQUOTE IN SACHSEN-ANHALT UND DEUTSCHLAND, 2005 BIS 2012 (QUELLE: STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER 2013) 19 ABBILDUNG 13 ENTWICKLUNG DER ARMUTSGEFÄHRDUNGSQUOTE NACH ALTERSGRUPPEN IN SACHSEN-ANHALT, 2005 BIS 2012 >ANMERKUNG MS: GEMESSEN AM BUNDESMEDIAN> (QUELLE: STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER 2013) 20 ABBILDUNG 14 ENTWICKLUNG DER SGB II-QUOTE DER NICHT-ERWERBSFÄHIGEN HILFEBEZIEHERINNEN UND -BEZIEHER UNTER 15 JAHREN IN SACHSEN-ANHALT UND DEUTSCHLAND, 2006 BIS 2012 (QUELLE: STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER 2013) 20 ABBILDUNG 15 ENTWICKLUNG DER BETREUUNGSQUOTEN IN SACHSEN-ANHALT, 2008 BIS 2013 (QUELLE: STALA; EIGENE DARSTELLUNG) 24 ABBILDUNG 16 ANTEILE DER UNTER 3-JÄHRIGEN KINDER MIT UND OHNE MIGRATIONSHINTERGRUND IN TAGESEINRICHTUNGEN AN ALLEN IN TAGESSEINRICHTUNGEN BETREUTEN KINDERN DERSELBEN ALTERSGRUPPE IN SACHSEN-ANHALT, 2006 BIS 2011 (QUELLE: STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER; KINDER- UND JUGENDHILFESTATISTIK; EIGENE DARSTELLUNG) 25 ABBILDUNG 17 ANTEILE DER ÜBER 3-JÄHRIGEN KINDER MIT UND OHNE MIGRATIONSHINTERGRUND IN TAGESEINRICHTUNGEN AN ALLEN IN TAGESEINRICHTUNGEN BETREUTEN KINDERN DERSELBEN ALTERSGRUPPE IN SACHSEN-ANHALT IN PROZENT, 2006 BIS 2011 (QUELLE: STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER; KINDER- UND JUGENDHILFESTATISTIK; EIGENE DARSTELLUNG) 25 ABBILDUNG 18 SCHULABSCHLÜSSE IM GENERATIONENVERGLEICH IN SACHSEN-ANHALT UND DEUTSCHLAND IN %, 2011 (QUELLE: ZENSUS 2011; EIGENE BERECHNUNGEN) 29 ABBILDUNG 19 ENTWICKLUNG DER ABSOLVENTINNEN UND ABSOLVENTEN MIT HAUPTSCHULABSCHLUSS IN % AN ALLEN ABSOLVENT/INNEN IN SACHSEN-ANHALT, SCHULJAHR 1993/94 BIS 2012/13 (QUELLE: STALA, EIGENE BERECHNUNGEN) 29 ABBILDUNG 20 ENTWICKLUNG DER QUOTE DER SCHULABGÄNGERINNEN UND -ABGÄNGER OHNE ABSCHLUSS DER SEKUNDARSTUFE I AN DER GLEICHALTRIGEN BEVÖLKERUNG IN SACHSEN-ANHALT UND DEUTSCHLAND, NACH SCHULFORM IN
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung SACHSEN-ANHALT, 2005 BIS 2011 (QUELLE: STATISTISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER KULTUSMINISTERKONFERENZ 2012) 30 ABBILDUNG 21 ENTWICKLUNG DER FÖRDERSCHULBESUCHSQUOTE IN SACHSEN-ANHALT UND DEUTSCHLAND, 2005 BIS 2010 (QUELLE: STATISTISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER KULTUSMINISTERKONFERENZ 2012) 31 ABBILDUNG 22 ENTWICKLUNG DES ANTEILS DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER IM GANZTAGSSCHULBETRIEB IN SACHSENANHALT UND DEUTSCHLAND, SCHULJAHR, 2005/06 BIS 2011/12 (QUELLE: SEKRETARIAT DER KMK 2011 UND 2013; EIGENE BERECHNUNGEN) 34 ABBILDUNG 23 SCHULABGÄNGERINNEN UND -ABGÄNGER DER ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN IN SACHSEN-ANHALT NACH ABSCHLUSSARTEN SCHULJAHR, 2005/2006 - 2012/2013 (QUELLE: STALA; EIGENE DARSTELLUNG) 35 ABBILDUNG 24 PERSONEN NACH HÖCHSTEM SCHULABSCHLUSS FÜR DEUTSCHLAND UND SACHSEN-ANHALT IN %, BERICHTSZEITPUNKT: 9. MAI 2011 (QUELLE: ZENSUS 2011; EIGENE DARSTELLUNG) 36 ABBILDUNG 25 LÄNDERDATEN – ANFÄNGERINNEN UND ANFÄNGER IM BERUFLICHEN AUSBILDUNGSSYSTEM, 2011 (QUELLE: DGB-BUNDESVORSTAND 2012: 5) 39 ABBILDUNG 26 ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER AUSZUBILDENDEN, 2005-2012 (QUELLE: STALA; EIGENE DARSTELLUNG) 40 ABBILDUNG 27 NEU ABGESCHLOSSENE AUSBILDUNGSVERTRÄGE IN DEN 10 AM HÄUFIGSTEN BESETZTEN AUSBILDUNGSBERUFE NACH GESCHLECHT IN %, 2012 (QUELLE: STALA; EIGENE DARSTELLUNG) 41 ABBILDUNG 28 SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER MIT HAUPTWOHNSITZ IN SACHSEN-ANHALT NACH SCHULFORMEN (OHNE SCHULEN FÜR BERUFE IM GESUNDHEITSWESEN), SCHULJAHR 2012/2013 (QUELLE: STALA; EIGENE DARSTELLUNG) 41 ABBILDUNG 29 ABSOLVENTINNEN UND ABSOLVENTEN SOWIE ABGÄNGERINNEN UND ABGÄNGER AUS BERUFSBILDENDEN SCHULEN UND SCHULEN FÜR BERUFE IM GESUNDHEITSWESEN IM LAND SACHSEN-ANHALT, 2005/2006-2011/2012 (QUELLE: STALA; EIGENE DARSTELLUNG) 42 ABBILDUNG 30 ABSOLVENTINNEN UND ABSOLVENTEN SOWIE ABGÄNGERINNEN UND ABGÄNGER VON BERUFSBILDENDEN SCHULEN UND SCHULEN FÜR BERUFE IM GESUNDHEITSWESEN IM LAND SACHSEN-ANHALT MIT ABSCHLUSSZEUGNIS UND ABGANGSZEUGNIS, 2005/2006-2011/2012 (QUELLE: STALA; EIGENE DARSTELLUNG) 42 ABBILDUNG 31 ERWORBENE SCHULISCHE ABSCHLÜSSE, SCHULJAHR 2011/12 (QUELLE: STALA; EIGENE DARSTELLUNG) 42 ABBILDUNG 32 STUDIENANFÄNGERINNEN UND -ANFÄNGER (1. HOCHSCHULSEMESTER), STUDIENJAHRE 2007/2008 BIS 2011/2012 (QUELLE: STATISTISCHES BUNDESAMT 2012; EIGENE DARSTELLUNG) 44 ABBILDUNG 33 ANTEIL DER STUDIENANFÄNGERINNEN UND -ANFÄNGER AN DER ALTERSSPEZIFISCHEN BEVÖLKERUNG NACH REGIONEN IN %, 1995-2010 (QUELLE: PASTERNACK / ERDMENGER 2011: 38; EIGENE DARSTELLUNG) 44 ABBILDUNG 34 STUDIENANFÄNGERQUOTEN NACH LÄNDERN, 2011 (QUELLE: HTTP://WWW.DATENPORTAL.BMBF.DE/PORTAL/DE/B2.GUS) 45 ABBILDUNG 35 ANTEIL DER STUDIENANFÄNGERINNEN UND -ANFÄNGER AN DER ALTERSSPEZIFISCHEN BEVÖLKERUNG NACH GESCHLECHT IN %, 1995-2010 (QUELLE: PASTERNACK/ERDMENGER 2011, S. 38; EIGENE DARSTELLUNG) 46 ABBILDUNG 36 STUDIERENDE UND STUDIENANFÄNGERINNEN UND -ANFÄNGER IM WINTERSEMESTER NACH FÄCHERGRUPPEN, 2011/2012 (QUELLE: STATISTISCHES BUNDESAMT 2012; EIGENE DARSTELLUNG) 46 ABBILDUNG 37 HOCHSCHULABSOLVENTINNEN UND -ABSOLVENTEN IN SACHSEN-ANHALT, 2005-2011 (QUELLE: HOCHSCHULSTATISTIK SACHSEN-ANHALT; EIGENE DARSTELLUNG) 47 ABBILDUNG 38 PERSONEN NACH HÖCHSTEM BERUFLICHEN ABSCHLUSS FÜR DEUTSCHLAND UND SACHSEN-ANHALT IN %, BERICHTSZEITPUNKT: 9. MAI 2011 (QUELLE: ZENSUS 2011; EIGENE DARSTELLUNG) 47 ABBILDUNG 39 ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER TEILNEHMENDEN AM FREIWILLIGEN SOZIALEN JAHR (FSJ) NACH GESCHLECHT, FÖRDERPERIODE 2007 BIS 2011 (QUELLE: MINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES) 49 ABBILDUNG 40 DIE HÄUFIGSTEN SCREENING-BEFUNDE BEI DER SCHULEINGANGSUNTERSUCHUNG, LSA, 2008 - 2012 67 ABBILDUNG 41 HÄUFIGKEIT VON ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN BEI EINSCHÜLERINNEN UND .SCHÜLERN, 2007/2008 2011/2012 68 ABBILDUNG 42 ZAHNGESUNDHEIT NACH ART DER BESUCHTEN SCHULE, SCHULJAHR 2007/2008 - 2011/2012 69 ABBILDUNG 43 ZAHL DER GEFÖRDERTEN FSJ-PLÄTZE, 2008/2009 - 2013/2014 102 ABBILDUNG 44 FINANZIELLE AUFWENDUNGEN DES LANDES (LANDES- UND ESF-MITTEL), 2008/2009 - 2013/2014 102 ABBILDUNG 45 ARBEITSANTEILE DER ADOPTIONSVERMITTLER/-INNEN, 2012 166 ABBILDUNG 46 ANFRAGEN ZUR HERKUNFTSSUCHE, 1998 – 2012 167 ABBILDUNG 47 DURCHGEFÜHRTE MAßNAHMEN IN DER LANDESWEIT AUSGERICHTETEN JUGENDARBEIT, 2010 239 ABBILDUNG 48 DURCHGEFÜHRTE MAßNAHMEN IN DER LANDESWEIT AUSGERICHTETEN JUGENDARBEIT, 2011 239
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6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung ABBILDUNG 49 BEREICHSFÖRDERUNG DER LANDESWEIT TÄTIGEN FREIEN TRÄGER DER JUGENDHILFE, 2010 ABBILDUNG 50 BEREICHSFÖRDERUNG DER LANDESWEIT TÄTIGEN FREIEN TRÄGER DER JUGENDHILFE, 2011 ABBILDUNG 51 DAUER DER MAßNAHMEN DER AUßERSCHULISCHEN KINDER- UND JUGENDBILDUNG, 2010 ABBILDUNG 52 DAUER DER MAßNAHMEN DER AUßERSCHULISCHEN KINDER- UND JUGENDBILDUNG, 2011 ABBILDUNG 53 ORTE DER MAßNAHMEN DER AUßERSCHULISCHEN KINDER- UND JUGENDBILDUNG, 2010 ABBILDUNG 54 ORTE DER MAßNAHMEN DER AUßERSCHULISCHEN KINDER- UND JUGENDBILDUNG, 2011 ABBILDUNG 55 GESCHLECHT DER TEILNEHMENDEN, 2010 ABBILDUNG 56 GESCHLECHT DER TEILNEHMENDEN, 2011 ABBILDUNG 57 ALTER DER TEILNEHMENDEN, 2010 ABBILDUNG 58 ALTER DER TEILNEHMENDEN, 2011 ABBILDUNG 59 ALTERSABHÄNGIGE ENTWICKLUNG DES DMF-T- UND DMF-T-WERTES VON JUNGEN UND MÄDCHEN, 2007/2008 UND 2011/2012 ABBILDUNG 60 ZAHNGESUNDHEIT VON 12-JÄHRIGEN IM ZEITVERGLEICH ABBILDUNG 61 DMF-T BEI 12- UND 15-JÄHRIGEN, 2007/2008 – 2011/2012
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Übersicht über die Tabellen TABELLE 1 FAMILIEN NACH FAMILIENTYP IN SACHSEN-ANHALT, 1991 BIS 2012 (STATISTISCHES LANDESAMT) 55 TABELLE 2 DEUTSCHE UND AUSLÄNDISCHE SCHULABGÄNGERINNEN UND -ABGÄNGER NACH ABSCHLUSSARTEN, 2008/2009 BIS 2012/2013 60 TABELLE 3 PROGNOSEERWARTUNGEN DER FALLZAHLEN KINDER- UND JUGENDMEDIZIN IN KRANKENHÄUSERN, 2008, 2011, 2015, 2018 70 TABELLE 4 VERSORGUNGSITUATION IN DER AMBULANTEN KINDERÄRZTLICHEN VERSORGUNG LAUT BEDARFSPLAN 2013 72 TABELLE 5 PRO-KOPF-AUSGABEN FÜR DIE KINDER- UND JUGENDHILFE IN DEN BUNDESLÄNDERN, 2007-2012 75 TABELLE 6 ENTWICKLUNGEN DER AUSGABEN IN DER KINDER- UND JUGENDHILFE NACH AUFGABENFELDERN UND LEISTUNGSARTEN, 2011 - 2012 77 TABELLE 7 JUNGE MENSCHEN IN HILFEN ZUR ERZIEHUNG (EINSCHL. DER HILFEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE) NACH LEISTUNGSSEGMENTEN, BEGONNENEN HILFEN UND BUNDESLÄNDERN, ANGABEN ABSOLUT UND VERÄNDERUNG IN %, 2012 78 TABELLE 8 AUSZAHLUNGEN UND EINZAHLUNGEN FÜR DIE JUGENDHILFE NACH REGIONALER GLIEDERUNG, 2012 83 TABELLE 9 PRO-KOPF-AUSGABEN FÜR DIE JUGENDHILFE NACH REGIONALER VERTEILUNG, 2012 83 TABELLE 10 AUSZAHLUNGEN DER ÖFFENTLICHEN JUGENDHILFE FÜR EINZEL- UND GRUPPENHILFEN NACH AUSGABEART UND ART DER HILFE SOWIE NACH ART DER EINRICHTUNGEN, 2012 84 TABELLE 11 AUSZAHLUNGEN UND EINZAHLUNGEN DER ÖFFENTLICHEN JUGENDHILFE FÜR EINZEL- UND GRUPPENHILFEN NACH AUSGABEART UND ART DER HILFE SOWIE NACH ART DER EINRICHTUNGEN, 2009 - 2012 85 TABELLE 12 HILFEN ZUR ERZIEHUNG NACH FALLZAHLEN, AUSGABEN UND REGIONALER VERTEILUNG, 2009 UND 2012 86 TABELLE 13 FORTBILDUNGSANGEBOTE DES LANDESJUGENDAMTES, 2009 - 2012 88 TABELLE 14 LANDESMITTEL ZUR FINANZIERUNG DER FORTBILDUNGSANGEBOTE DES LJA IN EUR, 2009 - 2012 88 TABELLE 15 FÖRDERUNG DER REFERENTINNEN UND REFERENTEN IN DER AUßERSCHULISCHEN JUGENDBILDUNG MIT LANDESMITTELN, 2008 - 2012 94 TABELLE 16 FÖRDERUNG DER AUßERSCHULISCHEN JUGENDBILDUNG MIT LANDESMITTELN, 2008 BIS 2012 95 TABELLE 17 TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER AN MIT LANDESMITTELN GEFÖRDERTEN MAßNAHMEN DER AUßERSCHULISCHEN JUGENDBILDUNG, 2007, 2010, 2012 96 TABELLE 18 FÖRDERUNG FREIWILLIGES SOZIALES JAHR, 2008/2009 - 2013/2014 101 TABELLE 19 FÖRDERUNG DER JUGENDARBEIT MIT LANDESMITTELN (MS), 2008 BIS 2012 103 TABELLE 20 INSTITUTIONELLE FÖRDERUNG MIT MITTELN DES MS, 2008 BIS 2012 103 TABELLE 21 INVESTIVE FÖRDERUNG DER AUßERSCHULISCHEN JUGENDBILDUNG MIT LANDESMITTELN (MS), 2008 BIS 2012 105 TABELLE 22 FÄLLE UND TATVERDÄCHTIGE DER KINDESMISSHANDLUNG NACH DER POLIZEILICHEN KRIMINALSTATISTIK, 2007 2012 120 TABELLE 23 FÄLLE UND TATVERDÄCHTIGE NACH § 176 STGB NACH DER POLIZEILICHEN KRIMINALSTATISTIK, 2007 - 2012 121 TABELLE 24 FÄLLE UND TATVERDÄCHTIGE NACH § 171 STGB NACH DER POLIZEILICHEN KRIMINALSTATISTIK, 2007 - 2012 121 TABELLE 25 EINBEZOGENE EINRICHTUNGEN UND PROFESSIONEN IN DEN „LOKALEN NETZWERKEN KINDERSCHUTZ/FRÜHE HILFEN, 2011 - 2012 125 TABELLE 26 FINANZIERUNG UND ANZAHL DER FAMILIENHEBAMMEN, 2009 – 2012 128 TABELLE 27 FÖRDERUNG DER QUALIFIZIERUNG VON FAMILIENPATINNEN UND -PATEN, 2009 – 2012 129 TABELLE 28 BUNDESMITTEL FRÜHE HILFEN 2012 – 2015 134 TABELLE 29 FÖRDERUNG VON SCHWANGERSCHAFTSBERATUNGSSTELLEN, 2008 - 2012 135 TABELLE 30 BERATUNGEN UND BERATENE PERSONEN NACH §§ 2 UND 5 SCHWKG, 2008 – 2013 135 TABELLE 31 SEXUALPÄDAGOGISCHE GRUPPENVERANSTALTUNGEN, 2008 - 2012 136 TABELLE 32 MIT LANDESMITTELN GEFÖRDERTE MAßNAHMEN ZUR STÄRKUNG DER ERZIEHUNGSKOMPETENZ 137 TABELLE 33 LANDESFÖRDERUNG VON MAßNAHMEN ZUR STÄRKUNG DER ERZIEHUNGSKOMPETENZ, 2010 - 2013 137 TABELLE 34 GEFÖRDERTE FAMILIENZENTREN IN DEN JAHREN, 2010 - 2012 138 TABELLE 35 AUSGABEN FÜR MAßNAHMEN DER FAMILIENBILDUNG DES LANDES 2010 BIS 2012 139
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